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Vorwort. 

Das vorliegende zweite Heft der „Beiträge zur Geschichte 

Ägyptens“ hält sich im Rahmen des in der Vorrede zum ersten 

Hefte gesteckten Planes. Neues Material wird zwar nicht mit- 
geteilt, dafür tritt die kulturgeschichtliche Verwertung des 

bekannten in den Vordergrund. 
Die drei ersten Aufsätze beschäftigen sich mit der inneren, 

speziell wirtschaftlichen Entwickelung des Landes in den ersten 
Jahrhunderten der Higra, in denen Ägypten unter abhängigen 
und häufig wechselnden Statthaltern einen Teil des großen 
Chalifenreiches bildete. Diese Zeit ist bisher ein Stiefkind der 
Geschichtsschreibung gewesen, da das scheinbare Einerlei der 
Ereignisse, der Mangel an überragenden Persönlichkeiten und 

die politische Bedeutungslosigkeit des Landes nicht gerade 
zur Bearbeitung reizten. Richtet man hier aber den Blick von 

der Chronistik auf die Kulturgeschichte, so ergeben sich bei 
veränderter Fragestellung eine Reihe großer Probleme, deren 

Erforschung nicht nur für Ägypten, sondern den ganzen mittel- 
alterlichen Orient überhaupt von Bedeutung wird: Die Gestaltung 
der Steuerverhältnisse, die Arabisierung und Islamisierung, der 
unverkennbare Niedergang des Landes — das sind die Fragen, 
zu deren Beantwortung in den folgenden Aufsätzen beizutragen 
versucht wurde. 

Der letzte Aufsatz behandelt dann das typische und 
interessante Schicksal der Tülüniden, besonders das Empor- 
kommen Ahmed’s, den schon VOLLERS treffend mit Muhammed 

‘Ali verglichen hat. Die Darstellung der Gründe des Unter-
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ganges der Tülünidenmacht mußte zum Teil dem dritten Lleite 

dieser „Beiträge“ vorbehalten bleiben. 

Zum Schlusse ist es mir ein lebhaftes Bedürfnis, meinem 

Freunde ERNST EISENLOHR für seine bereitwillige und wert- 
volle Unterstützung bei der Lektüre der Korrekturen herzlich 
zu danken. 

Gelnhausen, Ende August 1903.



IV. 

Steuerverhältnisse im ersten Jahrhundert. 

Ein wichtiges Stück der inneren Geschichte Ägyptens ist 

die Geschichte seiner Verwaltung. Ihre Betrachtung führt uns 
mitten hinein in die schwierigen Probleme der islamischen Früh- 
zeit mit ihren noch immer nicht genügend aufgeklärten Steuer- 

und Grundbesitzverhältnissen. Der letzte Versuch, hier Klarheit 

zu schaffen, ist von WELLHAUSEN in „Das arabische Reich“ 

gemacht worden; in dem Abschnitt über ‘Umar II. und die 
Mawäli ist die Entwickelung von karag und $gisja aus dem ur- 
sprünglichen Tribut in geistvoller Weise dargestellt, doch ist 

die Auffassung WELLHAUSEN’s nicht ohne Widerspruch ge- 
blieben.“ Einen Beitrag zur islamischen Steuerfrage sollen die 
folgenden Blätter liefern; da es im Einzelfall oft kaum anzugeben 
war, wie weit ich von WELLHAUSEN abhängig bin, wird man es 
nur billigen, daß ich auch die Differenzen nicht hervorgehoben, 

sondern einfach meine Vermutungen dargestellt habe. Behandelt 
WELLHAUSEN hauptsächlich das Zentrum des Reiches (Träq, 
Horäsän), so beschäftigt sich meine Untersuchung ausschließ- 
lich mit Ägypten. Man wird wohl gut tun, nach Kräften 
die persischen und die römischen Provinzen des Chalifenreiches 
zu scheiden. Auch in den einzelnen Ländern mag die natür- 

liche Beschaffenheit zu verschiedenen Entwickelungen geführt 

haben; vielleicht ist einer der Gründe, warum sich uns das 

Problem so schwierig darstellt, eben der, daß wir in den 

einzelnen Provinzen gar keine analoge Entwickelung vor uns 

ı DE GOEJE, im Museum 1903 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 6
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haben, daß erst die spätere Theorie alles unter einen Hut zu 
bringen suchte. Grade Ägypten bietet nun den Vorteil, daß 
wir seine Steuerverhältnisse in römischer Zeit durch die Ostraka 

recht gut kennen; auch für die arabische Zeit sind wir beson- 
ders glücklich daran, da wir doch hier zahllose offizielle Doku- 
mente besitzen, die allerdings noch immer in Wien verborgen 

liegen: ich meine die unschätzbare Sammlung des Papyrus 
Erzherzog Rainer. Wir sind bisher noch ganz auf den freilich 

vortrefflichen Führer durch die Ausstellung angewiesen, den ich 

als P-/E. Ro Frfzitiere.: 
Neben den Papyri als authentischen Quellen kommen die 

arabischen Autoren in Betracht. Wenn sich, wie WELLHAUSEN 

nachgewiesen hat, in der ältesten Geschichte des Islam deutlich 

eine medinische, eine ‘irägische und eine meist verlorene syri- 

sche Überlieferung von einander abheben, so darf man wohl 
auch von einer ägyptischen reden; diese ist für die inneren 
Verhältnisse Ägyptens in erster Linie zu berücksichtigen. Sie 
wird nachher gesammelt von Leuten wie el-Lait b. Sa‘d, Ibn 

Abd el-hakam und el-Kindi, von denen sie dann in die späteren 

Historiker übergegangen ist. Deshalb muß es nicht wunder- 
nehmen, dal bei den Quellen stets so späte Autoren wie 
Magrizi ( 845 H.) und Tagribirdi (} 879) erscheinen. Sie 
haben oft unverkürzt die ganz alten Quellen erhalten. Nur vor 
dem Vielschreiber el-Sojüti möchte ich dringend warnen. Sein ' 

husn el-muhädara enthält wohl alte Nachrichten, aber stark 

entstellt, gekürzt und vor allem modernisiert; d. h.- die cruces 

sind vereinfacht, wodurch ein ganz anderer Sinn in die Tradi- 

tionen kommt. Beispiele werden uns das zeigen. Im übrigen 
ist die Gruppe der ägyptischen Autoren sehr zuverlässig; ihnen 
ist Ägypten die Hauptsache, während es den Reichshistorikern 
„Provinz“ sein muß. 

Es ist bekannt, dal) fast alle arabischen Traditionen eine 

bestimmte Tendenz haben, vor allem die, neue Einrichtungen in | 

die älteste Zeit zurückzuversetzen.” Dadurch wird die Erkenntnis 

ı Die „Mitteilungen“ werden zitiert M. P. E. R. 

2 Vergl. WELLHAUSEN o. c. S. 177 

 



   r wirklichen Anfänge ungemein erschwert. Deshalb geht 
1 eine ‘Studie nicht von der Tradition, sondern von folgender 

Überlegung aus: Die Araber finden bei der Eroberung einen 
gewissen Status vor, den byzantinischen; wir wissen, daß sie 

zunächst überall alles beim Alten ließen; in der Mitte des 

zweiten Jahrhunderts ist aber die gesetzlich islamische Steuer- 

"praxis durchgeführt. Da die islamische Theorie nicht von 
Anfang an eingeführt worden sein kann, da sie damals noch 

gar nicht bestand, muß eine organische Entwickelung aus dem 

Byzantinischen ins Arabische vorliegen. An der Hand der 

wenigen uns erhaltenen Daten soll dieser Entwick- 

lung ‚nachgespürt werden. Mehr als ein Versuch kann 
diese Darstellung natürlich nicht sein wollen. 

f 7 

Die Eroberung Ägyptens durch ‘Amr fällt noch in das 

‚erste Jahrzehnt der islamischen Expansionskriege; das Staats- 
"wesen stand also noch in den Anfängen seiner Entwickelung; 
Fein festes Steuerprogramm hat gewiß keiner der islamischen 
"Eroberer mitbekommen. Die unterworfenen Länder zahlten 

‚einfach Tribut und hatten — was ist natürlicher — für die 

Verpflegung der Okkupationstruppen durch Naturalleistungen 
"aufzukommen. „Zwei Dinär pro Kopf als gzaja und. die Ver- 
 pflegung (ar229) der Muslime“' — das ist so ungefähr die allen 
"Nachrichten ursprünglich zu Grunde liegende Tatsache, die 
freilich zu den späteren Anschauungen von harag und £isja 
‚nicht recht passen wollte und deshalb so mannigfach variiert 
E“ Betrachten wir zunächst die arzäg; erst danach wollen 

wir uns der schwierigen Tributfrage zuwenden. 

Aus der Eroberungszeit selbst besitzen wir einige Papyri 
(P.E.R. F. Nr. 551—567), die zeigen, daß in dieser Epoche 
die Hauptleistung des Landes in der Unterhaltung der 
arabischen Truppen, also in Naturallieferungen an die großen 

Truppenzentren und in Einquartierungsverpflegung von durch- 
‚ziehenden Kontingenten bestand: Eine ztägige Verpflegung 

  

   

    
   

ı Hitat ], 294, 28 
N 6*
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(555), ein Scheffel Weizen pro Mann und Monat (555, 556), 
»/, Maß Öl pro Mann (557), auch Naturalleistungen von ge- 
schrotenem Mehl (557), von Schafen (558) und sogar fertigen 
Lebensmitteln wie Fleischbrühen (560) werden erwähnt. Sehr 
bemerkenswert ist, daß das Pferdefutter immer in barem Gelde 

bezahlt wurde (555, 556, 561). In Nr. 551 und 553 hören wir 
von einer aufgesammelten Kriegskontribution in Naturalien, von 
der Teile abgegeben werden oder die in Summa an das Haupt- 

quartier abgeliefert wird, während in 555 und 556 eine direkte 

Einquartierungsverpflegung gemeint ist. Hierbei wird vom 

Oberkommando ausdrücklich ein Wechsel in den zu belegenden 
Ortschaften anbefohlen. In dem gleichen Papyrus (556) ist 

von genauer Aufzeichnung und Verrechnung die Rede. Es 
muß also irgend eine alle Teile des Landes gleichmäßig 

treffende Praxis bestanden haben. Trotz der aus allen Doku- 
menten sprechenden Milde des arabischen Vorgehens konnte 
es bei einer Eroberung nicht ohne Willkür abgehen; wir be- 
gegnen einer plötzlichen Steigerung der Lasten um */;: eine 
4tägige Verpflegung und 1?/, Artabe Getreide pro Mann und 
Monat (561). Diese Verpflegung der Muslime war eine Ge- 

meindelast, die uns als dyjafa in der ausführlich zu be- 
sprechenden Tradition %Aztat I, 77, 5 begegnen wird. 

Zu diesen durch die Papyri als unbezweifelbar erwiesenen 
Naturallieferungen paßt nun vorzüglich eine Nachricht, welche 
die jungen %ztaf uns erhalten haben, während der alte Belädori* 
nur mit Vorsicht herangezogen werden darf. Zätat I, 76 ult. 

ı Futüh 215, 1; man vergl. den interessanten Gegensatz dieser Tradition 

zu der folgenden (Z. 8); die erste ist zweifelsohne die ältere: 2 D. und 

Naturallieferungen; die 3 Artaben statt I A. stammen scheinbar aus der 

folgenden Tradition. Diese gibt viel spätere Verhältnisse wieder, die aber 

nach berühmter Methode in die alte Zeit versetzt werden; ı D. Gold auf 

ein bestimmtes Flächenmaf\ ist die gewöhnliche Praxis des 2. Jahrhunderts. 

Auch die scharfe Trennung von fi2ja und Aaräf weist in späte Zeit. Aber 
auch schon die erste Tradition ist vom späteren Standpunkt aus redigiert; 

S. 214, ult. f. ist unvereinbar mit der frühen kumulativen Steuerpraxis; man 

merkt die Absicht, neben der bereits als Kopfsteuer gefaßten fa in eine 

alte Tradition wenigstens implicite den %aräg hereinzubringen; in Wahrheit 

handelt es sich bloß um Tribut und Naturalabgaben
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lesen wir nämlich nach Jazid b. Aslam, zweifellos aus der alten 

Chronik Ibn ‘Abd el-hakam’s: „ferner lag auf ihnen die Ver- 

pflegung der Muslime mit Getreide und Öl und zwar... den 

Ägyptern ı Artabe Getreide pro Mann und Monat, Fett und 
Honig weiß ich nicht wieviel; ferner an Stoff das Gewand,” wo- 
mit der Beherrscher der Gläubigen die Leute bekleidet. Auch 
hatten sie jeden Muslim 3 Tage zu beherbergen.“ Daß die 
Lieferung von solchen Naturalien mindestens? bis in die Mitte 

des ersten Jahrhunderts bestand, erfahren wir aus P. E. R. F. 
583; hier verlangt der Statthalter ‘Abd el-‘aziz Mehl und warme 

Decken als Naturalleistung. 
Diese aus den Umständen sich mit Notwendigkeit ergeben- 

den Naturalleistungen fielen mit einer alten byzantinischen Ein- 
richtung zusammen, den annonae, die auch für den Truppen- 
unterhalt bestimmt waren.3 Auch die Praxis bei Einquartierungen 

stimmt mit der römischen. 
War eine geregelte Naturallieferung aus strategischen 

Gründen von hoher Bedeutung, so war im allgemeinen Interesse 
des Staates die Tributleistung ungemein viel wichtiger: „2 

Dinär pro Kopf ist die $i2ja“,+* worunter wir nicht die spätere 
Kopfsteuer, sondern einen Tribut zu verstehen haben. Mag 
man die arabische Tradition noch so skeptisch betrachten, das 

Prinzip erscheint doch klar, daß “‘Amr’s Tribut im Überschlag 
nach der Zahl der Köpfe berechnet war; er hatte also etwas 
Kopfsteuerartiges. Der Zahlende trat in ein Vertragsverhältnis, 

er wurde ein dimmz. Die fremden Eroberer hatten es natur- 

gemäß nicht mit dem Lande zu tun, sondern mit den Leuten; 
die Leute zahlten, nicht das Land. Es ist ungemein wichtig 

2 Hiermit harmoniert vorzüglich Belädort 215, 3 

2 Übrigens bestand die djja/a bis in die Mamlükenzeit 

3 VAN BERCHEN, Profriöt£ territoriale 48,49 

4 Hitat 1, 98, 34 und häufig; die hier genannten Summen sind für unsere 

Zwecke ohne Bedeutung und beruhen wohl überhaupt auf Spekulation. Die 

verschiedenen Daten sind zuletzt zusammengestellt von LANE POOLE, History 

of Egypt in the Midale Ages 19f. und BUTLER, The Arab Conquest of Egypt 
452 Anm. I; in der Angabe, dafs später 4 D. statt 2 D. ausgemacht werden 

(Beladort 216, 14), sehe ich nur den Niederschlag der späteren Praxis; 4 D. 

resp. 48 Dirhem war die höchste Quote (Abü Jüsuf 70 apu.)
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das Kopfsteuerartige .des Tributes zu konstatieren. Freilich 
wurde er nicht individuell von den einzelnen erhoben; das war 

in einem frisch eroberten Land undenkbar; man brauchte aber 

beim Vertrage einen Modus, den Tribut zu berechnen; da lag 

es sehr nahe, 2 Goldstücke pro Kopf zu nehmen; wie diese 
aufkamen, war den Eroberern zunächst gleichgültig. Dieser 
Tribut war rein theoretisch, denn gewiß ist ein großer Teil 
in Viktualien bezahlt worden, aber als Prinzip, das der Berech- 

nung zu Grunde liegen sollte, ist der Satz „2 Dinär pro Kopf“ 
praktisch und gewiß historisch. 

Anfänglich ließ ‘Amr alles beim Alten, d. h. die Eroberer 
stellten sich gleichsam außerhalb der Verwaltung, die wie bisher 

weiterlief und ihnen den Tribut abwarf. Wie dieser zu stande 
kam, machte ihnen, wie gesagt, anfangs nichts aus, wenn nur 

gezahlt wurde. Er kam aber ein aus den bisherigen Staats- 
einnahmen; diese bestanden aus den Erträgnissen einer großen 
Reihe von Steuern, unter denen die Grundsteuer die erste 

Rolle spielte. Neben der Grundsteuer war die römische Kopf- 
steyer von Wichtigkeit. 

Sehr bald griffen nun die Araber selbst in die Verwaltung 
ein, zunächst in den oberen Stellen; sonst aber ließen sie alles 

im. bisherigen Gleise weiterlaufen. Der Tribut wurde auf die 

einzelnen Ortschaften als Pauschalsumme verteilt — hier traf 

das Verfahren zusammen mit dem bisher von den Byzantinern 
bei der Grundsteuer geübten. Ein 'großer Teil der im all- 
gemeinen zwischen Grund- und Kopfsteuer herrschenden Ver- 

wirrung scheint mir nun daher zu kommen, daß einmal der 
Tribut kopfsteuerartig war, aber hauptsächlich aus der Grund- 
steuer aufkam, und seine Erhebung zusammenfiel mit der Byzanti- 

nischen für dieGrundsteuer. Zweitens fanden die Araber eine Kopf- 
steuer vor, neben der Grundsteuer. Sehr merkwürdig ist nun, daß 

wir so aus den byzantinischen Verhältnissen und dem Wesen des 
Tributes mit Notwendigkeit folgern müssen, daß es wenigstens 

anfänglich zwei Kopfsteuern neben einander gegeben hat, 

die alte römische, die einzeln von jeder Person erhoben wurde, 

und dann der kopfsteuerartige Tribut, der als Pauschalsumme 
den Ortschaften auferlegt war, und der zum Teil aus der alten
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römischen bestritten wurde. Eine Bestätigung dieser auf den 
ersten Blick befremdenden Tatsache gibt uns nun eine arabische 
Tradition, die von Jahjä b. Said stammt, der Mitte des 

2. Jahrhunderts blühte; er sagt nämlich: „Wir sagen, die gisja 
besteht eigentlich aus zwei gzzja’s, eine auf den Köpfen der 
einzelnen Männer und eine kumulativ (gumlatan) auf der Dorf- 
gemeinde.“ Weiter gibt dann Jahjä eine juristische Deduktion, ? 
aus der erhellt, daß er wohl den doppelten Modus kennt, 

aber glaubt, diese verschiedenen Arten von gizja hätten 

verschiedene Leute getroffen, während sie doch in Wirklichkeit 

dieselben Personen trafen. Aus der römischen Kopf- 
steuer wurde eben ein Teil des kopfsteuerartigen 
Tributes bestritten, der zur Hauptsache aus der 

alten römischen Grundsteuer aufkam. Der Tribut hieß 
£izja,; er wurde zum größten Teil aus den Erträgnissen des 
Landes, dem karag,3 bestritten; er heißt daher auch Zarag. 

Beide Ausdrücke werden promiscue gebraucht. Schon vor der 
Einführung der islamischen termini gisja und karag im spä- 
teren Sinne brauchte man vielleicht diese Ausdrücke für 
die römischen Institutionen, aus denen der Tribut aufkam; 

dieser selbst hieß seinem Wesen nach £zzja, a potentiori harag. 
Nimmt man diese Hypothese an, so erklärt sich warum karag 
und £zsja wohl durcheinander gebraucht werden, aber doch 

schon in früherer Zeit getrennte Institutionen bedeuten können. 
Wenn diese Darstellung etwas künstlich klingt, so muß 

man sich daneben sagen, daß, wenn die Sache einfach gewesen 

wäre, die arabischen Autoren selbst nicht so unklare Vor- 

stellungen von ihr hätten. In der Zeit der ersten literarischen 

Sammlungen war das römische System längst von dem arabischen 

ı Bei Lait b. Sad nach Ibn ‘Abd el-hakam in Aitaz I, 77, 29 
2 Landbesitz geht bei den Trägern der Einzelgizja nach ihrem erben- 

losen Tode auf die Muslime über, während er bei Mitgliedern der Kumulativ- 

gizja an die Gemeinde zurückfällt — offenbar eine juristische Deduktion; 

man darf aber nicht hierin bereits eine Trennung von Kopf- und Grund- 

steuer sehen; denn beide Male ist ja von Grundbesitzern die Rede 

3 So stehen sich giyja und Aaraf gegenüber z. B. Belädori 214 Z. 18 

und 19
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verdrängt; anfangs aber bestand es weiter; ein so gewaltiger 
Apparat war nicht ohne weiteres zu vernichten. Wo sollte 
sonst die römische Kopfsteuer plötzlich hingekommen sein? 

Die Araber waren gewiß nicht so töricht, sich diese längst 
eingebürgerte Geldquelle zu verstopfen. Die römischen Steuern 
blieben zunächst zur Bestreitung des Tributes bestehen. Nach- 

dem die Araber selbst die Erheber nicht nur die Empfänger 
des Tributes geworden waren, merkten sie, daß ihr kopfsteuer- 
artiger Tribut aus einer Reihe von Einzelsteuern aufkam, unter 

denen die kumulative Grund- und die individuelle Kopfsteuer 
die wichtigsten waren. Dal in den Anfängen der arabischen 
Zeit die Kopfsteuer nicht zu der nach römischem Muster den 
einzelnen Ortschaften kumulativ aufgelegten Repartitionsquote 

gehörte, zeigen Papyri wie Nr. 570, 573, 586,? die bei dieser Quote 
immer nur von Grundsteuer sprechen. Daß diese Repartitions- 
quote3 aber trotzdem nicht nur aus den Grund- und Boden- 
erträgnissen, sondern auch aus einer ArtGewerbeauflage, keines- 
falls jedoch aus der Kopfsteuer bestritten wurde, zeigt uns eine 

Tradition, die uns gleich beschäftigen wird. Vorerst noch 
einige Worte über das römisch-byzantinische System dieser 

Repartitionen. 
WILCKEN setzt in seinen „Griechischen Ostraka“ I, 629 . 

auseinander, daß mit dem 3. Jahrhundert die Steuererhebung 
den einzelnen Distrikten zugewiesen wird, von denen jeder für 
eine bestimmte Summe aufkommen muß. Wir hätten es hier 
wahrscheinlich mit einer Erhebung durch Selbstverwaltungs- 
körper zu tun. „Die Gesamtsumme, die aus Ägypten zu er- 

heben war, wurde auf die einzelnen Metropolen, die als Zentren 

ihres Gaues diesen repräsentierten, repartiert. Die Gaubeamten 

... berechneten darauf — unter Benutzung der an die Strategen 

usw. eingereichten Deklarationen und der vorhandenen Steuer- 
bücher — die Repartirung dieser auf den Gau entfallenden 

  

1 Über die »»#%%s unter ‘Omar II, die nichts anderes sind als die über- 

kommenen Steuern neben dem Tribute, vergl. weiter unten S. 106/107 

2 Nr. 577 kann hiergegen nichts beweisen; s. unten S. 93 

3 Nicht zu verwechseln mit dem Tribut; die Grundsteuerrepartitions- 

quote ist nur eine der Quellen, aus denen der Tribut bestritten wird
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Summe für den einzelnen Steuerzahler“. Diese Praxis paßt 
klipp und klar auf das erste Jahrhundert islamischer Verwaltung. * 

Man vergleiche P.E.R.F. 570: „Menas theilt durch seinen 

Sekretär Pischoi den Bewohnern von Kerkessuchon Oros mit, 

es seien durch den Amtsschreiber Severos als Grundsteuer- 
quote 84"/s Solidi auf sie repartirt worden“. Nr. 573 gibt uns 
eine solche Generalquittung über die vom Heracleopolitischen 

Gau bezahlte Grundsteuer — vom Jahre 57 H. Auch im 
Ramadän 76 finden wir dies Verfahren noch angewendet 

(P. E.R. F. 586). 
Auch eine Aufforderung zur Einreichung von wahrheits- 

gemäßen Steuerbekenntnissen, auf Grund deren dann die Steuer- 

verteilung im einzelnen erfolgte, hat sich aus arabischer Zeit 

erhalten. P.E.R.F. 577 gibt uns den Erlals des Steuerdirektors 
„inbetreff des richtigen und genauen Vorganges bei der An- 

legung der Steuerbekenntnisse, sowie der Aufnahme aller steuer- 

pflichtigen Objecte. Besonders genannt sind von wegen der 

Kopfsteuer? die großen Künstler und Handwerker, welche in 

den Listen einzutragen sind mit genauer Bezeichnung ihrer 

Herkunft von Vatersseite, der Stadt und der Kunst, welcher 

sie angehören“. Auch die Palmen und Akazien sollen gezählt 
und das Ganze von den Gemeindevorstehern zu einem festen 

Bekenntnis vereinigt werden. Auch hier sehen wir aus der 2. Hälfte 
des ersten Jahrhunderts der Higra noch ganz die alte römisch- 
byzantinische Praxis der persönlichen Steuerbekenntnisse. 

Zu dem Ausgeführten muß man nun eine arabische Tradition 
stellen, die der guten alten Chronik des Ibn ‘Abd el-hakam 

entstammt und welche die Steuerverhältnisse des ersten Jahr- 

hunderts beschreiben will. Sie3 findet sich Aatat I, 77, 5ft. 

2 So erklären sich z. B. am einfachsten die Erhöhungen um !/a4; 

Beladori 217, 16, Aitat I, 79, 9; vergl. unten bei Ibn el-Habhäb (S. 109) 
2 Ob hiermit wirklich die Kopfsteuer gemeint ist, scheint mir zweifel- 

haft; wir werden dem Zusammenhang nach eher an die Gewerbesteuer zu 

denken haben; vergl. unten S. 93 

3 Schon mehrfach verwertet, vergl. DE Sacy, Institut Royal de France V, 47; 

V. BERCHEM, ZroprieiE Territoriale p. 48 Anm, I; neuerdings von BUTLER, 7%e 

Arab Conquest of Egypt 451/2
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und in einem schlechten Auszug bei Sojüti, Ausn el-muhadara 

(ed. a. H. 1299) I, 87, 1; da die Stelle ganz alte, später nicht 

mehr verstandene, Verhältnisse wiederspiegelt, ist sie sehr 
schwer zu erklären und häufig verdorben. Ich habe deshalb, wie 

bei den meisten in Übersetzung gegebenen Stellen des Bülägq’er 

Hitatdruckes, die beiden Berliner Handschriften" konsultiert. 

„Als ‘Amr’s Herrschaft gefestigt war, ließ er die Steuer- 

einziehung bei den Kopten nach dem Modus der Griechen 
bestehen; denn diese beruhte auf gerechter Verteilung. Ist 
eine Ortschaft (garja) blühend und sind ihre Bewohner zahl- 
reich, so erfahren diese eine Steigerung, sind diese aber wenig 
zahlreich und ist sie selbst verödet, eine Herabsetzung (der 

Steuersumme). Es versammeln sich die Beamten? und die 

Häupter des Ortes und beaugenscheinigen den Zustand der 

Blüte oder des Verfalls. Haben sie dann einer Erhöhung der 
Repartitionen zugestimmt, so bringen sie diese Repartition nach 
den Kreisen (kura). Dann kommen sie zusammen mit den 

Häuptern der Ortschaften und verteilen die Quote nach dem 
Tragvermögen der Ortschaften und der Ausdehnung der bebauten 

Felder. Dann versammeln sich3 die Bewohner jeder einzelnen 
Ortschaft mit ihren Quoten und stellen zusammen ihre Quoten 

und den karag jeder Ortschaft, sowie die Summe ihres be- 

bauten Landes. Dann beginnen sie aus der Summe des 
Landes auszuscheiden die Faddäne für ihre Kirchen, ihre 

Bäder+ und Barken.s Dann wird ausgeschieden die Zahl für 
die Verpflegung (dijafa) der Muslime und für den Aufenthalt 
des Sultän (d. h. Statthalters‘). Damit fertig ziehen sie die in 

  

2 AHLWARDT 6108 (SPRENGER 190ff.) zit. S.; AHLWw. 6109 (WETZSTEIN II, 

1093) zit. W. en 

2 Hier steht im Text laelelg A 195 \saljs; für \sälye hat DE 
Sacv’s Ms. (göl,s; er liest & und vergleicht ypapeis; W. hat swöls; 

für laeljel hat DE Sacy u. W. Usa le, S Ungyle; Sojütt macht es sich 

bequem; das erste ist »lö,s geworden, das zweite wird einfach ausgelassen. 

Es scheint mir zweifellos, dafs hier zwei verstümmelte griechische Beamten- 

titel vorliegen 3 W. liest gut „kehren zurück“ 

4 Text hat zwar ebh>, aber alle Parallelstellen elle; 

vergl. weiter unten 5 ebare; Sojütt AerLs 
6 Sultän ist (auch in den Papyri) der übliche Ausdruck für den Statthalter
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jeder Stadt anwesenden Handwerker und Lohnarbeiter heran 
und legen ihnen auf nach ihrem Vermögen. Befinden sich 
unter ihnen Verbannte* (£a4ja), so erhalten auch diese ihr Teil 

nach ihrem Vermögen, aber nur Erwachsene und Verheiratete. 

Was dann noch übrig bleibt vom (Aarag), verteilen sie unter sich 

nach der Zahl des Landes. Dann teilen sie dieses unter die von 
sich, die Land bestellen wollen, nach ihrem Vermögen. Vermag 
es einer nicht und schützt er Schwäche vor, die ihn vom Be- 
stellen abhält, so verteilen sie, was ihm zuviel wird, an andere, 

die es tragen können. Will einer mehr, so wird ihm von 
dem gegeben, was dem andern zuviel ist. Im Fall eines Streites 
vollziehen sie die Teilung nach ihrer Zahl; die Teilung geschieht 

nach Oirät d. h. 24stel Dinären, indem sie das Land danach 

teilen. Deswegen wird vom Propheten überliefert: Ihr werdet 
ein Land erobern, in dem das 24stel genannt wird; behandelt 
seine Bewohner freundlich! Für den Faddän lag ihnen ob '/; 

Artabe Weizen, und 2 Waiba Gerste. Nur Zrifokum Alexan- 
drinum® ist steuerfrei. (Jedes Waiba hat 6 Mudd.) “Omar 
nahm von denen, mit denen er Verträge schloß, was jeder 
von sich selbst angab, er erließ nichts und erhöhte nichts. Nur 
wenn sie, nachdem sie die gisja (hier wohl allgemein gleich 
Tribut) übernommen, nicht einbekannten, was sie bezahlen 

wollten, prüfte er ihre Angelegenheit und erließ oder erhöhte 

nach den Verhältnissen“. 
Bei vorsichtiger Interpretation lernen wir sehr viel aus dieser 

alten Tradition. Die gleich eingangs genannte garja ist die 
untpönokig; ihr wird — ganz wie es WILCKEN für das 3. Jahr- 
hundert ausführt — eine bestimmte Steuersumme auferlegt, 

die auf Grund des Gesamtbefundes normiert wird; von der 

Metropolis aus werden die Quoten für die Kreise bestimmt, 
von den Kreisen die für die einzelnen Gemeinden; erst die 

Gemeinde repartiert auf den Steuerzahler. Bei dem ganzen 
Verfahren wird Rücksicht auf den Nilstand genommen worden 

sein. 
    

2 S. unten S. 93 

2 Man muß wohl 973 lesen, nicht gara;; über letzteres vergl. Mammätt 

18, 10



In den Gemeinden selbst haben wir eine jedenfalls 
kontrollierte Selbsteinbekennung, wenn ich den Schluß der 

Tradition recht verstehe: ‘Omar nahm von den Schutzgenossen 
die Steuer auf Grund ihrer Steuerbekenntnisse. Dazu stimmt 
vorzüglich, was uns die oben aufgeführten Papyri von der 

Selbsteinschätzung berichten. 
Der Zahl der Faddäne wird nun die Pauschalsumme gegen- 

übergestellt. Man schreitet aber nicht direkt zur Division, 

sondern nimmt erst allerlei Abzüge auf beiden Seiten vor. Von 
der Zahl der Faddäne werden einige ausgenommen, um mit 

ihrem Ertrage gewisse Gemeindeauflagen zu bestreiten. 

Zunächst müssen die Kosten für die Kirchen eingebracht 
werden; es ist nicht sicher, ob hiermit kirchliche Unkosten 

oder eine spezielle muslimische Auflage auf christliche Kirchen 

gemeint sind; in dieser alten Zeit ist wohl nur an ersteres zu 

denken. Zweitens werden Ländereien für die Bäder abgesondert. 

Damit ist zweifellos das römische ßoaAavıköv gemeint. „Wir 

haben es, sagt WILCKEN* mit einer Abgabe zu tun, die immer 

für ein ganzes Jahr zu zahlen war“. Nach den Ostraka scheint 
das ßalavıköv als Pauschalsumme den Ortschaften aufgelegen 
zu haben. Endlich wird auch für die „Barken“ der Ertrag 

mehrerer Faddäns bestimmt. Der Terminus lautet ma'dijat; 

wir haben hier also, wenn der Text nicht verdorben ist, Gemeinde- 

barken vor uns, sei es zum persönlichen Gebrauch für die 

Gemeinde, sei es zum Transport der Naturalabgaben, die ja 
von den Gemeinden kostenfrei verschickt werden mußten. An 
die römische Steuer für die Flußwachtschiffe (ümtp moTano- 

guAokiöwv? möchte ich nicht denken, da diese von den 

Individuen kopfsteuerartig erhoben wurde, und nicht als Pauschal- 
summe der Gemeinde zur Last fiel. Kirchen, Bäder und Barken 

stellen nur die Titel der hauptsächlichsten Gemeindeunkosten 
dar. Diese gingen den Staat nichts an; man wollte aber auch zu 

keiner direkten Kommunalsteuer greifen; deshalb zog man von 

dem Gesamtland einige Faddäne ab und verwandte ihren Er- 

trag für die Kommunalauslagen; das Gemeindemitglied zahlte 

ı Griechische Ostraka I, 166 2 WILCKEN 0. c. 282fi.



—_— 9° — 

seinen Betrag dann indirekt, indem sich die pro Faddän zu 
zahlende Staatssteuerquote etwas erhöhte. Zu dieser Gruppe 
von Gemeindeunkosten gehörte nach unserer Tradition auch 
die Verpflegung der Muslime und des Statthalters auf seinen 

Inspektionsreisen. 
Bleibt so die Zahl der Faddäne, auf die dann die Pauschal- 

steuersumme verteilt werden soll, nicht ohne Abzug, so macht 

andrerseits auch die Gemeinde Abzüge von dieser Summe. 
Denn es wäre ungerecht, wenn die ganze Steuer nur von Acker- 
bauern erhoben worden wäre. Deshalb wird zunächst von den 
Handwerkern und Lohnarbeitern eine Steuer erhoben. Dies 
kann nichts anderes sein als eine Gewerbesteuer, die uns 

ja auch für die römische Zeit bezeugt ist, das xeıpwvdßıov.* 
Ein direktes Zeugnis, dab diese Berufsklassen besonders heran- 

gezogen waren, gab uns der oben mitgeteilte Papyrus Nr. 577. 

Ein weiterer Abzug wird von der Pauschalsumme gemacht, 

indem die sogenannten $a4ja nach Kräften beisteuern mußten. 
Galija heißt später die Kopfsteuer — gzsja und kommt in diesem 
Sinne schon sehr früh vor. An diese Bedeutung ist hier nach 
dem Zusammenhang nicht zu denken; nun heißt es auch Kopf- 

steuerpflichtige, ursprünglich sogar Verbannte. Die letzte Be- 
deutung scheint mir hier am wahrscheinlichsten; dann wären 
darunter im weitesten Sinne alle ortsansässigen Fremden zu ver- 

stehen; Kopfsteuerpflichtige möchte ich schon deshalb nicht 

übersetzen, weil alle Dorfbewohner kopfsteuerpflichtig wären, 
es also sinnlos wäre zu sagen „gibt es unter ihnen Kopfsteuer- 
pflichtige dann — —“. Aus dem gleichen Grunde ist auch 
bei den Gewerbetreibenden nicht an die Kopfsteuer zu denken. 

Was nach diesen Abzügen von der Pauschalsumme noch 
übrig bleibt, wird nun gleichmäßig auf die Faddäne verteilt. 
Arbeitslustige Leute übernehmen mehr; ihr Reingewinn ist 

dann auch um so größer. Da unter diesen Umständen in den 
einzelnen Ortschaften je nach den Verhältnissen die Beitrags- 
quote des einzelnen verschieden war, nimmt es wunder, daß 

in der gleichen Tradition von einer bestimmten Leistung pro 

2 WILCKEN 0. c. 321
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Faddän geredet wird. Hier handelt es sich wahrscheinlich um 
die Naturalabgaben, die wir oben besprochen haben. 

Auch für Ägypten bestätigt sich die Behauptung WELL- 

HAUSEN’s, dal die Araber in früher Zeit ungestraft Grundbesitz 

erwarben, und daß überhaupt in Grund und Boden gehandelt 
wurde. Am meisten in die Augen springen die sogenannten 

Jitat, nach denen ja unser bedeutendstes Quellenwerk seinen 

Namen trägt. Dann spielen auch die ga/27“ früh in Ägypten eine 
Rolle; damit sind vielleicht im Gegensatz zu den Baugrundstücken 

(hitat) Äcker und Wiesen gemeint. Daß diese ursprünglich wirk- 

lich Eigentum und nicht etwa Lehnsbesitz waren, wird durch 
die stattgehabten Verkäufe bewiesen, die der späteren Theorie 
natürlich als abusus erscheinen müssen. Zufällig hat sich ein 

klares Beispiel für Ägypten erhalten, hauptsächlich wohl, weil 
der Name einer Ortschaft dadurch erklärt wird. El-Asbag, der 

Sohn des langjährigen Statthalters ‘Abd el-‘aziz b. Merwän, 
kaufte von den Erben eines gewissen Ibn Sandar dessen ihm 
als gafz‘a eignenden Grundbesitz um Munia, das daher den 

Namen Muniat el-Asbag erhielt." Dieser Großgrundbesitz soll 

der einzige gewesen sein, den ‘Omar I. in Ägypten verteilte; 

erst unter ‘Otmän sei der Mißbrauch gang und gäbe geworden. 
Mir scheint daraus bloß zu erhellen, daß der Fall Munia’s ein 

so bekannter war, dal selbst die Tradition ihn nicht wegzu- 

leugnen wagte. Aus der Zeit der ersten Omajjaden soll Ibn 
‘Abd el-hakam eine ganze Liste von solchen neugegründeten 
gat@i' geben.” Daß sie verkauft wurden, zeigte Muniat-el- 

Asba& — wir dürfen für die Anfänge also einen regen Über- 

gang von Grundbesitz an Araber annehmen. Aus dem oben 
geschilderten Verfahren der Steuererhebung ergibt sich nun 
auch, daß diese Leute von der eigentlichen Steuer frei waren, 

ja frei sein mußten. Als arabische Herren konnten sie doch 
unmöglich der lokalen Verwaltung unterstellt sein und mit den 
Gemeinden repartieren. Auch zahlten sie selbstverständlich 

keine (römische) Kopfsteuer. 

Dies ging alles sehr wohl an, so lange diese Fälle Einzel- 

x Hitat 1,96, 32 216.97, 9



heiten blieben; für den Anfang ergab das die Lage der Dinge 
von selbst; dafür spricht es auch, daß die Überlieferung die 
einzelnen Namen der ersten Grundbesitzer aufbewahrt hat. 
Sowie aber die Praxis allgemein wurde, trat natürlich eine 
ungeheure Schädigung für den Fiskus ein, resp. eine maßlose 

Überbürdung der Gemeinden. Eine Abhilfe mußte irgendwie 
geschaffen werden. 

Tatsächlich finden wir nun in der Mitte des 2. Jahrhunderts 

ein vollkommen anderes System vor. Auf den Köpfen der 
Schutzgenossen liegt die £i2ja auf dem Boden der karag, den 
auch muslimische Inhaber bezahlen müssen. Auch die lokale 
Selbsteinschätzung hat einer staatlichen Vermessung Platz ge- 
macht; die Pauschalsummen der Gemeinden im alten Sinne 

haben aufgehört; eine staatliche Besteuerung des einzelnen auf 
Grund der Ausdehnung und Bestellung seines Landbesitzes ist 
eingeführt worden. Alle Steuern außer einer von den ver- 
schiedenen Personen verschieden* erhobenen Kopfsteuer und der 
Grundsteuer haben aufgehört — kurz es ist derjenige Zustand 

eingetreten, den man im allgemeinen bisher als von ‘Omar I. 

geschaffen ansah. 
Unwillkürlich drängt sich uns jetzt die Frage auf, wie hat 

sich dieser Übergang vollzogen und in welchen Phasen ist er 

uns nachweisbar. 

2. 

Die Frage nach dem Wie dieses Vorganges wird sich 
_ am natürlichsten mit der Frage nach dem Wann verbinden. 
- Dabei werden wir die Beobachtung machen, daß sich wohl eine 

_ Reihe scharf markierter Abschnitte in der Verwaltungsgeschichte 
des ersten Jahrhunderts konstatieren läßt, daß uns auch die 

Datierung der endgültigen Einführung des neuen Systems zum 
mindesten höchst wahrscheinlich wird, daß aber eine be- 

friedigende Antwort auf die erste Frage, wie war der Über- 

  

  

  

2 Im scharfen Gegensatz zur römischen Kopfsteuer, die sich bekannt- 

- lich auch dadurch unterschied, daß zu ihr auch Frauen beisteuerten; freilich 

kennt auch der Islam die Kopfsteuer bei Frauen [YaAyz Jön Adam ed. Juyn- 

BOLL 53], aber nur als Ausnahme



oo 

gang, noch nicht möglich ist. Deshalb ist es vielleicht ange- 

bracht darzulegen, wie ich mir diese Entwicklung vorstelle. 
Der kopfsteuerartige Tribut wurde aus den verschiedenen 

römischen Steuern bestritten, und zwar aus den zwei Haupt- 

quellen, Grund- und Kopfsteuer. Da die Grundsteuer ge- 

meindeweise verteilt war, und das gleiche mit dem Tribut der 
Fall gewesen sein muß, lag es nahe, daß der Tribut mit der 
Grundsteuer verschmolzen wurde. Dadurch wurde das für 
islamische Begriffe einem unterworfenen Volke gegenuber wich- 

tige kopfsteuerartige Moment des Tributes frei, in dem ent- 
schieden etwas Erniedrigendes lag. Nun war aber auch die 
römische Kopfsteuer etwas Entehrendes.” Kann es da wunder- 

nehmen, dal die zwei Momente des Tributes, Mittel der Geld- 

beschaffung und Mittel, das persönliche Unterworfensein zum 
Ausdruck zu bringen, sich in die zwei vorgefundenen Haupt- 
steuerarten teilte, von denen die eine sowieso die Hauptein- 
nahmequelle darstellte, während die andere eben das Zeichen 

des unterworfenen Volkes war? So entsteht meiner Meinung 
nach die Trennung von Aarag und £izja, unter Auflösung des 
Tributes, mit Anlehnung an das Vorgefundene. 

Eine wesentliche Veränderung erlitt hierbei die Kopfsteuer, 
die nach islamischer Praxis in verschiedener Höhe von den 
einzelnen erhoben wird, während das &rıkepäkıov in den ein- 
zelnen Gemeinden in gleicher Höhe auf allen lag. Die Ver- 
schiedenheit in der Höhe der Kopfsteuer, je nach dem Vermögen 
der Zahler,? ist keine römische Einrichtung. Ich glaube, dal 
diese erst durch Auslösung der Gewerbesteuer eintritt. Die 
oben ausführlich besprochene Tradition zeigte uns, daß im 

Anfange die Repartitionsquote der einzelnen Ortschaften aus 
Grund- und Gewerbesteuer bestritten wurde. Wo kommt nun 
im Islam die Gewerbesteuer hin, die wir doch für die frühe 

Zeit sicher nachweisen können? Ich glaube, dal) diese sich 
mit der Kopfsteuer verbindet; wie sollte man anders geschickte, 
also viel verdienende Handwerker zur Geldleistung an den 

ı WILCKEN 0. c. 239/40 R 

2 Abä Jüsuf, risa” 70; M.P.E.R. III, 176; Yakya ibn Adam 9, 2; 27,14; 

51, 8 usw.



Staat heranziehen, als daß man sie in die höchste Stufe der 

Kopfsteuer setzte" Unter diesen Umständen wäre eine 
Beibehaltung der römischen Kopfsteuer mit ihren in jeder Ge- 
meinde gleichen Quoten höchst ungerecht gewesen; denn auch 
der Ackerbauer hätte sie zahlen müssen. Dadurch daß dem 

einzelnen die Kopfsteuer nach seinen Kräften auferlegt wurde, 

war ein vorzügliches Ausgleichsmittel geboten. Was früher 
andere Steuern besorgt, geschah jetzt durch die Versetzung in 
eine höhere Kopfsteuerklasse. Freilich hat man ganz arme 
Handwerker, trotzdem sie keinen Aaraf bezahlten, doch natür- 
lich mit der niedrigsten $izja belegt. Die Anschauung, daß 
ein besonders geschickter Arbeiter als Sklave besonders viel 

leisten muß, ist echt arabisch; ich erinnere an die bekannte 

Anekdote von ‘Omar I. und seinem Mörder.” Nicht unmöglich, 

dab diese Auffassung bei dem Prozeß mitgewirkt hat. 
Der Übergang ist also kurz so zu denken: Der kopfsteuer- 

artige Tribut wird nur aus der Grundsteuer bestritten; das 

kopfsteuerartige, d. h. entehrende Moment des Tributes geht 
auf die römische Kopfsteuer über, deren veränderte Erhebung 
(auf Grund des Vermögens der Steuerzahler) herbeigeführt wird 

(vielleicht unter Ablösung der römischen Gewerbesteuer), um 

einen Ausgleich zwischen den Ackerbauern und den anderen Be- 
völkerungsklassen in der Leistung an den Staat herbeizuführen. 

Betrachten wir nun die data, aus denen heraus sich uns 

eine allmähliche Entwickelung der Verhältnisse ergibt. Der erste 
größere Ruhepunkt in der frühen islamischen Geschichte Ägyp- 
tens ist die Statthalterschaft des ‘Abd el-‘aziz, des Bruders des 

Chalifen ‘Abd el-malik (a. H. 65—86). Es ist bekannt, daß 
unter letzterem eine Reihe von Organisationen ins Leben treten; 

ich erinnere vor allem an die Gründung eines eignen Münz- 

wesens.3 Inwieweit finden wir unter ihm die Entwickelung fort- 

geschritten? Die gemeindeweise Repartierung der Grundsteuer 
  

2 Man sehe nur, welche Rolle gerade die Handwerker bei der Bestimmung 

der Kopfsteuer spielen, Abü Jüsuf 70 unten 

2 A. MÜLLER, Der Islam 284 

3 Es soll auf Anregung des ‘Abd el-‘aziz eingeführt worden sein, Taäri- 

birdi I, 195 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 7
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besteht sicher noch (P.E. R. F. 586); wir haben also hier noch 

den alten Modus vor uns, wie er sich auch im starken Ge- 

brauch des Griechischen, vor allem der griechischen Termini 

äußert. Einige sehr merkwürdige Daten über seine Steuer- 

maßnahmen hat uns Eutychius* erhalten. In der ersten Zeit 

seiner Regierung, als die Verhältnisse noch unsicher waren, 

führte er eine Neuerung in der Einlieferung des Aarag — hier 
wohl noch als Tribut zu fassen — ein; bis zum Tode Ibn Zu- 
bair's wurde dieser nämlich wöchentlich erhoben, weil ‘Abd 
el-aziz für alle Fälle über die nötigen Mittel verfügen können 
wollte. Die Vorsichtsmaßregel war weise; denn wirklich trat 

es unter ihm zum ersten Male ein, daß in Ägypten ein Hilfs- 
korps zusammengestellt wurde, um im Kampfe gegen Ibn 
Zubair zu dienen.” Die Tatsache einer wöchentlichen Ein- 
lieferung scheint mir viel eher für einen Tribut als für die 
Grundsteuer zu sprechen. — 

Eine weitere wertvolle Nachricht verdanken wir ebenfalls 

Eutychius3 Danach begab sich ‘Abd el-'aziz im Jahre 74 nach 

Alexandria; er nahm die angesehenen Leute der Stadt (waga% 

el-beled), verteilte sie in die Dörfer und Kreise und verpflichtete 

jeden Kreis auf eine bestimmte Summe nach seinem Vermögen 

an bebautem Land, Weinbergen und Erträgnissen. Anfangs 
glaubte ich hierin die spätere Praxis des Haggäg wiederzuer- 

kennen, der, um der Verödung des flachen Landes vorzubeugen, 
die Ausgewanderten gewaltsam wieder an die Scholle band. 
Dazu paßt jedoch nicht, daß hier von den wuguh el-beled die 

Rede ist. Ich glaube, daß wir hier eine Eingliederung des Be- 
zirkes von Alexandria vor uns haben. In römisch-byzantinischer 
Zeit hatte Alexandria eine Sonderstellung*; die Geschichte der 

Eroberung deutet darauf, daß auch in den Anfängen der ara- 

bischen Herrschaft Alexandria, freilich aus anderen Gründen, 

eine administrative Sonderstellung einnahm. Der Abfall des 
großen Stadtwesens hatte nach muslimischer Anschauung zu 

Repressalien führen müssen; eine Eingliederung Alexandrias in 

* Ed. Pocockivs II, 369 pu. 

2 Hitat I, 302, 6; Tasribirdi, I, 192, 12 3 Ed. cit. II, 370, 4 

4 MILNE, History of Egypt under Roman Rule S. ı1



— 1,99: — 

das übrige Reich war aber nach Konsolidierung der Verhält- 
nisse wünschenswert. Das kurz angedeutete System der kumu- 
lativen Zahlung war aber das im übrigen Ägypten gebräuch- 
liche; also dürfen wir die Maßnahmen des ‘Abd el-“aziz als 

Eingliederung der Provinz Alexandria ansehen; andererseits ge- 
winnen wir aus der Nachricht des Eutychius die Gewißheit, 
daß die kumulative Steuerpraxis zur Zeit des ‘Abd el-aziz nicht 
nur noch nicht außer Praxis war, sondern daß sie sogar noch 
neu eingeführt wurde. — 

Hlitat II, 492, 33 lesen wir: “Abd el-‘aziz befahl, die Mönche 

zu zählen, und sie wurden gezählt und die gzsja von ihnen ge- 
nommen, von jedem Mönch ı Dinär; dies war das erste Mal, 

daß eine gi2ja von den Mönchen genommen wurde. 

BHitat I, 77 u.: (El-Lait sagt): Der erste, welcher die g7sja 

von den neubekehrten Schutzgenossen (@)/ el-dimma) nahm, 

war el-Haggäg b. Jüsuf. Darauf schrieb ‘Abd el-malik b. Merwän 
an “Abd el-“aziz b. Merwän, daß er die $zsja auf die Neubekehrten 
legen sollte. Darüber wurde Ibn Hugaira bei ihm vorstellig: 
„Da behüte Dich Gott davor, o Emir, dal) Du als erster diese 

Praxis in Ägypten einführst. Fürwahr die Schutzgenossen 
tragen die $z2ja ihrer Mönche. Wie können wir sie da auf die 
Neubekehrten legen.“ Da ließ er sie frei (von der gi3ja). — 

Ich habe mit Absicht diese beiden Traditionen neben- 
einandergestellt, weil sie sich scheinbar ausschließen. Wenn 

die Mönche gezählt werden, und jeder ı D. bezahlen muß, so 
ist dies eine direkte persönliche Kopfsteuer. Die zweite Tra- 
dition wird aber nur dann verständlich, wenn man $gzsja als 
Tribut nimmt. Die Gemeinden zahlen den ursprünglich auf die 
Kopfzahl berechneten Tribut kumulativ, mit Ausschaltung der 
Mönche, sie zahlen also gleichsam die gr2ja für die Mönche. 
Wie kann man nun Muslimen dazu zwingen, sich an der Ku- 

mulativsteuer zu beteiligen, da sie ja damit für die Mönche 
zahlen würden. 

‘Beide Traditionen schließen eine Gleichzeitigkeit aus, beide 
spielen unter Abd el-aziz; die zweite schildert offenbar die 

ursprünglicheren Verhältnisse; wir müssen also hier eine be- 
deutsame Änderung wenigstens auf einem Gebiet der Kopf- 

ir
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steuer konstatieren. Zweifelsohne beweist die erste Tradition, 

daß unter ‘Abd el-‘aziz die Mönche eine Kopfsteuer trugen, die 
mit dem späteren gesetzlichen Minimalsatz zusammenfiel. Es 

scheint mir fast so, als ob gerade unter ‘Abd el-aziz die Aus- 
gestaltung einer selbständigen Kopfsteuer begänne. Warum 

gerade bei den Mönchen, werden wir gleich sehen. 

So bedeutet ‘Abd el-aziz einen wichtigen Abschnitt in der 
Verwaltungsgeschichte. Das Regiment seines ihm folgenden 
Neffen ‘Abdalläh b. ‘Abd el-malik war in jeder Weise unglück- 
lich; die wichtigste Neuerung unter ihm war die Einführung 
des Arabischen als Kanzleisprache; damit ging ein allgemeiner 
Wechsel der Beamtenschaft Hand in Hand. Er suchte sich in 

jeder Weise zu bereichern, nahm Geschenke an und veruntreute 
Staatsgelder. Er mußte schließlich abgesetzt werden.“ Unter 
ihm oder seinem Nachfolger Qurra b. Sarık (90—96) mul die 
Tributsteuer auch den Neubekehrten auferlegt worden sein. 
Wir sahen oben, dal sich ‘Abd el-aziz dagegen sträubte, wir 
wissen aber, daß in der Zeit vor a. H. 100 diese Praxis be- 

stand, denn sonst hätte sie Omar II. nicht abschaffen können ;? 

also müssen wir die Heranziehung der Neubekehrten zur Ku- 
mulativquote ihrer Gemeinden in die Zeit zwischen 86 und 99 
verlegen. Ganz grundlos wird der in der speziell ägyptischen 
Tradition aufgehäufte Haß gegen die Statthalter dieser Jahre , 
nicht entstanden sein. Man wundert sich manchmal, wie vor- 
urteilsfrei die späteren Muslime ihre eignen früheren Statthalter 

kritisieren. Wahrscheinlich ist ein großer Teil der Nachrichten 
über das erste Jahrhundert durch christliche Kanäle geflossen 

und erst zu einer Zeit fixiert worden, als sich schon das arabische 

Element mit dem koptischen verschmolzen hatte, als Araber 
und Kopte gemeinsame Sache machten gegen eine beiden 
gleichmäßig feindliche Regierung. Dies Thema wird uns weiter 
unten noch beschäftigen. 

Vielleicht ist es Qurra b. Sarık, der diese Neuerung einge- 
führt hat; denn er ist nicht nur für die Ägypter, sondern auch 

für die fromme Richtung, die gern ‘Omar II. im Munde führt, 

ı Tagribirdi I], 233 2 Hifat I, 77 apu.
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der Inbegriff des Schrecklichen; man denke an die vielen 
Repliken von “Omar’s vernichtendem Urteil über ihn.” Von 
diesem Qurra hat sich ein Papyrusschreiben erhalten (P. E.R.F. 
593), das mir zu beweisen scheint, dal die kumulative Praxis 

der Steuererhebung zu seiner Zeit noch bestand. KARABACEK 

weist darauf hin, dab hier — wohl zum ersten Male — die 

Differenz zwischen Sonnen- und Mondjahren in Steuerange- 
legenheiten zum Ausdruck kommt. 

Noch eine andere Nachricht über Qurra verdient Erwähnung; 

es ist die früheste Notiz über eine in der alten Zeit gewiß 
häufig geübte Praxis, verödete und verlassene Landstriche 
wieder zu beleben und der Kultur zurückzugeben (va el-mawat). 
Qurra soll Birket el-haba$ zuerst wieder kultiviert und verständnis- 
voll angepflanzt haben.? Hier begegnet uns meines Wissens zum 
ersten Male das Zuckerrohr, dessen frühes Vorkommen auch durch 

alte Papyri bezeugt ist, wie KARABACEK nachgewiesen hat.3 

Daß gerade unter Qurra die Bebauung verlassener Grund- 
stücke in den Vordergrund treten mußte, ist verständlich. Denn 
auf ihren muslimischen Herren lag nur der Zehnte, sie waren 

tributfrei, während die übrigen Ländereien, die durch Kauf von 

Muslimen erworben waren, in der Zeit Qurra’s, wie wir annehmen 

mußten, zu der Kumulativsteuersumme der Gemeinden heran- 

gezogen wurden. 
Ein bedeutungsvoller Abschnitt der Verwaltungsgeschichte 

Ägyptens ist das Jahr 96, der Tod Qurra’s und die zum ersten 
Male+ mit Schärfe durchgeführte Trennung der Verwaltungs- 

zweige. Der Nachfolger Qurra’s, ‘Abdel-malik b. Rifä’a, wird 
nämlich nur noch ‘al@-/-salät ernannt, während Usäma b. Zaid 

als Finanzdirektor erscheint. KARABACEK hat in M.P.E.R.1T 5 
ausgeführt, dal) im ersten Jahrhundert alles beim Alten blieb. 
In den einzelnen Gauen teilte sich die Verwaltung zwischen 
    

ı Z.B. Tagribirdi I, 243; WÜSTENFELD, Stazthalter I, 40 

2 Hitat I, 302, 17; II, 152, 7; Tagribirdi I, 244, 2 3.P.E.R.EF. 705 

4 Bisher war nach der Überlieferung nur einmal die Verwaltung getrennt, 

aber das war ein interimistischer Zustand bei einem Statthalterwechsel; da 

war es selbstverständlich, dal die zwei wichtigsten Beamten, jeder für seinen 

Ressort den abwesenden Statthalter vertraten, Tagribirdi I, 103, 13
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dem orparnyög (amzl oder sahib el-ma'una) und dem mäyapxog 

(amıl el-harag). In letzter Linie lief dann die ganze Verwal- 
tung bei dem arabischen Statthalter zusammen, der dem Chalifen 

Rechenschaft schuldig war. Freilich hatten auch die früheren 
Statthalter einen Finanzdirektor neben sich, aber dieser unter- 

stand ihnen unbedingt. Usäma b. Zaid scheint nun als erster 

eine selbständigere Stellung eingenommen zu haben. Einmal 
wird es in der Überlieferung ausdrücklich gesagt; dann aber 

— und das ist wichtiger — haben wir einen archäologischen 

Beweis für die Bedeutung seiner Stellung. Auf den staatlichen 
Glasstempeln erscheint nach dem Tode Qurra’s statt dem Namen 
des Statthalters ‘Abd el-malik der Name des Usäma:; damit 

ist zum mindesten die Überlieferung bestätigt. Mit der Selb- 
ständigmachung der Finanz gewinnt dies Ressort naturgemäß 
an Bedeutung, ein eigenes Schatzhaus wird von Usäma 
a. H. 97 erbaut.? 

Auch dieser Usäma wird von der Überlieferung stark ge- 

brandmarkt; er erscheint als der geistige Erbe Qurra’s, während 
der Statthalter ‘Abd el-malik als ein wahrer Tugendbold ge- 
schildert wird. Sollte sich hierin nicht das Volksbewußtsein 

aussprechen, dal der Statthalter in keiner Weise für die Finanz- 
maßnahmen des Steuerdirektors verantwortlich zu machen 
war? Für die Bedeutung Usäma’s spricht auch, dal sein Name. 
uns überhaupt literarisch überkommen ist. Die Überlieferung 

bewahrt eben aus der großen Reihe von Finanzdirektoren, die 

uns hoffentlich die Papyri später lückenlos ergeben werden, 
nur diejenigen, welche durch einschneidende Maßnahmen das 
Volksgemüt lange beschäftigt haben. Nun sind uns aus den 
ersten Jahrhunderten literarisch nur wenige näher bekannt, 
aber gerade sie bedeuten Wendepunkte der inneren Entwicke- 
lung (‘Ubaidalläh b. el-Eabhäb; Ibn Mudabbir). Ein solcher 

bedeutender Finanzdirektor scheint mir auch Usäma gewesen 

zu sein. 

2 M.M.A.F. VI, 367; man vergl. Nr. 96 mit 97 

2 Tagribirdi I, 80, I 

3 So erscheint Usama bei Tabarf II, 1436 sogar als Statthalter von 

Ägypten; ebenso Ibn el-Atlr V, 77
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Welcher Art die Reformen Usäma’s waren, ist aus dem 

ungenügenden Material schwer ersichtlich. Gleich zu Beginn 

seiner Amtszeit baute er einen neuen Nilmesser (mzgjas),* eine 

Maßnahme, die tief in die wirtschaftlichen Verhältnisse ein- 

gegriffen haben muß. Seit ‘Abd el“aziz wurde der Nilmesser 
von Holwän offiziell gebraucht; er entstammte der durchgehenden 
Politik des ‘Abd el-aziz, Holwän an die Stelle von Fustät zu 

setzen, womit er aber nicht durchdrang. Dieser Nilmesser 

scheint sehr unvollkommen gewesen zu sein. Deshalb bittet 

Usäma den Chalifen Sulaimän um Erlaubnis, ihn abschaffen zu 

dürfen; er erbaut den später „e/-gadim“ genannten migjäs, der 

sich bis auf unsere Tage erhalten hat.? 

Selbständigkeit der Stellung, Erbauung eines Schatzhauses, 
Reorganisation der Vermessung des Nilstandes — dies wären 

Tatsachen genug, die Bedeutung Usäma’s zu vergegenwärtigen. 
Sein energisches Eingreifen erhellt dann auch aus dem Haß, 

der ihm sowohl von christlicher Seite als von Leuten der 
medinensischen Richtung in der Überlieferung entgegengebracht 
wird. Walid’s Bauten und Sulaimän’s Luxus kosteten freilich viel 
Geld; ein stärkeres Anziehen der Steuerschraube hat unter 
beiden gewiß stattgefunden. Dazu mag gekommen sein, daß 
durch zahlreiche Übertritte und durch die beginnende Ansiede- 
lung der Araber der auf den Christen ruhende Druck sich 

erhöhte. Außerdem begann mit dem Ende des ersten Jahr- 
hunderts eine allgemeine Reaktion gegen das Christentum und 

Judentum, die ja auch in der Literatur zum Ausdruck kommt 
— ich denke vor allem an die Qoränkommentierung. Alle diese 

Gründe mußten das Bild des tüchtigen Finanzdirektors trüben 
und zu Traditionen führen wie die Tagribirdi I, 2573 über- 

lieferte, nach der Sulaimän den Usäma instruiert: „Melke die 

Milch, bis sie alle ist, und zapfe das Blut ab, bis es aufhört“. 

Gleich darauf wird ihm nachgerühmt, daß er absolut unbestech- 
lich war; er handelte also im Staatsinteresse. Wenn ein 

ı Hitat I, 58, 5; Tagribirdi I, 742; Eutychius ed. cit. II, 377. 

2 VAN BERCHEN, Coröus Inscriß. Arab, M. M. A. F. XIX, 18f. 

3 Ägyptische Tradition nach el-Kindi; das Resultat waren 12000000 D., 

kitat 1, 99, 8
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schwerer Druck auf der Bevölkerung lag, so wurde dadurch 
nur der Gedanke einer allgemeinen Finanzreform nahe ge- 

bracht. 
Einen Niederschlag seiner Tätigkeit müssen wir noch be- 

sprechen. Es ist die Tradition %z7af II, 492pu.* 

„Der Finanzdirektor Usama b. Zaid el-Tanühi verfuhr hart 

mit den Christen; er fiel über sie her und nahm ihnen ihre 

Besitztümer. Die Hände der Mönche zeichnete er mit einem 
eisernen Ring (hier ist gewiß die bleierne Toleranzmarke ge- 
meint, nicht etwa ein aufgebranntes?® Zeichen) auf dem der 

Name und das Kloster des Mönches, sowie das Datum stand. 

Wer ohne dies Zeichen gefunden wurde, bekam die Hand ab- 
geschnitten. Auch schrieb er in die Provinzen: Wer von den 
Christen ohne Legitimationsschein angetroffen wird, zahlt 10 

Dinär. Dann überfiel er plötzlich die Klöster; fand er eine 

Zahl von Mönchen ohne Zeichen (resp. Toleranzmarke), so ließ 

er ihnen den Kopf abschlagen oder sie zu Tode prügeln.“s3 
Zwei Punkte müssen hier scharf getrennt werden, die Behandlung 

der Mönche und die Behandlung der übrigen Christen. 
Die Animosität gegen die Mönche ist uns schon oben 

unter ‘Abd el-“aziz begegnet; sie ist nur zu gut erklärlich. Denn 
gerade die Mönche, die gewiß sehr zahlreich waren, brachten 

den Muslimen immer wieder das religiöse Moment vor Augen; 
sie waren ihnen nicht Repräsentanten eines unterworfenen 

sondern eines christlichen Volkes, ganz im Gegensatz zu dem 

Rest der Bevölkerung. Dieser religiöse Gegensatz scheint sich 

aber erst allmählich herausgebildet zu haben; denn anfänglich 
war die Haltung eine freundliche gegenüber den Christen. 
Noch ‘Abd el-“aziz gestattet den Neubau von Kirchen.+ 
Aber schon vor ihm zeigen sich Anfänge einer Animosität.5 
Ihren Höhepunkt erreicht sie im Jahre 104, als Kirchen, 

ı Cf. WÜSTENFELD, Geschichte der Copten S. 55 

2 So WÜSTENFELD 1. c. 

3 Das weiter Folgende gehört ins Jahr 104; die ganze Anordnung ist 

schlecht, da erst von “Ubaidalläh b. el-Habhab die Rede ist (a. H. 107) dann 

erst von Usäma. 4 Eutychius, ed. cit. II, 370, 12 

5 Unter Maslama b. Muhallad, cf. WÜSTENFELD, Statthalter I, 30
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Kreuze und Bildsäulen zerstört werden.” Dieser Strömung 
ist die Besteuerung der Mönche zunächst zuzuschreiben; erst 
in zweiter Linie kommt die Entwickelung der Kopfsteuer in 
Frage. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, unsere 

Tradition wolle ausdrücken, dal die tributfreien Mönche eine 

eigene feste Kopfsteuer mit Toleranzmarke* (wie schon unter 

“Abd el-aziz) zu zahlen hatten, während das übrige Volk 
mit einem Legitimationsschein3 über die bezahlte Tribut- 

quote auskam. Danach wäre Kopf- und Grundsteuer noch 
nicht getrennt. Dann hätten wir aber hier den Anfang einer 

selbständigen Kopfsteuer, eben auf den Mönchen, die in rö- 
mischer Zeit doch wohl als Glieder der Kirche, kopfsteuerfrei 

waren.+ Der Rest der Bevölkerung zahlte nach wie vor seine 

Tributquote, die aus Grundsteuer und römischer Kopfsteuer 

aufkam. Daß die alten Verhältnisse nämlich noch im Jahre 
100 bestanden, zeigt uns die Regierung und die Finanzmab- 
nahmen “Omar's II. 

Gerade an sie knüpft WELLHAUSEN seine Darstellung 

des arabischen Finanzsystems an.5 Er weist überzeugend 

nach, daß “Omar II. eine wichtige Etappe auf dem Wege 

der Entwicklung darstellt. ‘Omar versucht in seiner Weise, 

dem Verfall der Finanzen Einhalt zu gebieten und dabei 

doch das sich allmählich entwickelnde Recht in Anwendung 
zu bringen. In Ägypten wechselt er sofort die Beamten. 
Usäma macht dem Hajjän b. Suraih Platz und an Stelle 
des ‘Abd el-malik tritt Ajjüb b. Surahbil. Die Verwaltung 
bleibt getrennt. Über die Steuerpolitik erfahren wir einiges 
(durch el-Lait b. Sa‘d;® betrachten wir diese Nachrichten, ohne 

die Folgerungen der muslimischen Juristen mitzumachen, die 
alle diese Traditionen unter dem Gesichtspunkt ansehen: Ist 
Ägypten mit Gewalt oder durch Vertrag eingenommen? Zu- 
  

ı Hitat II, 493, 2; Tagribirdi I, 278, 3 

2 Ich übernehme diesen Terminus von KARABACEK, der solche Marken 

publiziert hat. M.P.E.R. I/II, 175/6; P.E. R. F. Nr. 672 
3 Auch solche Scheine haben sich erhalten; P.E.R.F. 601; vergl. dort 

die Anm. 4 Ein Beleg fehlt mir hierfür 

5 Das arabische Reich S. 166ff. 6 Hitat I, 77, 32
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nächst berichtet el-Lait von ‘Omar II: „Die gz2ja liegt auf den 
Köpfen und nicht auf den Ländereien; damit meint er die ahl 
el-dimma.“ Ferner führt er Briefe von ‘Omar an seinen ägyp- 
tischen Finanzdirektor Hajjän auf: Er solle die gz2j@ der toten 
Kopten den lebendigen auferlegen; die Neubekehrten sollen von 
der gisja befreit werden.“ Hajjän scheint sich dagegen zu 
sträuben, da er so mit der Bilanzierung seines Budgets in 
Schwierigkeiten kommt. Da spricht Omar die schönen Worte, 

die auch WELLHAUSEN zitiert, der Prophet sei gekommen, um 
rechtzuleiten, nicht um Steuern zu erheben. 

Gizja ist in diesen Traditionen als Tribut zu fassen; sie 

liegt auf den Köpfen; der Tribut war eben kopfsteuerartig. 

Damit wird auch die Erhebung der $gzsja für die Toten klar. 
Gemeint ist eben die Pauschalsumme, die auf den Gemeinden 

lag. Sie will‘Omar nicht geringer werden lassen; nach seinen 

Anschauungen — er steht hier ganz auf dem Boden der Über- 
zeugungen seines Vaters ‘Abd el-aziz — können die Neu- 
bekehrten nicht an der Tributquote teilnehmen; deshalb müssen 
die zurückgebliebenen Christen die von ihren Vorfahren einmal 

übernommene Summe ohne Abzug weiterbezahlen. Die Praxis 

seiner letzten Vorgänger hatte, wie wir sahen, die Neubekehrten 

ihre £izja, ihre Tributquote, ruhig weiter bezahlen lassen; da nun 

diese Quote hauptsächlich aus der Grundsteuer aufkam, muß 
‘Omar den Verkauf von Tributland verbieten;? ebenso muß 

er folgerichtig bestimmen, dal) wer übertritt, seinen Grund und 

Boden der Gemeinde überlassen muß. Er kann aber als Pächter 
darauf bleiben. Sonst wäre der notwendige Rückhalt für die 
Tributsteuer in Wegfall gekommen. Wir sehen also, daß 
unter ‘Omar II. noch immer im wesentlichen die alte byzan- 

tinische Praxis bestehen blieb; daß er sich nur bemühte, den 

Übergetretenen Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, ohne 
die Staatsfinanzen zu ruinieren. Noch eine andere Tatsache 
spricht dafür, daß unter ‘Omar noch ziemlich alle römischen 

Steuern und Gebühren erhoben wurden. “Omar eifert stets 

ı Hitaf I, 77, 37 ist natürlich “an zu lesen für “alä; vergl. ib. 78, 3 

2 S. jetzt WELLHAUSEN 0. c. 181 3 Ib. 182 u.
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gegen die mu&us und schafit sie ab, wo er kann; nun sind 
diese mukns aber nichts anderes als die überkommenen Neben- 

steuern.: Sie existieren also zu seiner Zeit noch, wenn er sie 

abschaffen muß. 
‘Omar’s Nachfolger Jazid setzt dann einen Mann nach 

Ägypten, der meiner Meinung nach die endgültige Regelung 
der Steuerverhältnisse herbeiführte; es ist der vielverlästerte 

“Ubaidalläh b. el-Habhäb, — ein Maulä der Banü Salül3 — 

den wir eingehend besprechen müssen. In seine Finanzdirek- 
tion fällt nämlich der erste Kataster Ägyptens unter islamischer 
Herrschaft (a. H. 106 oder 107)*, ebenso wie eine allgemeine 

und genaue Volkszählung einige Jahre später (a. H. 109), also 

zwei Maßnahmen, die auf eine Neuregelung aller Verhältnisse 

schließen lassen. 
Es ist nicht leicht auszumachen, wann Ibn el-Habhäb zum 

Finanzdirektor gemacht wird. Ich möchte annehmen noch 

unter Jazid, ca. a. H. 104, wahrscheinlich als Nachfolger Hajjän 

b. Suraib’s; denn Tagribirdi I, 287, 9 wird gesagt, daß a. H. 
105 Hurr b. Jüsuf zum Statthalter (a/2-/-salat) ernannt wurde; 
„Finanzdirektor aber war in allen diesen Jahren “Übaidalläh 

b. el-Habhäb.“ Bis zum Tode ‘Omar's II., vielleicht noch länger, 

war Hajjäan im Amte; also muß Ibn el-Habhäb zwischen 101 

und 105 Finanzdirektor geworden sein. Er blieb in dieser 

Stellung bis a. H. 116.5 Er überdauerte die Statthalter Hanzala 

b. Safwän (—105), Muhammed b.{‘Abd el-malik (105), Hurr b. 

Jüsuf (105— 108), Hafs b. el-Walid (108) und ‘Abd el-malik b. 

Rifäa; erst el-Walid b. Rifä’a (109-117) überdauerte ihn; 
unter ihm avancierte er zum Statthalter von Afrika. 

Ibn el-Habhäb erscheint in der Überlieferung als ein furcht- 

barer Bedrücker, der die gequälte Bevölkerung bis aufs Blut 
  

ı Z. Ass. XV, 31; bes. Anm. 6 

2 Über allerlei andere Maßnahmen ‘Omar’s in Ägypten vergl. Aifaf I, 

302; 24; Tagribirdi I, 264, 5 

3 Wenn er tatsächlich ein maw/ä war (Zifaf II, 261, 14 und sonst), fällt 

ein weiteres Licht auf seine Maßnahmen 

4 BHitaf I, 99, 1; KARABACEK nimmt 106 an, P.E,R.F. 597 

5 P.E.R.F. 601
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aussaugt. Mir scheint er vielmehr ein sehr begabter und ziel- 
bewußter Verwaltungsbeamter gewesen zu sein. Man muß sich 

darüber an den leitenden Stellen in Damaskus auch klar ge- 
wesen sein; denn zweimal wechselte man ihm zu lieb die Statt- 

halter, ohne ihn in seiner Stellung‘ zu stören. So hatte sich 
el-Hurr b. Jüsuf mit ihm verzankt und gehen müssen;? so 

konnte sich auch dessen Nachfolger Hafs b. el-Walid nur 

wenige Wochen halten, bis er auf die wohl begründete Be- 
schwerde Ibn el-Habhäb’s abberufen wurde.3 Von Hafs b. 

el-Walid wird gesagt,* daß er ein alter, beliebter und an- 

gesehener Emir war — nur zu begreiflich, daß er nicht zur 
strammen Verwaltung seines Steuerdirektors paßte. Daß einer 
der Emire hat abdanken müssen, weil er die Milde gegen- 

über der Strenge des Finanzdirektors hat vertreten wollen, 
scheint kaum glaublich; denn die dokumentarisch belegbaren 

Maßnahmen Ibn el-Habhäb’s zeugen, wie wir sehen werden, von 

allem anderen als von einer unverständigen Aussaugung des 

Landes. Die Bemerkung, die Tagribirdis ohne weitere Be- 

gründung über das Verhältnis Ibn el-Habhäb’s zu Walid b. 

Rifäa macht, scheint auf Vermutung zu beruhen. „Nicht 

wäre Walid so lange Statthalter von Ägypten geblieben, 
hätte nicht der Finanzdirektor “Ubaidalläh Ägypten verlassen. 
War doch schon vorher eine ganze Reihe von Statthaltern . 
Ägyptens wegen dem genannten “Ubaidalläh abberufen worden. 
Walid arbeitete ihm entgegen, bis Hisim ihn abberief und zum 

Statthalter von Afrika machte.“ Immerhin mag das persönliche 

Verhältnis der beiden Leute kein erbauliches gewesen sein; Ibn 
el-L-Iabhäb mag es nach der großen Reihe von Nullen, die den 

Statthalterposten bisher eingenommen hatten, schwer gefallen 
sein, sich plötzlich einem Mann gegenüber zu sehen, der selbst 
tätig in die Finanzpolitik eingrif. Aber das hindert nicht, daß 
die Finanzreformen tatsächlich stattfanden. 

Denn an ihre beiden Namen knüpft sich die planmäßige 

ı In der Überlieferung erscheint er sogar einmal direkt als Statthalter, 

Eutychius ed. eit. II, 386, 2, wo statt “Abdalläh b. el-Gihan zu lesen ist 

“Ubaidalläh b. al-Habhab 2 Hitat I, 302 ult. 3 Zifat I, 303, 2 

4 Tagribirdi I, 293 5, 296,4
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Aufnahme des Landes mit Volkszählung. Ibn el-Habhäb hatte 

mit der Katastrierung freilich schon 106 oder 107 unter Hurr 
b. Jüsuf begonnen. Abgeschlossen wurde die große Verwal- 
tungsreform aber erst durch die Volkszählung unter Walid b. 
Rifä‘a. 

Betrachten wir zunächst die Nachrichten über die Finanz- 

operationen Ibn el-LIabhäb's, so lange er noch mit Hurr b. Jüsuf 

zusammenarbeitete. EI-Kindi berichtet" in seinem Buche über 
die Statthalter Ägyptens: Im Emirate des Hurr b. Jüsuf schrieb 
“Ubaidalläh b. el-Habhäb, der ägyptische Finanzdirektor, an 

Hisäm b. ‘Abd el-malik, daß Ägypten eine Steuererhöhung ver- 
tragen könne. Da erhöhte er die Abgabe pro Dinär um ?/,.. 
Nun erhoben sich die Kreise... .? und das östliche Hauf, und 

Hurr schickte die Leute des Diwäns gegen sie, und sie kämpften 
mit ihnen und viele wurden getötet. Das war der erste Kopten- 
aufstand in Ägypten, so geschehen a. H. 107. Drei Monate 

lag Hurr zu Felde in Dimjät. 

Zweifellos gehört diese Nachricht zusammen mit einer 
anderen, die wir Zz/af I, 99, ı lesen. Magrizi hat zuvor aus- 

geführt, daß der Aarag im Islam unter den Omajjaden und 

“Abbäsiden infolge der zunehmenden Verödung des Landes 
und der vielen Unruhen dauernd zurückging. Über 3 Millionen 
wurden nur noch unter Ibn el-Habhäb erhoben; denn nur unter 

ihm und unter Ahmed b. Tülün floß der karag einigermaßen 

reichlich. Sein Verfahren wird dann wie folgt geschildert. „Er 
zog selbst aus und vermaß das bestellte Land Ägyptens und 
das brachliegende, insoweit es Überschwemmungsland ist, und 
so ergaben sich ihm 303 Millionen Faddän außer dem Land 
oberhalb der Inundation+ und dem von Unkraut überwucherten 
Terrain.s5 Dann katastrierte er alles neu und verteilte 
es nach einem äußerst gerechten Modus. Eingetrieben 

ı Hitat I, 79, 24—=1], 261, 16; vergl. II, 492, 36 

2 Die Namen sind arg verdorben; sicher Taräbija und Qurbait 

3 Nach einer andern Version, #:/af I, 75, 7, maß er 100 Millionen. Das 

Ende dieser Parallele ist verderbt; zu rekonstruieren mit Hilfe von az I; 

100; 19; vergl. auch M.M. A. F. XVII, 213 4 Zräifa el.gurf 

5 „Wasih“ cf. Calcaschandi 153; Ai/af I, 100, 35; Ibn Mammäti 29
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wurden unter ihm 4 Millionen Dinär, obwohl der Getreidepreis 

niedrig war, und sonst im Lande keine Steuer (zaks) noch 
Auflage (darzba) existierte. Und im Jahre 107 im Anfang der 

Regierung des Hitäm ließ Ibn el-Habhäb in Misr verifizierte 

mit ausführlichen Angaben versehene Steuerrollen in den 
Diwänen anlegen, welche bis nach dem Sturz der Omajjaden 
Geltung behielten. Ihre Summe betrug 1700837 (sic), wovon 
auf die oberägyptischen Kreise 1000420'/, D. fallen, der Rest 
auf Unterägypten.“ Einige Zeilen weiter (I, 99, 12) führt er 
aus: Ibn Hordädbeh behauptet, der rarag Ägyptens habe unter 
Ibn el-Habhäb 2723839 D. betragen;? darin irrt er; denn diese 
Zahl ist die Summe, die er nach Abzug der Kosten und Dota- 
tionen an die Staatskasse in Damaskus abführte.“ 

Diese Zahlen haben für unsere Untersuchung wenig Wert; 
sie sind wie die meisten derartigen Angaben nur mit der größten 

Vorsicht zu benutzen. Wichtiger ist uns das Bild, das wir 
von der Tätigkeit Ibn el-IIabhäb’s gewinnen. Daß er kein ge- 
wöhnlicher Leuteschinder war, zeigt schon das Lob, das seinem 

gerechten Verfahren erteilt wird.3 Ob die Erhöhung um ?/,, 
als vorläufige Maßregel oder als Resultat der Neugestaltung 
gelten muß, ist schwer abzuschätzen. Daß eine solche nicht 
ohne Härten abgehen konnte, ist verständlich; auch daß der 

erste Koptenaufstand erst losbricht, als man versucht das über- _ 
kommene System durch ein neues zu ersetzen, ist einleuchtend. 
Jedenfalls haben wir hier eine tiefeinschneidende Neuerung von 

allergrößter Wichtigkeit vor uns. Der Zufall hat gewollt, daß 
sich ein Blatt aus dieser Katastrierung erhalten hat (P. E. 
R. F. 597). 

Schon oben habe ich ausgeführt, daß ich diese Neu- 

katastrierung mit der einige Jahre später erfolgenden Volks- 
zählung in einen festen Zusammenhang bringe; denn zwei 
Daten machen es mir wahrscheinlich, daß die große Ver- 

ı Er kommt Ioz zur Regierung 

2 So zu lesen B.G. A. VI, 83 pu.; nur am Schluß 7 statt 9 wie oben; 

das Richtige ist also wohl 2723837 

3 Auch war er ausdrücklich von HiSäm damit betraut, die Blüte des 

Landes zu heben, :/a/ I, 98 u.
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waltungsreform des Ibn el-Habhäb erst unter Walid b. Rifä‘a 
zum Abschluß kam. Zunächst PE.R.F. 599 „Amtlicher 
Erlaß an die Unterbehörde, enthaltend die Vorschriften über 
das Vorgehen bei der Conscription der Bevölkerung. Vor- 
geschrieben ist: die genaue Verzeichnung der Namen der zu 

 Conscribirenden und ihrer Eltern, sowie deren Charakter, die 
Daten über ihre Dörfer, über die Verwaltung des Grundbesitzes 
und die Wohngebäude; die Vorlage der nötigen Documente, - welche den Aufenthalt an Ort und Stelle sichern und die - prompte Entrichtung der Grundsteuern bestätigen. Die Com- 
 missäre sind dabei zu einem Verfahren verpflichtet, das mit 

_ Milde die Gegensätze ausgleicht.“ 
| Dieser Erlaß allein könnte uns im Zweifel lassen, ob wir 

es hier nicht mit der schon unter den Römern üblichen Steuer- 
aufnahme zu tun haben. Da kommt uns eine Nachricht des 
Ibn ‘Abd el-hakam zu Hilfe, die dieser dem alten Lait b. Sad 

- verdankt:* „Als Walid b. Rifä‘a Statthalter von Ägypten wurde, 
zog er aus, um eine Zählung seiner Bewohner vorzunehmen, 
und die gerechte Verteilung des harag zu inspizieren. Er war 
damit beschäftigt 6 Monate in Oberägypten bis nach Assuan, 
begleitet von einer großen Anzahl von Schreibern und Gehilfen, 

‚die mit Eifer und Schnelligkeit die Arbeit verrichteten. Für 
_ Unterägypten brauchte er 3 Monate. Sie zählten an Ortschaften 
“mehr als 10000, ungerechnet die unter 500 Einwohnern, und an g7sja-pflichtigen Männern 5 Millionen.“ 

Die alltägliche Praxis hätte uns ‘Abd el-hakam nicht mit ‚solcher Breite dargestellt. Es war entschieden etwas Neues, was hier geschah, darum hat es die Geschichte bewahrt. Bei ‚der Katastrierung handelte es sich natürlich um die Erträgnisse 
von Grund und Boden. Aber auch bei dieser Volkszählung 
‚spielt der karag eine große Rolle; deshalb möchte ich glauben 
‚daß wir hier eine kontinuierliche Agrarreform vor uns haben, 
zumal beide unter der Verwaltung eines Finanzdirektors, eben des Ibn el-Habhäb, stattfanden. 

Selbst wenn das Eingreifen Ibn el-Habhäb’s nicht zu- 
  

2 Zitat Y, 74, 1; Sojütt I, 87, 21 

E
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sammenhängend war, sondern in einzelnen Maßnahmen bestand, 
so glaube ich doch, dal wir unter seiner Leitung die endgültige 
Einführung des islamischen karag- und gizja-Systems anzu- 
nehmen haben. Ein so wichtiges Ereignis kann doch nicht 
spurlos vorübergegangen sein, ohne daß die für Außergewöhn- 
liches so empfängliche arabische Tradition ein Wort darüber 
erhalten hätte. Nun besitzen wir die Nachricht von einer ein- 
schneidenden Reform, ohne daß wir erfahren, was eigentlich 

geschehen ist. Liegt es da nicht ungemein nahe, in diese Zeit die 
Einführung des islamischen Systems zu setzen? In diesem 

Sinne möchte ich die Finanzreform “Ubaidalläh b. el-Habhäb’s 

in sehr direkte Parallele setzen zu der des Nasr b. Sajjär in 

Lıoräsän, über die WELLHAUSEN 0. c. 299 ausführlich berichtet. 

Ich bin überzeugt, daß diese Reform nicht ganz plötzlich alle 
Neuerungen gebracht hat, sondern daß sie bloß den Endpunkt 
einer Entwicklung darstellt; erst jetzt beginnt die Praxis, welche 
die spätere Theorie von Anfang an bestehen läßt.



V. 

Die Arabisierung. 

In der Jahrtausende langen Geschichte Ägyptens hat es 

wohl kaum wieder einen so radikalen Wendepunkt gegeben, 
wie die Eroberung durch die Araber. Höchstens die englische 
Okkupation ist damit zu vergleichen mit ihrer völligen Umge- 
staltung des wirtschaftlichen Lebens; doch liegt dies Ereignis 
noch zu nahe, um in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung 
richtig beurteilt werden zu können. Die Araber fanden ein 
koptisch-griechisches Land mit christlichem Bekenntnis, und 
machten daraus in wenigen Jahrhunderten ein arabisches und 
muslimisches. Diese Tatsache ist allbekannt, weniger freilich, 

wie sich dieser Prozeß vollzogen hat. Abgeschlossen ist er 
im großen und ganzen zur Zeit Saladin’s; denn der unschätz- 
bare und zuverlässige el-Qädi el-Fädil gibt an," daß a. H. 587 
die Kopfsteuer (£zgja) 130000 D. betragen habe; nehmen wir 
nun den gewiß niedrigen Satz von ı D. pro Kopf an, so er- 
halten wir 130000 männliche erwachsene Kopten, also etwas 
über */, Million im ganzen, wenn man die Familie vierköpfig an- 

nimmt — etwa so viele wie heutzutage.” Schon zu Beginn 

der Fatimidenzeit wird es wohl annähernd ähnlich gewesen 

sein. Jedenfalls drängt sich der wichtige Prozel) in wenige 

Jahrhunderte zusammen. 

Fragen wir uns nach dem Vorgange selbst, so stellt er sich 

zweifellos dar als ein Vordringen des arabischen Elementes, 

ı Zitat I, 107, 23; 108, 27 (an letzter Stelle ist, wie der Vergleich ergibt, 

100000 ausgefallen) 2 BAEDEKER, Ägyptend XXXVI 
Becker, Beitr. zur Gesch. Ägyptens. 8



das die Kopten verdrängt und vernichtet oder aber assimiliert. 
Diese Assimilierung kann aber erst eintreten, nachdem einmal 

die Kopten, wirtschaftlich vernichtet durch Gewalt im Wider- 
stand gebrochen, in ihr ein ultimum refugium erblicken, 

und nachdem andererseits die Araber, im Lande selbst ange- 

sessen, sich als Landeskinder und nicht mehr als Landes- 
herren zu fühlen beginnen, und so auch bei ihnen die trennende 
Scheidewand in Wegfall kommt. Dieser Punkt ist, wie: wir 
sehen werden, schon im Anfang des 3. Jahrhunderts erreicht. 

Untersuchen wir nun im einzelnen bei Kopten und Arabern 

die Bedingungen, welche diesen Verschmelzungsprozeß vor- 

bereiten. 

I. 

Die Papyri der Eroberungszeit zeugen, wie KARABACEK 

verschiedentlich hervorgehoben hat, von einer großen Milde 
der Araber gegenüber den Kopten. Auch wir haben Bei- 
spiele kennen gelernt. Wollten die Araber sich nicht selbst in 
die Finger schneiden, so mußten sie zunächst alle Beamten in 
ihren Stellungen lassen; erst zur Zeit ‘Abd el-malik’s wurden 
die Christen aus den höheren Verwaltungsstellen verdrängt. 
Allmählich entwickelte sich, wie wir sahen, eine gewisse Ani- 

mosität, die jedoch die Kopten nicht als Ägypter, sondern als 

Christen traf. Von diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich wohl 
auch das Wehegeschrei, das Johannes von Nikiü* über das grau- 

same Vorgehen der Muslimen erhebt — er war eben ein Haupt 
der Kirche. Übrigens widerspricht er sich selbst, wenn er 
bald von ‘Amr sagt, er verdreifachte den Tribut (Kap. 120) 

und er hielte nicht die Verträge (ib.”), dann aber ihm wieder 

nachrühmt, er erhöbe den festgesetzten Tribut und rühre nicht 
an die Güter der Kirche (Kap. 1213). In einem Punkte steht er 

sogar in Widerspruch mit den Papyri; das Pferdefutter wurde 
stets bezahlt, gehörte also nicht zu den Naturalleistungen, wie es 

ı Ed. ZOTENBERG, Journ. Asiat. VII. ser. vol. XIII, auch separat; man 

vergl. Kap. 120 (l. cc. p. 376), Kap. ı21 am Ende und passim 2°P, 379: 

3 Ib. p. 383
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uns Johannes annehmen läßt.“ Besonders schmerzen mußten 
ihn als geistlichen Hirten natürlich die Übertritte; diese sind 

“gewiß vorgekommen, aber doch nicht so massenhaft, wie man 
nach seiner Chronik schließen möchte.? Sie wuchsen seinem 
Priesterherzen ins Ungeheure. Doch müssen wir immerhin mit 
einer ganzen Reihe von Übertritten in der Eroberungsepoche 
rechnen. 

Das milde Verfahren gegen die Kopten hinderte nicht, 
dab die Araber sich durchaus als Herren fühlten und die Kopten 
als Unterworfene mit Verachtung ansahen. Der Abstand war 
ein gewaltiger. Die Kopten wohnten auf dem Lande und 
zahlten ihren Tribut, während die Araber, zunächst auf ihre 

Heerlager und deren allernächste Umgebung beschränkt, von 
diesem Tribute lebten. Johannes von Nikiü stellt die auf den 

Kopten liegende Last als eine sehr schwere dar; dies kann 

aber unmöglich der Fall gewesen sein; ich will nicht die über- 
lieferten Zahlen der römischen und arabischen Steuereingänge> 
dafür ausnutzen, sondern nur auf die eine Tatsache hinweisen, 

daß ungefähr ein Jahrhundert lang das herrschende System die 
Kopten jedenfalls nicht zur Empörung getrieben hat. Erst die 
Veränderung dieses Systems, resp. die Anfänge der Reform 
a. H. 107 haben den Kopten zum ersten Male die Waffen in 
die Hand gedrückt. 

Freilich haben in diesem Jahrhundert weitere Übertritte 

zum Islam stattgefunden, es hat sich auch in Ägypten die 

Klasse der mawalz ausgebildet, und auch hier hat, wie im 

ganzen Reich, sich die Notwendigkeit ergeben, diese Leute 

irgendwie in die Staatsverfassung einzugliedern; ich erinnere an 
“Omar II. und seine Maßnahmen inbetreff der Neubekehrten. 
"Also schon im ersten Jahrhundert hat es zahlreiche Übertritte 

‚gegeben, aber sie stellten doch nur einen verschwindenden 

‚Bruchteil der Bevölkerung dar. Zahlenmäßig gibt uns die Über- 
lieferung diesen Fortschritt, wenn sie von 6 Millionen Kopten 

  

  

* Kap. 113 (p. 355); 120 (p. 376) 
2 Kap. ı21 am Ende (p. 385); selbst schon früher Kap. 114 (p. 356) 

3 Vergl. oben S.85 Anm.4 
8*+
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(d. h. männlichen erwachsenen Steuerzahlern) zur Zeit ‘Amr’s 

redet und diesen die 5 Millionen der Volkszählung gegenüber- 
stellt.“ Ich habe große Bedenken gegen diese Zahlen und 
möchte sie kaum relativ gelten lassen. Die 6 Millionen der 
Zeit ‘Amr’s sind gewiß Spekulation und zusammenzubringen mit 
den ı2 Millionen D. Tribut, pro Kopf 2 D.; aber auch die 

5 Millionen sind gewiß übertrieben. Rechnen wir auf einen er- 
wachsenen Mann eine erwachsene Frau und zwei Kinder resp. 

Greise, so ergibt sich eine Gesamtbevölkerung von 2o Millionen 
Kopten, ohne die Übergetretenen und eingewanderten Araber 

mitzuzählen; nun hat das heutige Ägypten knapp die Hälfte 
und dabei eine Bevölkerungsdichtigkeit (289 auf ı qkm), wie 

sie in Europa nicht vorkommt. Dürfen wir da diese runden 
Zahlen so ohne weiteres hinnehmen? Gewiß nein. Die Mehr- 

zahl der Kopten hatte zunächst gar keine Veranlassung, den 
Islam anzunehmen; es blieb ja alles beim Alten; und als es 

dann anders wurde, und sie unter dem schweren Steuerdruck 

zu leiden hatten, griffen sie zunächst zu den Waffen; erst als- 

sie hier unterlagen, begannen die massenhaften Übertritte. 
Der erste Koptenaufstand war a. H. 107, als ‘Ubaidalläh 

b. el-Habhab den Tribut erhöhte; ich erklärte oben diese Mabß- 

nahme als den Anfang der Reform und für die Ursache des 
Aufstandes; vielleicht ist die definitive Reform aber auch erst 

die Folge dieses Aufstandes — alahu a’lamu. Jedenfalls wuchs 

die Last, welche die Kopten zu tragen hatten, von Jahr zu 

Jahr. Wir nahmen an, daß die Trennung von karag und gisja 

bei der geschilderten Reform eintrat, und wollen nun unter- 

suchen, wie beide Steuerarten auf der Bevölkerung lasteten. 

Die Grundsteuer bestand, wie uns die Papyri beweisen, im 

Anfang und Mitte des 2. Jahrhunderts in einer Geldabgabe von 
ı Dinär pro Faddän und in einer Leistung von Naturalien.? 
KARABACER sagt am Schluß seiner Anmerkung zu 637: „In 
der Folge stiegen diese Abgaben, wie unsere Papyrus beweisen, 

abwechselnd von ı Dinär allmählich auf 1?/,, 2, 2"/; + "/,, und 

ı Diese Daten verwertet in diesem Sinne P.E. R. F. 599 Anm. 

2 P.E.R.F. 621, 625, 626, 638
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2], Dinäre.“ Diese Steigerung der Geldabgabe tritt erst ziem- 
lich spät ein und zwar erst 228 H. (P. E. R. F. 637 Anm); 
denn in diesem Jahre wird die Erhöhung der Grundsteuer 
von I D. auf ı/, D. ausdrücklich motiviert. Wir haben es 

also mit einer Neuerung zu tun. Nun finden aber die meisten 
Koptenaufstände schon im 2. Jahrhundert statt; sie können also 
nicht durch die Erhöhung der Geldabgabe hervorgerufen sein. 
Neben der Geldabgabe bestand aber eine Naturalleistung, deren 
allmähliche Steigerung wir abermals an der Hand der Papyri 
verfolgen können. 

Der Normalsatz scheint anfangs 3 Irdabb (Artaben) ge- 

wesen zu sein; denn so möchte ich die versprengte Notiz 
Belädori 215, ı erklären. Am Ende der Omajjadenzeit treffen 
wir nun einen Papyrus, der bereits von 5*/s Irdabb pro Faddän 

zeugt." Näheres erfahren wir dann für die nächste Zeit nicht. 
Erst aus dem Jahre 179 H. ist wieder ein Papyrus bekannt 
(Nr. 626), der als Naturalabgabe pro Faddän je 10 Irdabb 
Weizen und je 3'/, Irdabb Gerste festsetzt. Bereits ein Jahr 
später a. H. ı80 hören wir bei Nr. 638 — immer unter 
Beibehaltung der Geldabgabe von ı Dinär — von einer Na- 
turalabgabe von 15 Irdabb Weizen von jedem Faddän Weizen; 
von dem Faddän Gerste ist merkwürdigerweise nur je °/, Ir- 
dabb Weizen und */; Irdabb Gerste abzuliefern. Der gleiche 
Papyrus zeigt auch, daß, wie P. E. R. F. 586 schon für die 
Kumulativquote des I. Jahrhunderts nachweist, die Geldabgaben 
in [drei] Raten unabhängig von der Ernte erhoben wurden, 
während die Naturalabgaben gleich nach der Ernte fällig waren. 
Eine volle Würdigung dieser Verhältnisse wird erst möglich 
sein, wenn man in Reihen nebeneinander die Steigerung bei 
allen Produkten der Landwirtschaft wird verfolgen können. 
Schon der letzte Papyrus scheint nämlich zu beweisen, daß von 

Weizen eine ganz unverhältnismäßige Steuer erhoben wurde. 
Es mag dies mit den Bedürfnissen der Armee zusammenhängen. 
Die Normalsteuersätze der übrigen landwirtschaftlichen Pro- 
dukte, die wir bei arabischen Autoren finden, gehen alle auf 

x Nr. 605
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Ibn Mammäti’s gawanin el-dawawtn zurück, haben also eigent- 
lich nur für die Zeit Saladin’s Geltung. 

Wir sehen also als Resultat unserer Untersuchung eine 

allmähliche Anziehung der Steuerschraube auf dem Gebiete 
der Naturalabgaben; schließlich mußten die Naturalabgaben 
eine größere Last darstellen als die Geldsteuer, mindestens eine 

ebenso große, so daß die Nachricht Maqrizi’s (fat I, 99, 17) 
verständlich wird, unter dem Chalifen Ma’mün (198—218) seien 

2 D. pro Faddän erhoben worden. Wie wir aus den Papyri 
wissen, wurde erst a. H. 228 die Geldtaxe von ı D. über- 

schritten; diese Nachricht rechnet also die Naturalabgaben mit. 
Hinlänglich richtig mag sie sein, wenn man bedenkt, daß im 
ersten Jahrhundert 20 Fajjüm’er Artaben gleich ı Dinär ge- 

rechnet wurden.* 
Um nicht bei der Betrachtung der Araber hierauf zurück- 

kommen zu müssen, halten wir gleich fest, daß diese harag- 

Verhältnisse natürlich ebenso den grundbesitzenden Arabern 
auflagen, da ja seit der Einführung des islamischen Systems 
der karag am Boden haftete, und von allen Inhabern des 

Bodens gleichmäßig bezahlt werden mußte. 

Es muß hier hervorgehoben werden, daß es nicht eigentlich 
die Abgaben waren, unter denen die Kopten litten, sondern 
die Art ihrer Erhebung. Der Willkür der Beamten stand 

Tür und Tor offen. Die betrübenden Verhältnisse der Fati- 
midenzeit, die ich später darzustellen hoffe, und die ganz 
haarsträubenden Zustände der Mamlükenzeit? haben ihre Vor- 
läufer gehabt. Schon im ersten und zweiten Jahrhundert war 

ohne Bestechung nicht durchzukommen. An der Bestech- 
lichkeit der Steuerbeamten krankte das ganze Verwaltungs- 
system des Mittelalters genau wie heutzutage das der Türkei. 
In welchen Abgrund lassen uns z. B. Erzählungen wie Ibn 

el-Atir VI, 86 und Tagribirdi I, 478 blicken: Ein findiger 

Statthalter organisiert die Bestechungen und bringt dadurch 

ı P.E.R.F. 587 
2 Ich erinnere besonders an das Monopol der Klosetreinigung (Zitaz I, 

89, 33) und die Rolle, die hierbei die Bestechung spielt
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den Staat auf seine Kosten. Die früher bezweifelte Histori- 
zität dieses Statthalters, Omar b. Mihrän, ist durch KARABACEK 

P. E.R. F. 621 sicher gestellt; die Anekdote von seinen 
Steuermaßnahmen aber ist trotzdem erfunden; sie setzt einmal 

ideale Beamte voraus; und dann hätte die Regierung einen 
solchen Tausendkünstler mit Freuden im Amte gelassen. 

Der Wert der Anekdote besteht darin, daß sie die unge- 
heure Bestechlichkeit zeigt, ebenso wie die Bemühungen der 
Kopten, sich mittels Trinkgeldes ihren Staatsverpflichtungen 

zu entziehen. 
Besonders bei der Vermessung, von der doch die Steuer- 

summe abhing, konnten die Beamten die Bevölkerung ungemein 

schädigen. So hat sich uns P. E. R. F. 660 ein merkwürdiger 
amtlicher Vermessungsbericht erhalten. Das erste Vermessungs- 
resultat waren gegen 200 Faddän. Hiergegen erhoben die 

Töchter des Besitzers el-Hasan Beschwerde; sie hätten nur 

130"/, Faddän herausgerechnet. Eine erneute Vermessung er- 
gab dann 148 Faddän. Also ohne sofortige Reklamation — 
und wahrscheinlich ein hübsches Bakschisch — hätte der 
Grundbesitzer 200 statt 148 Faddän versteuern müssen; und 

das war ein Araber. Wie muß es da erst den Kopten er- 
gangen sein! 

Diese Bedrückung wurde also in erster Linie von den 

Beamten, nicht von der Regierung ausgeübt; kamen die Be- 
amten mit der Bevölkerung leidlich aus, so litten die Staats- 

einnahmen. Sah einmal ein Statthalter auf eine pünktliche 
Einlieferung der Steuern, so mußte die Bevölkerung doppelt 
leiden. Deshalb werden die Aufstände immer mit den Mab- 
nahmen des Statthalters oder Finanzdirektors in Verbindung 
gebracht; in Wahrheit lag aber die Schuld bei den Zwischen- 
instanzen. 

Auch die Kopfsteuer muß hier erwähnt werden, die Fest- 
stellung, wieviel der einzelne zu bezahlen hatte, stand ebenfalls 

bei den Beamten. Freilich ist man in späterer Zeit mit der 
niedrigsten Quote noch unter das gesetzliche Mindestmaß ge- 
gangen, doch begegnen uns auch Beispiele empörender Be- 
lastung. Im einzelnen verweise ich hier auf KARABACER M. P.
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E. R. I/II, 176/7; uns interessiert hier besonders die den Be- 
amten gegebene Möglichkeit, das Volk unkontrolierbar zu be- 

drücken. 
Diesem System gegenüber zeigten die Kopten zunächst 

einen passiven Widerstand, der sich in Zurückhaltung der 
Steuern und Bestechung der Beamten äußerte. Manche der 

niederen Beamten machten auch wieder mit ihnen gemeinsame 
Sache. Ein sehr merkwürdiger Papyrus (Nr. 623) zeigt uns 
einen solchen passiven Widerstand von einer ganzen Ortschaft 
organisiert. Das Glockengeläute erscheint als ein verabredetes 

Zeichen. 
Allzuharter Bedrückung gegenüber greift dann die ver- 

zweifelte Bevölkerung zu den Waffen. Magrizi widmet der 
Darstellung der Aufstände und des schließlichen Unterganges 
der Kopten ein eigenes Kapitel (4ztat I, 79°). Er gibt die 

Darstellung nach der Statthaltergeschichte el-Kindi’s. Danach 
fand die erste größere Erhebung im Anschluß an die von 
“Ubaidalläh b. el-Habhäb begonnene Steuerreform statt a. H. 
107. Die späteren bedeutenden Aufstände in Ober- und Unter- 
ägypten fallen nach el-Kindi in die Jahre 121, 132, 150, 156, 

Daten, welche von anderen Quellen bestätigt werden. Die De- 
tails dieser Aufstände haben für uns kein Interesse. Nach 156 

tritt eine lange Pause ein. Wohl ist gelegentlich von Unruhen 

oder von Ordnung der Verhältnisse die Rede, aber zu einem 
Aufflammen der Volkswut kommt es erst wieder a. H. 216. 

Der lange aufgehäufte Zündstoff gibt nun ein gewaltiges 
Feuer. Fast ganz Ägypten — den Kopten schließen sich, 
wie wir sehen werden, Araber an — ist in Aufruhr gegen 

eine unfähige und verfahrene Regierung. Ordnung wird erst 
wieder, als der Chalife el-Ma’mün selbst nach Ägypten kommt, 
um gehörig durchzugreifen. Freilich richtet sich sein Zorn 

auch gegen die Regierung, der er alle Schuld zumißt, aber 
tatsächlich müssen doch die Kopten die Kosten für alle Schul- 

ı Ausführlich auch :/a? II, 492 apu. ff.; 261, 16fl.; im einzelnen vergl. 

Tagribirdi I, 287, 312, 351, 393, 417, 633; auch WÜSTENFELD, Geschichte der 

Copten 55f.
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digen tragen. Alle Männer unter Waffen werden getötet, ihre 
Weiber und Kinder verkauft. Dies Eingreifen muß radikal ge- 
wesen sein, denn die Lebenskraft der Kopten scheint von da 
ab vernichtet. Sehr interessant sind die Worte, mit denen 

el-Kindi seine Ausführungen schließt": „Von da ab machte 

Gott die Kopten gering im ganzen Lande Ägypten und ver- 
nichtete ihre Macht und keiner vermochte mehr, sich zu em- 

pören und sich wider den Statthalter (e/-sultan) zu erheben. 

Auch bemächtigten sich die Muslime der Ortschaften. Da 
kehrten die Kopten zurück zur List gegen den Islam und seine 

Bekenner — — und taten insofern übel, als sie ihren Einfluß 

auf die Schreiber der Grundsteuer geltend machten.“ 
Von dieser Zeit ab geht das koptische Element immer 

mehr zurück; nach Maqrizi? nehmen die Kopten jetzt wenigstens 
äußerlich den Islam an. So ist von koptischer Seite der Punkt 
erreicht, auf dem eine Verschmelzung mit dem arabischen 
Element sich als selbstverständlich ergibt; es ist dies die Zeit 

des Chalifen Ma’mün. 

2- 

Ungleich wichtiger, und trotzdem bisher weniger durch- 
forscht, ist die allmähliche Ausbreitung des arabischen Ele- 
mentes auf dem Lande, die zu Bedingungen führen muß, 
unter denen die Verschmelzung mit dem koptischen Elemente 
ganz naturgemäß erfolgt. Hier führt uns die Untersuchung 

wieder in die Eroberungszeit zurück. Denn, um das wich- 
tigste Datum der arabischen Besiedelung, die Verpflanzung 

der Qais a. H. 109, zu verstehen, ist es notwendig, einen 
Blick auf die ursprüngliche Zusammensetzung des arabischen 

Elementes zu werfen; hier zeigt es sich nämlich, dal 

Ägypten anfangs wesentlich von jamanischen Stämmen be- 

wohnt war. 
Wie man sich auch zur Frage des Grundbesitzes stellen 

mag, wird man zugeben, daß die überwiegende Mehrzahl der 

ı Zitat I, 79, ult.; vergl. in etwas verändertem Wortlaut ib. II, 494, 4 

2 Hifat I, 82, ı
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Araber in den Heerstädten wohnte, in Ägypten also in Fustät; 
diese Heerlager waren in Quartiere geteilt, in denen die ein- 

zelnen Stämme zusammenwohnten. Während die frägischen 
Städte ein buntes Gemisch aller arabischen Stammgruppen 
zeigten, herrschte in Fustät unbedingt das jamanische Element 

vor; wir haben durchaus keine Veranlassung, den präzisen An- 
gaben el-Qudäfs! zu mißtrauen. Freilich gibt sein Überblick 
nicht die ganz primitiven Verhältnisse wieder, aber etwa die 
zur Zeit des “Abd el-‘aziz.® Betrachten wir einmal die Inhaber 
der verschiedenen Quartiere. Jedem Quartier entsprach meistens 

auch eine Rolle im Diwän. Die verschiedenen Ausnahmen 
zeigen uns, mit welchen Schwierigkeiten die Regierung zu 
rechnen hatte. 

In die Quartiereinteilung nach Stämmen paßten natürlich 
die vornehmen Qurai$ und Ansär nicht hinein; ebensowenig 

wie sie, mochten sich Einzelmitglieder anderer Stämme irgend 
einem fremden, zahlreich vertretenen Stamme anschließen. Die 

Anlegung eigener Diwäne hätte sich aber für die paar Mann nicht 
verlohnt. Deshalb siedelte man alle diese Leute in einem eignen 
Quartier an, gab ihnen einen eignen Diwän und faßte sie unter 

dem Sammelbegriff ah el-ra'ja zusammen. Zu ihrem Diwän 

gehörten auch e/-utaga, die aber abgesondert von ihnen 
wohnten. Über sie weiter unten Näheres. Es folgte das Quartier‘ 
der Banü Mahra b. Haidän — ein Unterstamm der Qudä’a, 

dann das der Tugib, die, wie wir sehen werden, zahlreich 

gewesen sein müssen. Zu den Tugib rechneten sich die Banü 
“Adi und die Banü Sad — auch sie sind Jamanier. Die 
Lahm, vermengt mit den ihnen nah verwandten Gudäm, 

nahmen sogar zwei Quartiere ein. Auch in den gemischten 
Quartieren, deren Bewohner sich früher einmal zu einem be- 

stimmten Zwecke zusammengetan hatten und die deshalb, an- 
geblich mit Anlehnung an Qorän 17, 106, el-Jafıf genannt 

wurden, treffen wirnur Südaraber. Sie hatten freilich keinen 

eigenen Diwän, sondern ressortierten zu ihren verschiedenen 

ı Hıtat I, 297, 1 

2 Ich schlielie das aus dem Datum a. H. 53; ib. 298, 5
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Stämmen, doch wohnten sie zusammen. An sie schlossen sich 

die ahl el-zahir an; es waren das Leute, die erst nach der Ab- 
steckung der Quartiere ankamen und nun außerhalb Wohnung 

nehmen mußten; hier begegnen wir den 'wtaga, die zum Diwän 
der ahl el-ra’ja gehörten und als „Freigelassene“ ihren Namen 

führten; hier mußten sich die a. H. 53 von Zijäd aus dem 

‘Iraq nach Ägypten verpflanzten Azd niederlassen. Hier be- 
gegnen wir aber auch zum ersten Male Nordarabern: den Fahm, 
einem der wenigen früh in Ägypten eingewanderten ismaeliti- 
schen Stämme. Alle folgenden Quartiere beherbergten dann 
wieder Jamanier: die Gäfig von den Azd, die Sadaf von 

den Himjar, die Madhig, die Gutaif und die Walän, Unter- 

stämme der Madhig, die Jahsub von den Himjar die [Dü] 

Rufain, und Dü-l-Kilä‘; dann die wichtige Gruppe der Ma‘äfir, 
ferner die Sabä, die Rahba, die Salaf, Unterstämme der 

Himjar, und endlich weitere Gruppen von Gudäm. Ferner wird 
ein Quartier der E aulän erwähnt, die mit den Ma’äfır nahe 
verwandt sind. Zwischen den Jamaniern wohnten die so- 

genannten Perser, islamisierte Reste der einstigen persischen 

Truppen in Südarabien. Einige Mischquartiere, die lamrawäat 

schließen die Liste ab; hier wohnten zwei früher christ- 

liche Stämme, und ein ehemals jüdischer; ferner Qudä’a 
und Azd, aber auch Fahm und ‘Adwän und einige Mudar. 
Überblicken wir diese Liste, so zeigt sich ein starkes Vorherr- 

schen des südarabischen Elementes; die Nordaraber können 

unmöglich zahlreich gewesen sein. Das erhellt auch daraus, 
daß die Überlieferung unter den vier Gründern von Fustät, d.h. 
unter den vier Männern, welche das Abstecken der Quartiere 

geleitet haben, keinen Nordaraber nennt.” Wir irren wohl 
kaum, wenn wir annehmen, daß diese Männer den zahl- 

reichsten Stammgruppen entnommen sind. Da sie nicht den 
Qurais oder Ansär entstammen, verdanken sie diese ehrende 

Nennung in der Tradition wohl nur der numerischen Bedeutung 
ihres Stammes; diese Stämme sind: Tugib, Gutaif, Haulän und 
Maäfır — alle Jaman. 
  

ı Tagribirdi I, 74, 2; Sojüti I, 79



en 

Für die Bedeutung gerade dieser Stämme spricht mancherlei; 

zahlreiche Mitglieder von ihnen lassen sich in führenden 
Stellungen nachweisen. Kinäna, der Mörder ‘Otmän’s, ist ein 
Tugibit,” er, der später als Vorkämpfer für 'Alı fällt.” Muäwia 
b. Hudaig, eben der Vertreter des Stammes bei der Gründung 
von Fustät, ist danach der Führer der ‘Otmänpartei und 

der Helfer ‘Amr’s bei der Wiedereroberung Ägyptens. “Abd 
el-aziz b. Merwän macht während seiner Abwesenheit einen 
Tugibiten zu seinem Vertreter,* und einen anderen zum 

Kommandanten von Alexandria.5 Dem gleichen Stamme ge- 
hört auch der erste Richter Ägyptens an. Diese Beispiele 
könnten leicht vermehrt werden. Das Gleiche ließe sich 
von den anderen Stämmen nachweisen; besonders Faulän 
scheint eine große Rolle zu spielen; einer der ihren begegnet 
uns? als Wortführer der ägyptischen Großen, die gegen einen 
von Jazid gesandten allzu jugendlichen Statthalter Opposition 
machen; sie hätten lieber einen aus ihrer Mitte — wahrscheinlich 

einen Hauläniten — gehabt; Mitglieder dieses Stammes finden 
sich häufig in führenden Stellen.® Wir dürfen also damit rechnen, 
daß diese Stämme, d. h. die Jamanier in Ägypten während 
des ersten Jahrhunderts dominieren. Die Probe aufs Exempel 
ist die uns überlieferte9 Motivierung der Ansiedelung der Qais, 
daß nämlich keine Qais, d. h. Nordaraber, in Ägypten an-- 
gesiedelt seien außer einigen Fahm und “Adwän. 

Dieser arabische Bestand war natürlich langsam zusammen- 
gekommen. Die kriegerischen Ereignisse hatten nach und nach 

zahlreiche Truppen nach Ägypten geführt, und gewiß hatten 
auch auf eigene Hand manche Stämme die lukrative Agra 
vollzogen. Große Nachschübe mußten zu einer Reorganisation 
der Dotationslisten führen; solcher Neugestaltungen kennen wir 
vier.° Die erste war unter ‘Anır, die zweite unter ‘Abd el-‘aziz, 

die dritte unter Qurra b. Sarik (90—96), die vierte endlich 

2 WELLHAUSEN, Skizzen und Vorarbeiten NI, 130 

2 WELLHAUSEN, Das arabische Reich 62 3 Ibid. 

4 Tagribirdi I, 213, 2 5 Ib. 229 u. 6 Ib. 214, II 

7 Tagribirdi I, 175 8 Ib. I, 233, 16 9 S. unten S. 127 

10 Zitat I, 94, 10
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unter Biör b. Safwän, als er zum zweiten Male Statthalter war 

(101/2). Man darf wohl annehmen, daß diese Neueinrichtungen 

jedesmal einen Zuwachs des arabischen Elementes darstellen. 
Die Mitglieder dieser Diwäne, also die Kämpfer des arabi- 

schen Heeres, bezogen eine nach Rang und Würden abgestufte 
Löhnung,* jedoch wird sich früh ein Mittelmaß herausgebildet 

haben; so erhielten unter Mu’äwia, wenn wir dem Bericht? 

trauen dürfen, 4000 Mann je 200 Dirhem. Außerdem hatten 

sie noch andere Bezüge, vor allem Lebensmittel. Dann 

aber — hier scheint mir der Übergang zur Ansiedelung zu 

liegen — zogen die einzelnen Stämme im Frühjahr in be- 
stimmte Gegenden auf die Weide. Ibn “Abd el-Hakam be- 
richtet in seiner Chronik,3 daß ‘Amr zur Zeit des Frühlings die 

Stämme in die verschiedenen Ortschaften nach ihren Wünschen 
verteilt und jedem sein radr“ wa-laban d. h. Weide und 

Milch zugewiesen habe. Da er uns eine ganze Liste von 
Stämmen mit den von ihnen bevorzugten Gegenden gibt, han- 
delte es sich wohl um eine Institution, nicht um ein einmaliges 

Geschehnis. Richtig haben auch einige Stämme sich an solchen 
Orten angesiedelt, so die Mudlig und einige Himjar, die sich 
ihnen anschlossen, in Harbita, an anderen Orten die Husain 

und Leute von den Lahm und Gudäm.+ Dies sind, denke 
ich, die ersten Anfänge einer wirklichen Besiedelung Ägyptens 
durch Araber. Es ist das um so wichtiger, als wir hier 
eine stammweise Niederlassung kennen lernen; die Abgabe 

von Grund und Boden an einzelne haben wir ja im vorigen 

Aufsatz bereits erwähnt. 
Auch bei dieser mehr zufälligen als planmäßigen Ansiede- 

lung sehen wir die Jamanier im Vordergrund, Plötzlich 
beginnt im Jahre 109 eine von der Regierung ausgehende, ‚also 

planmäßige Ansiedlung von eigens zu diesem Zwecke herbei- 
gerufenen Qais. Dies Ereignis erscheint der arabischen Tra- 

ı Die manchmal herabgesetzt wurde, so unter Merwän (#:/a/ I, 301 pu.) 

und Bir b. Safwän (Tagrıibirdi I, 272) oder erhöht unter ‘Omar I. (Z:/az I, 

302, 24) 2 Hitat I, 79, 11; 94, 3 3 Ib. U, 260, 35 

4 Ib. II, 261, 8; angeführt kann auch werden die frühe Besiedelung 

von Gize, hitat I, 206 Mitte
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dition als der Anfang der Arabisierung Ägyptens.= Man über- 

läßt es nicht mehr dem Zufall, sondern man siedelt an, man 
will also scheinbar arabisieren. Zweifelsohne liegt eine Reihe 
von Erfahrungen zwischen den ersten Ansiedelungen von ein- 
zelnen oder Stämmen, wie wir sie kennen gelernt haben, und 

dieser Mafßname. Nur ist schwer zu entscheiden, ob hierbei 

das Staatsinteresse ausschlaggebend war, oder ob nicht gerade 
die Stammesrivalität zwischen Qais und Kelb mitgespielt 
hat: OQaisitische Beamte wollen auch ihre Landsleute an den 
Segnungen des Niltales teilnehmen lassen und sich zugleich 
einen festeren Stammesrückhalt sichern. Prüfen wir deshalb 
vorsichtig die Nachrichten. Auch bei dieser einschneidenden 
Regierungstat begegnen wir wieder den beiden Beamten, die 
uns als tatkräftige Reformatoren bereits bekannt sind, “Ubaid- 

alläh b. el-Habhäb und Walid b. Rifäa. 
Die Nachrichten gehen auf el-Kindi zurück, der sie zum 

größten Teil von el-Haitam b. ‘Adi hat.? „Als Walid b. Rifa'a 

el-Fahmi“ — also ein Oaisit — „Statthalter von Ägypten 

war, wurden die Qais a. H. 109 nach Ägypten verpflanzt. 
Dort hatte es von ihnen bisher nur einige Fahm und “Adwän 

gegeben. Es reiste nämlich Ibn el-Habhäb zu Hisäm b. “Abd 

el-malik und bat ihn, einige Familien (a5j2£) von ihnen nach 

Ägypten verpflanzen zu dürfen. HiSäm erlaubte ihm, 3000 von. 

ihnen mitzunehmen und auch ihren Diwän nach Ägypten zu 

verlegen, unter der Bedingung, sie nicht in Fustät anzusiedeln. 

Ibn el-Habhäb hob sie aus, nahm sie mit, siedelte sie im 

östlichen Hauf an und verteilte sie dort. — El-Haitam b. ‘Adi 

überliefert, daß “Ubaidalläh b. el-Habhäb, als er von Hisam b, 

“Abd el-malik über Ägypten gesetzt wurde, gesagt habe: Nicht 
sehe ich in ihm einen Anteil der Qais, außer einiger Gadila 

d. h. Fahm und “"Adwän. Da schrieb er an HiSäm: Der Be- 

herrscher der Gläubigen — Gott möge ihn lange leben lassen 
— hat diesen Stamm, die Qais, geehrt, und sie erhoben und 

ı Aitat II, 261, 14 

2 Hitat I, 80, 5 und WÜSTENFELD, Zl-Macriz?s Abhandlung über die in 

Ägypten eingewanderten arabischen Stämme S. 39; ich folge der jeweils besseren 

Lesart (zitiert Abhdlg.)
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ihren Namen groß gemacht, und nun bin ich nach Ägypten 
gekommen und sehe, daß sie keinen Anteil haben, außer einigen 

Familien der Fahm, und doch hat Ägypten Kreise, in denen 

es noch keine Araber gibt, und nicht wird ihre Ansiedelung 
unter den Bewohnern des Landes diesen schaden, noch auch 

den Zarag beeinträchtigen. Eine solche Gegend ist Bilbais. 
Wenn nun der Beherrscher der Gläubigen der Ansicht ist, daß 
dieser Stamm, die Qais, sich dort ansiedele, so wird es ge- 

schehen. Da schrieb ihm HiSäm: Es geschehe, wie du vor- 

schlägst. Da ließ er es den Beduinen sagen, und es kamen zu 

ihm 100 Leute, eine Familie von den Banü Nasr und 100 wei- 

tere Banü Sulaim, und er siedelte sie in Bilbais an.“ Er gebot 
ihnen, das Land zu bestellen und überwachte die sadaga- 

Abgabe d. h. die Zehnten und überließ sie ihnen. Nun kauften sie 
Kamele und transportierten Viktualien nach Qulzum, so daß der 
Mann 10 Dinär und mehr im Monat verdiente. Dann gebot 
ihnen Ibn el-Habhäb, sich Pferde anzuschaffen. Da kaufte sich 

jeder ein Füllen, das er bereits nach Monatsfrist reiten konnte. 
Auch brauchten sie keine Fourage für das Futter ihrer Kamele 
und Pferde; so gut war ihr Weideterrain. Als dies alles das 

Gros ihres Stammes hörte, packten sie auf und zogen zu ihnen. 
So kamen zu ihnen von den Beduinen 500 Mann, eine Familie, 

und lebten ebenso. Nach einem Jahr kamen abermals 500 

Mann, eine weitere Gruppe. Und so waren in Bilbais 1500 
Beduinen von den Qais. — Zur Zeit Merwän b. Muhammed’s, 
unter dem Statthalter el-Hautara b. Suheil el-Bähili [a. H. 
128—131], zogen die Qais nach Ägypten über. Beim Tode 
Merwän’s waren es 3000 und sie vermehrten sich durch den 

Nachwuchs, und weitere Beduinen stießen zu ihnen. Unter dem 

Statthalter Muhammed b. Sa'ıd wurden sie gezählt 5200 Mann, 
Erwachsene und Kinder.“ 

Der wesentliche Unterschied beider Nachrichten liegt darin, 
daß el-Haitam die Besiedelung allmählich, erst sogar ver- 
suchsweise, geschehen läßt, während der andere Bericht die 
    

ı Abhdlg. gibt 300 und ausführlich die Namen der einzelnen Stämme; 

es sind alles Hawäzin; einem derselben entstammen die in der Fatimiden- 

zeit so sehr gefürchteten Banäü Kilab
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ganze Entwickelung zusammenfaßt. ElI-Haitam scheint ent- 
schieden glaubwürdig. Daß gerade unter el-Hautara ein großer 

Nachschub erfolgt, zeigt auch sonst die Überlieferung, da er 

mit 7000 Mann in Ägypten eingerückt sein soll. 
Aus einer anderen Quelle stammt dann noch folgender 

Bericht,” den ich auf Ibn ‘Abd el-hakam zurückführen möchte. 

„Ursprünglich gab es keine Qais im östlichen Hauf. Erst Ibn 
el-Habhäb hat sie dort angesiedelt. Er begab sich nämlich 

zu Hisäm b. “Abd el-malik, der ihm den Befehl gab, 5000 Mann 
auszuheben;3 diese Aushebung veranstaltete Ibn el-Habhäb 
unter den Qais; dann führte er sie nach dem östlichen Hauf, 

wo er sie ansiedelte.“ 
Alle diese Nachrichten scheinen mir dafür zu sprechen, 

daß beide eingangs geschilderte Momente bei dieser Ansiede- 
lung mitwirkten. Die Stärkung des arabischen Elementes war 
beabsichtigt; daß gerade die Qais genommen wurden, lag 
daran, daß die führenden Männer diesem Stamme angehörten, 

und daß bis dahin in Ägypten nur wenige Nordaraber an- 
gesiedelt waren. Daß es sich wirklich um eine Ansiedelung 

handelte, zeigt das Verbot, sie nach Fustät zu bringen, und das 

direkte Gebot, den Acker zu bestellen. Das Soldatenproletariat 
der Heerstädte noch zu vermehren, lag nicht im Interesse Hi- 

Säm’s, aber eine Ansiedelung paßte in seine ganzen agrarpoli- 
tischen Anschauungen. Daß er als großer Qaisitenfreund er- 
scheint, muß nach dem, was wir sonst über ihn wissen, befremden. 

Da er sich meist über den Parteien zu halten wußte, ist diese 

Heranziehung der Qais wohl nur ein Versuch, in Ägypten das 

Gleichgewicht herzustellen+* Wie dem auch sei, für unsere 

Untersuchung ist es von großer Wichtigkeit, daß hier zum 

ersten Male eine planmäßige von der Regierung unterstützte 

Ansiedelung stattfindet. Einige zufällige Niederlassungen gingen, 
wie wir sahen, voraus; wie hätte auch sonst Ibn el-Habhäb 

ı Tasribirdi I, 339, 1 2 Ib. II, 261, Io 

3 Amara lahu bi fartdati hamsati aläfı ragulin. Cf. Tabarı, Glossar sub rd 

4 Unter den Statthaltern finden wir Qais und Kelb ziemlich gleich- 

mäliig verteilt; auffallend groß ist die Zahl der Fahm; dieser nordarabische 

Stamm war mit den ‘Adwän der einzige von Bedeutung, wie wir oben sahen



— 129 — 

schreiben können: „Ägypten hat Kreise, in denen es noch 

keine Araber gibt“. 
Das Beispiel der Qais ist nicht ohne Nachahmung geblieben; 

doch sind genaue Daten spärlich. A.H.240 zogen die Kanz 
in großer Anzahl nach Ägypten‘; vor allem aber gewinnen 

wir aus Magriziis Adhandlung über die in Ägypten einge- 

wanderten Stämme, die den Tatbestand späterer Jahrhunderte 
darstellt, den Eindruck, daß damals die arabischen Stämme 

schon zahlreiche Wandlungen und Verschiebungen durchge- 
macht haben müssen. Die Verhältnisse der ersten Jahrhunderte 

erscheinen bereits völlig verwischt. 

Mit dem 2. Jahrhundert, seit Ibn el-Habhäb, beginnt das 

arabische Element auf dem Lande von immer größerer Be- 
deutung zu werden; besonders die Qaisiten und Kelbiten des 

Hauf werden häufig erwähnt.” Bei der Eroberung Ägyptens 
durch die ‘Abbäsiden erhalten deren Anhänger Grundstücke 
in Büläq, Ahnäs und anderswo3 Da der Ausdruck agfa‘a hier 

gebraucht ist, kann es sich vielleicht bloß um Lehen handeln, 

ich glaube aber bestimmt, dal» Grundbesitz gemeint ist. Diese 

Auffassung vertritt auch WÜSTENFELD, Statthalter II, 2. 

Wieder helfen uns die Papyri das Bild vervollständigen. 
Aus dem Jahre 176/7 haben wir in P.E. R. F. Nr. 624 eine 
Proklamation an die muhammedanische Bevölkerung des Be- 

zirkes und derHauptstadt Ahnäs. Es mag dahingestellt bleiben, ob 
wir es hier mit Arabern oder bekehrten Kopten zu tun haben, aber, 

zusammengehalten mit der unmittelbar vorher gegebenen Nach- 

_ richt, ist es erlaubt, auch an erstere zu denken. Das Schriftstück 

lautet nach KARABACERK: „Im Namen Gottes des Allbarmherzigen! 

Dies ist das Schreiben des Sufjän ibn Kurä’a, Finanzdirectors 
des Statthalters “Abd alläh ibn el-Musajjab, welcher gesetzt ist 
über den Bezirk von Ahnäs, el Behnesä und die dazu gehörigen 
Oasen, an sämmtliche Muslimen des Districtes Ahnäs und der 

Hauptstadt! Friede über euch! Ich preise gegen euch Gott, 
außer dem es keinen Gott gibt. Und weiter: Fürwahr, der Statt- 

ı Abhalg. 27 2 Hitat I, So, 37; Tagribirdi I, 497 pu.; I, 447, 14 

3 Zitat I, 304, 20 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 9
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halter “Abd alläh ibn el-Musajjab schrieb mir und euch vor den 
Steuertribut und hat uns dieserwegen Recht und Vollmacht 
ertheilt, gemäß dem, was durch den Fürsten der Gläubigen fest- 
gesetzt worden ist von der Grundsteuer Ägyptens“. Folgt 
weiter der Auftrag der Einbekennung, sowie frohndienstlicher 
Leistungen durch gutwillige Beistellung von Last- und Zugvieh. 
Der Schluß ist abgerissen. 

Die diesem Papyrus zu Grunde liegenden Verhältnisse, 
d. h. eine ziemlich starke muhammedanische Bevölkerung auf 
dem Lande, wird durch viele andere Papyri bestätigt, die uns 

nicht nur Muhammedaner sondern eine immer zunehmende 

Zahl von Arabern vorführen (vergl. Nr. 616, 626, 628, 629, 633, 

638, 671 usw.). Häufig sind es vornehme arabische Großgrund- 
besitzer oder -Pächter, wie z. B. Nr. 625 der Postdirektor, die 

neben ihrer amtlichen Tätigkeit aus ihrem ägyptischen Auf- . 
enthalt zugleich ein gutes Geschäft machen wollen; aber wir 
haben auch geringe Leute unter den Arabern, sogar Beduinen, 
von denen unsere Betrachtung ja ausging; so berichtet Nr. 640: 
„Cumulativ-Steuerliste des ‚Gemeinen Volkes‘ (el-‘ämme). Ge- 

nannt werden Chaud, Ridschä, Luthf, Schemäch der Eunuche, 

“Äsim usw. und ‚zehn Beduinen meines Herrn‘. Die Beträge 

sind in Silbermünze aufgeführt.“ 
Da Araber keine Kopfsteuer zahlten, kann es sich hier 

nur um die Grundsteuer handeln. Also haben wir ganz arme 

Araber auf dem Lande angesiedelt. 
So ist die Ausbreitung der Araber auf dem Lande im 

2. Jahrhundert in vollem Gange, — die wichtigste Ursache für 
die allmähliche Arabisierung. Fast ebenso bedeutungsvoll war 
aber die Einführung der arabischen Sprache. Die ungeheuere 

Wichtigkeit der gemeinsamen Sprache als Bindemittel braucht 

nicht erst bewiesen zu werden. Als Ägypten erst einmal arabisch 

sprach, war es tatsächlich arabisiert. Deshalb war es eine folgen- 

schwere Veränderung, als a. H. 87 der jugendliche Statthalter 
Prinz ‘Abdalläh b. ‘Abd el-malik die arabische Sprache in den 
gewaltigen Verwaltungsapparat einführte," wohl ohne sich ent- 

2 Zütat 1, 98, 13
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fernt der Tragweite seines Befehles bewußt zu sein. Freilich 

konnte, wie die Papyri nachweisen, die arabische Praxis nur 

langsam eindringen; denn es setzte eine ziemlich starke Arabi- 
sierung voraus, wenn man im Verkehr mit einer koptischen 

Bevölkerung ausschließlich das Arabische verwandte. So weist 
KARABACER nach", daß noch aus dem Jahre 164 Papyri vor- 
kommen, in denen die griechische Sprache in Verwaltungs- 

angelegenheiten gebraucht ist. Aber das sind gegen Ende des 
2. Jahrhunderts schon Ausnahmen. Ende des 3. Jahrhunderts 

schreibt ein melkitischer Patriarch bereits arabisch, wenn er 

verstanden sein will: so der wichtige Eutychius; als Analogon 

für die syrischen Verhältnisse sei an Elias bar Schinnäjä er- 
innert.? 

In gleichem Maße, wie sich die Araber im Lande anzu- 

siedeln beginnen, und wie der Islam und die arabische Sprache 

sich immer weiter ausbreiten, muß die dominierende Stellung 

des arabischen Elementes abnehmen; es muß allmählich ein 

Ausgleich stattfinden, der schließlich damit endet, daß die 

Araber überhaupt aus den leitenden Stellungen verdrängt 

werden, und daß sich ein Unterschied zwischen Arabern 

und christlichen oder muhammedanischen Ägyptern gar nicht 
mehr bemerkbar macht, sondern beide Gruppen als die unter- 
drückten Untertanen den türkischen‘ Herrschern gegenüber- 

stehen. Dieser Prozeß beginnt natürlich mit dem Heere und 
führt schließlich zum Ende des arabischen Heeres, an dessen 

Stelle jetzt fremde Elemente treten. Die Vertürkisierung der 
Regierung folgt dann bald nach, 

An Anzeichen, welche den allmählichen Rückgang der 

Bedeutung des arabischen Elementes zeigen, fehlt es nicht. 

Ein solches ist es gewiß, wenn die arabische Bevölkeruug sich 
unter dem ihr von der Regierung auferlegten Steuerdruck 
empört. Das Maßgebende ist, daß die Araber sich als Bauern 
erheben, nicht nur als unbotmäßige Soldaten. Sie erscheinen 
dabei nicht mehr als die Herren, sondern bereits als die Unter- 

drückten. Der beste Beweis aber für die vollzogene Nivellierung 
  

ı P.E.R.F.g9ı 2 NÖLDERE, Die semitischen Sprachen? 43 
9 *
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ist es, wenn schließlich Christen und Araber gemeinsame 

Sache machen gegen die Regierung. 
Belegen wir nun diesen Gedankengang durch Beweise aus 

den Quellen. Es soll nicht schwer ins Gewicht fallen, dab 
gegen die arabischen Bewohner des Hauf schon Anfang der 

60er Jahre eingeschritten werden mußte, weil sie die Wege 
unsicher machten.“ Das ist arabische Herrensitte. Bedenk- 
licher aber wurden die Verhältnisse vom Jahre 168 ab. Müsä 
b. Mus‘äb war nämlich? Ende 167 Statthalter und zugleich 
Steuerdirektor von Ägypten geworden und hatte ganz strenge 

Saiten gegen die Bevölkerung aufgezogen bei der Eintreibung 

der Grundsteuer. Er soll vom Faddän das Doppelte des 
bisher Üblichen genommen haben. Dies kann sich, wie wir 

sahen, nur auf die Naturalabgaben beziehen. Auch sonst wird 
ihm viel Schlechtes vorgeworfen; am wichtigsten scheint mir die 

Angabe, daß er von jedem Marktbesucher und von den Last- 
tieren je ı Dirhem erhob. Gegen ihn empörten sich die Qais 
und Jaman des Hauf, und als er gegen sie zog, verließen ihn 

seine mit jenen im Einverständnis stehenden Truppen, und er 

wurde getötet. — Aber selbst dieser Aufstand ist noch nicht 
charakteristisch. Noch kann man ihn erklären als eine Em- 
pörung der ägyptischen Araber gegen einen mißliebigen Statt- 

halter, wie solche ja häufig vorkamen. Aus rein wirtschaft- 

lichen Motiven aber erklärt sich die Kette von Aufständen, 

die Ende der 70er Jahre begann und bis in die Zeit 

Ma’mün’s reichte. Maqrizi hat diese Ereignisse %2fat I, 80, 19 

im Zusammenhang dargestellt. Das Detail hat für unseren 
Gedankengang wenig Interesse; darum seien nur die Haupt- 

punkte hervorgehoben. 

Inn Jahre 178 untersucht der neue Statthalter, Ishäq b. 
Sulaimän die Aarag-Verhältnisse und legt den Bebauern des 
Landes eine Vermehrung der Steuern auf, die sie ruinieren 
mußte. Dagegen erheben sich die Araber des Hauf, die gegen 
sie gesandten Truppen werden geschlagen, und erst ein eigens. 

ı Tagribirdi I, 437, 3; WÜSTENFELD, Safhalter II, 11 

2 Tagribirdi I, 447
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aus Bagdäd verschriebenes Heer bringt es fertig, daß die 
Araber die Grundsteuer zahlen. — Ein neuer Aufstand findet 
186 statt unter dem Statthalter el-Lait b. el-Fadl. Seine 

Finanzbeamten, welche das Land zu vermessen haben, nehmen 

eine um mehrere Finger zu kleine gasaba, wodurch die Zahl 
der Faddäne größer wird, als sie in Wirklichkeit ist. Einer 
Beschwerde der Leute bei el-Lait wird nicht Folge gegeben, 
und abermals kommt es zum Aufstand. Trotzdem sie nieder- 

geworfen werden, verweigern sie weiter die Grundsteuer, und 

el-Lait muß an den Chalifen Harün berichten, ohne ein Heer 

sei die Grundsteuer von den arabischen Bauern nicht zu er- 

langen. Harün macht erst noch den Versuch mit einem an- 
deren Steuerdirektor, aber auch dieser scheint keinen Erfolg 
zu haben; denn 191 tritt wieder Steuerverweigerung ein, und 

Jahjä b. Mu‘äd wird vom Chalifen nach Bilbais geschickt, wo 

er bis 193 bleibt; vor seiner Rückkehr nach Bagdäd vernichtet 

er durch Verrat die Häupter der Qaisiten und Jamaniten. Einige 
Jahre scheint nun Ruhe zu herrschen, bis 214 das alte Lied 

wieder von vorne beginnt. Die Regierung zeigt sich den Ver- 
hältnissen nicht gewachsen. Trotz blutigen Einschreitens und 
obgleich der Oberstatthalter (seit 213) und Thronfolger el- 

Muftasim in Person die Ordnung wieder hergestellt hat, bricht 

a. H. 216 in ganz Unterägypten der Aufstand los. Araber 

und Kopten machen gemeinsame Sache, verjagen die Be- 
amten und verweigern den Gehorsam wegen der schlechten 

Aufführung der Beamten. — Die Regierung ist machtlos, und 
es herrscht allgemeine Verwirrung, bis der Chalife el-Ma’mün 
eingreift und im Jahre 217 persönlich in Ägypten erscheint. 
Besonders streng wird auch gegen die Kopten vorgegangen, 

wie wir gesehen haben. Man begreift, daß die Regierung 
sich aber auch genötigt sah, energisch gegen die Unbot- 
mäßigkeit der Araber Front zu machen. Gemeinsame Be- 
drückung macht selbst Feinde zu Bundesgenossen. Nachdem 
Araber und Kopten vereint gegen die Regierung gekämpft, 

‚sind sie auch äußerlich auf den gleichen Standpunkt ge- 
kommen. Das Ende der Prärogative der Araber ist dann die 

Entziehung der Gehälter und das Aufhören des arabischen
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Heeres. Schon el-Mutasim war mit 4000 Türken gekommen.“ 
Nach dem Vorgefallenen war ersichtlich, daß mit der arabischen 
Soldateska aufgeräumt werden mußte. An ihre Stelle treten 

die Fremden. Hierüber noch einige Worte. 

Das Schwergewicht des arabischen Elementes lag zu An- 
fang natürlich in den Truppenkontingenten, welche die ara- 
bischen Statthalter mit nach Ägypten brachten. In der ersten 

Epoche haben wir die viermalige Einrichtung eines Diwäns 
kennen gelernt; der letzte Diwän, der des Bisr b. Safwän vom 

Jahre 101/2, scheint unverändert geblieben zu sein bis zum Be- 
ginn der ‘Abbäsidenherrschaft. Erwähnung verdient was Ma- 
grizi /utat 1, 94, 12 berichtet: „Nach der Einrichtung eines 

Diwäns durch Biör ereignete sich nichts Bemerkenswertes außer 
der Hinzufügung der Qais zum Diwän unter dem Chalifate des 
HiSäm b. ‘Abd el-malik. Als dann die Herrschaft der Omaj- 
jaden zu Ende gegangen, und das schwarze Banner der "Ab- 
bäsiden den Sieg davon getragen hatte, machten sie alles neu. . 
Als dann ‘“Abdalläh el-Ma’mün b. Harün el-rasid am 7. Regeb 

a. H. 218 gestorben war, und ‚sein Bruder el-Mu‘tasim Abü 

Ishäq Muhammad b. Harün die Huldigung empfangen hatte, 
schrieb er an Kaidar b. Nasr el-Safdi, den Statthalter Ägyptens, 
und befahl ihm, die Araber aus dem ägyptischen Diwän zu 
streichen und ihnen keine Dotationen mehr zu zahlen. Das tat 
Kaidar [Einschub: Merwän II. hatte auch einmal die Dotationen 
unterlassen, aber dann im folgenden Jahre unter Entschul- 

digungen nachgeholt). Als nun Kaidar die Dotationen der 

ägyptischen Araber unterdrückte, zog Jahja b. el-Wazir el 
Garawi mit einer Schar Lahm und Gudäm aus und sprach zu 
ihm: „Nie war unser Vorgehen so gerechtfertigt als jetzt, weil 

wir unser Recht und unser fe verteidigt haben“. Da ver- 

sammelten sich 50o Mann um ihn. Kaidar aber starb im 
Rabi‘ II 219, und sein Sohn el-Muzaffar wurde Statthalter 

von Ägypten. Dieser zog gegen Jahjä, kämpfte mit ihm 
in der Buhaira Tinnis und nahm ihn gefangen. Da hörte 

die Herrschaft der Araber über Ägypten auf, und das ägyp- 

1 Tagrıbirdi I, 626, 3
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tische Heer bestand aus Persern (wohl im allgemeinen: Nicht- 
arabern) und Mawäli von Mu‘tasim bis zum Regierungsantritt 
Ahmed b. Tülün’s.“ 

So ist vom Tode el-Ma’mün’s ab die Prärogative des 
arabischen Elementes auch im Heere vernichtet. Da die Araber 
sich mittlerweile auch im ganzen Lande ausgebreitet haben, — 
ich erinnere an el-Kindi’s Worte: „Die Muslime bemächtigten 

sich der Ortschaften“ —, da die Kopten, in ihrem Widerstand 
gebrochen, sich in großen Scharen zum Islam bekehren, steht 

nichts einer Ausgleichung der Verhältnisse entgegen. Diese 
Ausgleichung ist mit dem Anfang des dritten Jahrhunderts 
nicht vollendet, aber sie ist auf der ganzen Linie im Gange. 
Von jetzt ab ist die Möglichkeit des Heiratens untereinander 
gegeben, nachdem die religiösen und vor allem die sozialen 

Scheidewände gefallen sind. — Die Beschreibung der neuen 

Zeit beginnt Magrizi" mit den Worten: „Die Araber hatten 
sich niedergelassen in den Ackergebieten Ägyptens, diese 
mit ihren Familien zum Wohnsitz und die Bestellung der 
Äcker zur Quelle des Lebensunterhaltes und des Gewinnes 
gewählt, während die Kopten wenigstens äußerlich den Islam 
angenommen hatten, und ihre Familien mit denen der Muslimen 
vermengten dadurch, daß sie muslimische Frauen heirateten.“ 

Mit diesen Worten charakterisiert Maqgrizi trefflich die Verhält- 
nisse, deren allmähliche Entwickelung wir darzustellen ver- 

sucht haben. 
Erst eine Folge dieses Vorganges ist dann die Ver- 

schmelzung des arabischen Geistes mit dem koptischen, die 
nun auf allen kulturellen und literarischen Gebieten zu Tage 

tritt; VOLLERS erinnert mich an den Okkultismus und anderes. 

Hier liegt noch ein ungeheures Gebiet für weitere Forschung. 

ı Hitat I, 82, ı
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Der wirtschaftliche Niedergang vor Beginn 
der Tülünidenherrschaft. 

Eine unparteiische Betrachtung des mittelalterlichen Ägyp- 

tens muß zu der Überzeugung führen, daß die ganze islamische 

Herrschaft mit all ihrem Glanz es nicht vermocht hat, dem 

mit der ausgehenden Römerzeit beginnenden Verfall der wirt- 
schaftlichen Blüte des Landes Einhalt zu gebieten. Eine ziem- 

lich klare Vorstellung davon haben schon arabische Historiker. 

Scheinbare Glanzepochen, wie sie Ägypten unter Ibn Tülün, 

dem Ihsid, den Fatimiden erlebt hat, dürfen uns nicht darüber 

täuschen, daß das Land unaufhaltsam zurückging. Diese soge- 
nannten Glanzepochen sind nur Momente des Stillstandes und 
höchstens vorübergehender Fortschritte. Aber es umschwebt' 

sie ein eigentümlicher Glanz, der in seinem trügerischen Schein 

an die bunten und prächtigen Stuckbauten dieser Epochen 
erinnert; er war so wenig dauerhaft wie sie. 

Das erste Jahrhundert hatte so ziemlich alles beim alten 
gelassen, aber der Verfall war in ihm weiter fortgeschritten; 

es waren schließlich Verhältnisse eingetreten, die zu einer 

völligen Neugestaltung des Steuerwesens geführt hatten, wo- 
durch das Wirtschaftsleben stark beeinflußt worden war. Dann 
war das zweite Jahrhundert mit seinem langsam aber stetig 

wachsenden Steuerdruck gefolgt. In wie traurige, ja ver- 

zweifelte Zustände hat uns da die Untersuchung blicken lassen! 
Aus mancherlei Gründen erfolgte nun im dritten Jahrhundert 
— kurz vor der Blütezeit unter den Tülüniden — ein ganz 
auffallender und plötzlicher Niedergang.
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Die Mißwirtschaft in der Agrarverwaltung, und die Vernich- 

tung der Kopten hatten eine gemeinsame Folge, nämlich einen 

starken Rückgang der Staatsfinanzen. Der häufige Wechsel 

der Person und des Systems in den höchsten Stellen machte sich 

bis in die niedrigsten Schichten des Volkes bemerkbar. Die 

Korrumption der Beamten lie das Volk leiden und verminderte 

das Staatseinkommen aus der Grundsteuer. Andererseits 

mußte mit der stets zunehmenden Islamisierung der Kopten 

und ihrer Verdrängung durch die Araber die Kopfsteuer — 

doch immerhin eine wichtige Einnahmequelle — stark zurück- 

gehen. 
Das Unglück wollte, daß trotz der verminderten Einnahmen 

noch erhöhte Anforderungen an die Staatskasse herantraten. 

War in der frühen Chalifenzeit der Überschuß der Einnahmen 

über die Verwaltungskosten an die Reichskasse abgeführt 

worden, so scheint bereits in den Anfängen der “ Abbäsiden- 

zeit der Steuerertrag Äpyptens von den Chalifen, unabhängig 

von der Statthalterschaft oder im Verein mit dieser, in Pacht 

gegeben worden zu sein. Anfangs hielt ich dies für einen 

Anachronismus der arabischen Historiker, aber die leider allzu 

spärlichen Angaben Tagribird’'s sind doch zu präzis, um ohne 

weiteres außer acht gelassen werden zu dürfen. Sub a.H. 141! 

erfahren wir: „Als Muhammed b. el-As‘at festen Fuß als Statt- 

halter gewonnen hatte, liel der Chalife Abü Ga’far el Mansür dem 

Naufal b. el-Furät sagen, er solle dem Muhammed b. el-ASat 

die Pacht der ägyptischen Grundsteuer anbieten. Wenn er 

sie pachtet, so nimm ihm eine Verpflichtungsurkunde ab und 

schicke sie ein (elsahada). Will er nicht, so verwalte Du die 

Grundsteuer wie bisher“. Ibn el-A&at lehnt die Pachtung ab, 

bedauert es aber nachher. 

Freilich ist hier nicht der übliche Terminus /agdzl ange- 

wandt, sondern daman, sachlich wird es wohl auf dasselbe 

herauskommen, daß sich nämlich der Steuerverwalter auf eine 

bestimmte Summe verpflichtete. Davon hatte er die Kosten 

ı Tagribirdi I, 383, 2
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zu decken, und den Rest abzuführen. Die Verpflichtung auf eine 
bestimmte Summe mochte, nachdem die Praxis ein Durchschnitts- 
einkommen normiert hatte, keine drückende Maßregel sein, aber 
sie wurde es dadurch, daß jeder Steuerdirektor gern auch sein 
Schäfchen ins Trockene bringen wollte. Die bestimmte Mindest- 
summe wird freilich mit dem allgemeinen wirtschaftlichen 
Rückgang Ägyptens etwa gleichen Schritt gehalten haben. Aus 
dieser Sahada hat sich dann der sogenannte %a7 entwickelt, 
d.h. die schriftliche Verpflichtung, die schließlich alle höheren 
Beamten für ihren Wirkungskreis übernahmen. In der Fatimiden- 
zeit sehen wir dies System ausgebildet. 

Die Verpflichtung hat sich aber in dieser Zeit noch nicht 
auf einen bestimmten nach Bagdäd abzuführenden Tribut be- 
zogen, wie wir es zur Zeit der Selbständigkeit Ägyptens, zur 
Zeit der Tülüniden, sehen. Denn es sind keine runden Summen, 
die nach Bagdäd abgeliefert werden. Die Kosten mußten 
auch schwanken, da die Regierung noch von Zeit zu Zeit. 
Truppen aus dem‘Iräq sandte, die dann dem ägyptischen Diwän 
zur Last fielen. Wenn also überhaupt eine Verpflichtung — 
ohne solche ist eine Pacht undenkbar — auf eine bestimmte 
Summe bestanden hat, so kann sie sich nur auf die Gesamt- 
einnahme vor Abzug der Heereskosten bezogen haben. Leider 
sind die Angaben, wieviel nach Bagdäd abgeführt wurde, sehr 
wenig zahlreich. — Ibn el Habhab soll, wie wir sahen, 2723339 
Dinär abgeliefert haben; a. H. 143 betrug der Reinertrag des 
harag 2834500 D.;* unter Müsä b. Isä el-Häsimi, der zwischen 
170 und 180 dreimal Statthalter war, 2180000 D.® Zu diesen 
Angaben paßt, daß sich die Reineinkünfte Ägyptens a. H. 212 
auf rund 3 Millionen beliefen. Diese Summe soll nämlich Ibn 

Tähir, der damals zur Wiederherstellung der Ordnung nach 
Ägypten kam, erhalten haben.s Wir sehen also hier die Ein- 
künfte Ägyptens einem einzigen Würdenträger überlassen. Die 
Ausbildung dieser Neuerung wollen wir kurz verfolgen. Damit 
fängt die Apanagenwirtschaft an, die sich von oben nach unten 

! v. KREMER, Äulturgeschichte I, 354 Anm. 

2 Zitat I, 99, 15; B. G. A. V, 76 3 Tagribirdi I, 610, 9
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entwickelt hat. In Praxis tritt sie freilich erst wesentlich später. 
Für uns haben diese Daten einen Wert, weil sie uns zeigen, 

wie sich allmählich zwischen Staatskasse und Steuerdirektor 
noch eine dritte Größe einschiebt, die befriedigt sein will, 

während die Staatskasse doch wohl auch nicht leer ausging, 
wie wir gleich sehen werden. Außerdem tritt nun an Stelle 
eines immerhin neutralen fiskalischen Interesses ein persönliches 
Bereicherungsbedürfnis. 

Daß wir die Belehnung el-Mu‘tasim’s mit Ägypten durch 

el-Ma’mün a. H. 213 schon als eine pekuniäre Zulage anzu- 
sehen haben, ist nicht gewiß, aber wahrscheinlich. Er setzt 

die Beamten ein und ab, doch greift der Chalife zuweilen 
selbst ein. Aber noch haben wir es mit einem Mitglied des 
Chalifenhauses zu tun. Da wird a. H. 219 der türkische General 
Atinäs mit Ägypten belehnt. Ihm folgt später Itäh (a. H. 230), 
diesem el-Muntasir (a. H. 235), diesem endlich el-Fath b. el- 

Haäkän (a. H. 242). Waren ‘Abdalläh b. Tähir und el-Mu‘tasim 
wenigstens noch in Ägypten gewesen, letzterer freilich erst, 

als es gar nicht anders ging, so haben die vier letztgenannten 
Ägypten während ihrer Statthalterschaft nie gesehen. Es kann 
sich also bei ihnen nur um einen pekuniären Vorteil gehandelt 
haben. Zwar scheint anfangs der Chalife die Steuerdirektoren 
selbst einzusetzen," später aber hört auch das auf. Nähere 

Angaben über die abzuführenden Steuersummen erhalten wir 
nicht. Ich schließe aber auf eine Teilung der Nettoeinkünfte 
zwischen dem Belehnten und der Staatskasse® nach Analogie 
der Herrschaft Ibn Tülün’s, unter dem doch die gleichen Ver- 

hältnisse vorliegen. A. H. 256 wurden 750000 D. als Tribut 

abgeführt. Unter den Tülüniden vollzieht sich dann die Wandlung 
der schwankenden Abgabe in einen festen Tribut. Hierüber 

im folgenden Aufsatz Näheres. 
Das Ergebnis unserer Betrachtung ist die Wahrscheinlich- 

keit einer steigenden Bedrückung des Volkes wegen der 

ı Tagrbirdi I, 661, ı 

2 Auch KARABACER M. P.E.R.], 97 ist der Ansicht, daß der Belehnte 

im Grunde eigentlich der Generalpächter Ägyptens gegenüber dem Chalifen 

gewesen ist
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erhöhten Anforderungen, schon ehe uns die Papyri die Tat- 
sächlichkeit beweisen. Ausschlaggebender als das System waren 

'aber die Personen. Ich habe bisher mehr das Faktum der 
Belehnung hervorgehoben, als den Umstand, daß es Türken 
waren, die belehnt wurden. Wir begegnen hier zum ersten 
Male dem Wirken des türkischen Einflusses auf die ägyptische 
Geschichte; ihn hat KARABACER in seiner Studie „Zrszes ur- 

kundliches Auftreten von Türken“* dargestellt. Hierauf sei 
ausdrücklich verwiesen. Hatten schon die türkischen Lehns- 
herren das Land schwer geschädigt, so bringt es die Miß- 
wirtschaft der türkischen Statthalter — vona.H. 242? ab — 

an den Rand des Abgrundes. Ihre Amtsführung war kaum noch 

eine Regierung zu nennen. 
Resumieren wir noch einmal die Gründe des rapiden Rück- 

ganges, dessen wirtschaftliche Äußerungen wir dann zu be- 

trachten haben. 
Die Grundsteuer war durch die schlechte Verwaltung und 

die Bestechlichkeit der Beamten zurückgegangen, ebenso die 

Kopfsteuer infolge der Vernichtung oder Bekehrung der Kopten. 
Die Geldanforderungen hatten sich durch die Belehnung ge- 

steigert, und, um das Übel vollzumachen, war die immerhin noch 

zuweilen wohlwollende arabische Herrschaft durch ein unsinniges 

und gewalttätiges Türkenregiment verdrängt worden. 

2. 

Der Rückgang eines Landes zeigt sich am deutlichsten an 

dem Rückgang seines Steuerertrages. Wachsen nun trotzdem 

noch die an die Staatskasse gestellten Ansprüche, so muß man 
als Auskunftsmittel zu einer Erhöhung der Steuersätze 
oder zur Einführung neuer Steuern greifen. Beides findet 
im Anfang des dritten Jahrhunderts statt, Maßnahmen, die ge- 
rade diese kurze Zeit zu einer für die ägyptische Wirtschafts- 
geschichte ungemein bedeutungsvollen machen. Zum ersten 

ı M.P.E.R.], o3ff. 

2 In diesem Jahre verließ der letzte arabische Statthalter das Land, 

das nun bis zur Eroberung durch die Fatimiden von Türken beherrscht wurde
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Male wird nämlich die Grundsteuer von ı Dinär pro Faddän 
für Weizen überschritten, und zum ersten Male werden andere 

Steuern, als die bisher üblichen, und Staatsmonopole eingeführt. 

Diese neuen Steuern neben den gesetzlichen sollen zwar, wie 

einige Quellen wollen, vorübergehend wieder abgeschafft worden 
sein, im Großen und Ganzen werden sie von jetzt ab die haupt- 
sächliche Form der Volksbedrückung. Nachdem einmal mit 
dem Prinzip gebrochen ist, gibt es bald nichts mehr, das unbe- 
steuert bleibt; zur höchsten Blüte ist dieses System dann in 

der Mamlükenzeit gelangt. Die Anfänge fallen in unsere 
Epoche. 

Über die nachweisbare Erhöhung der Grundsteuer ist wenig 
zu sagen. KARABACEK sagt P. E.R. F. Nr. 637 Anm. von 

einer Papyrusurkunde: „Sie enthält — — das Bruchstück eines 

vom Jahre 228 H. — 843 n. Chr. datirten Erlasses, mittels 
welchem Müsa ibn el-Husein, der Steuervogt der vereinigten 
Bezirke von Ober- und Mittelägypten, im Namen des Statt- 
halters Aschinäs die jährliche Geldabgabe für einen Morgen 
Landes reiner Erde aus den verpachteten Staatsgründen (— —) 

von der hergebrachten Normirung eines Dinärss — — auf 
1*/, Dinäre mit der Begründung erhöhte, dab die Contribution 
für den Fürsten der Gläubigen mit inbegriffen sei.‘ In der Folge 
stiegen diese Abgaben, wie unsere Papyrus beweisen, ab- 

wechselnd von ı Dinär allmählich auf 1?/,, 2, 2*/; + *ı» und 
2*J, Dinäre.“ — Ja, sie steigen sogar noch mehr, wie er weiter 
ausführt. Nr. 794 zeigt uns eine Urkunde aus dem Jahre 
254, wonach einem Manne für den Faddän sogar 4 Dinär 

abgenommen werden. Ich kann die Aufstellung KARABACER’S 
nicht kontrollieren, aber man muß voraussetzen, daß es sich 

hierbei immer um dieselbe Bestellungsart, wahrscheinlich Weizen, 

handelt; denn die Besteuerung der verschiedenen Feldfrüchte 

war sehr verschieden. Die letzte kolossale Erhöhung ist be- 
reits unter dem berühmten Finanzdirektor Ibn el-Mudabbir, von 

dem wir gleich ausführlich zu handeln haben werden. Die erste 

Steigerung fällt in das Jahr 228; sie wird begründet; also 

2 Vergl. auch M. P. E.R. 1, 97



haben wir es mit einer Neuerung zu tun. In welchen Stufen? 

sich dann die Erhöhung bis auf 4 Dinär vollzieht, ist mir nicht 

nachweisbar; denn die Angaben KARABACER’s fassen die ganze 

Entwickelung bis ins vierte Jahrhundert ins Auge. Die Maßnahmen 

Ibn Mudabbir’s bilden einen Ausnahmezustand, wenn man die 

ganze wirtschaftliche Entwickelung Ägyptens überschaut, aber 
für uns, die wir den Niedergang unmittelbar vor Ahmed b. 
Tülün (a. H. 254) untersuchen, bildet sie den Endpunkt der 

Entwickelung. Wir sehen also zum ersten Male eine Über- 

schreitung des Maximalsatzes von ı Dinär in bar und seine 
Steigerung bis auf 4 Dinär. 

Aber damit scheint die Finanzverwaltung nicht weit ge- 
kommen zu sein. Die Erhöhung auf das Vierfache der Grund- 

steuer stammt ja erst aus allerletzter Zeit. Schon vorher hatte 
das allgemeine Geldbedürfnis zur Erschließung anderer Ein- 
nahmequellen geführt. Die Maßnahmen knüpfen sich an einen 
Mann, den die Geschichtsschreiber als ein wahres Scheusal 

darstellen: Ibn Mudabbir. Mag man über seine Moral urteilen, 
wie man will, jedenfalls war er ein äußerst gewandter Mensch 

und ein wahres Finanzgenie. 

Abü-l-Hasan Ahmed b. Muhammed b. Mudabbir ist uns 

hauptsächlich als einer der bedeutendsten Widersacher Ahmed 

b. Tülün’s bekannt, nach dessen Verdrängung erst sich Ibn Tülün . 

wahrhaft sicher fühlen konnte. Damals hatte Ibn Mudabbir bereits 
eine bewegte Carriere hinter sich. Schon vor dem Jahre 240 hatte 

er in Bagdäd sieben Diwäne in seiner Hand vereinigt (dıwan 

el-haräg wal-dija wal-nafagät el-hässa wal-ämma wal-ma- 

wal wal-gilman wal-gund wal-Sakirijje)” Da er sehr ge- 

ı Dali die Entwickelung keine geradlinige war, sondern dafs in der 

Zwischenzeit auch wieder eine Steuererleichterung eintrat, scheint mir aus dem 

Lobe zu erhellen, das der Verwaltung des Statthalters ‘Anbasa b. Ishäg ge- 

zollt wird (Tagribirdi I, 723; #ifa/ I, 312, 20). Freilich klingen die Phrasen 

sehr stereotyp (radd el-mazälim); er scheint ein Mann nach dem Herzen der 

Frommen gewesen zu sein. Das beweist noch nichts für seine Verwaltung. 

Man kann bei der Beurteilung solcher Redewendungen nicht vorsichtig genug 

sein. Vielleicht erschien er auch so trefflich im Vergleich mit Ibn Mudabbir; 

oder gar, weil er der letzte arabische Statthalter war? 

2 Ja‘qübı (ed. Hoursma) II, 596
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fürchtet war, brachten es seine Unterorgane mit List fertig, 
seine Versetzung nach Damaskus zu erwirken, indem sie ihn 
als dort unentbehrlich hinstellten.“ Das war a. H. 240. Als 

dann Muntasir zur Regierung kam, wurde Ibn Mudabbir 
247 als Finanzdirektor nach Ägypten versetzt.” Daß er 
schon im Jahre 247, nicht erst nach 250, wie Magrizi will, 
nach Ägypten kam, hatte bereits KARABACEK aus einem da- 
tierten Papyrus geschlossen.+ Die Ja‘qübistelle bestätigt seine 
Annahme. 

Für uns sind natürlich nur Ibn Mudabbir’s ägyptische 
Finanzmaßnahmen von Interesse. Die wichtigste Stelle ist 
hitat I, 103, 34: „Der erste, welcher staatliche Einnahmen in 
Ägypten einführte außer dem harag (hier im Sinne aller ge- 
setzlichen Einnahmen), war Ahmed b. Muhammed b. Mudabbir, 

als er Finanzdirektor von Ägypten wurde nach dem Jahre 
250H. (vgl. oben). Er war ein verschlagener Mensch und ein 
wahrer Satan von Beamter und er führte in Ägypten Neue- 
rungen ein, welche später dauernde Einrichtungen wurden, ohne 

geringer zu werden. Er schloß die Natronquellen ein und ver- 
bot ihre Ausnutzung, nachdem sie doch bisher allen Menschen 
erlaubt gewesen waren. Auch legte er eine Steuer auf das 
Futter, welches das Vieh abweidete, und nannte sie elmara'‘z, 
und eine andere auf die von Gott als Speise gewährten Er- 
trägnisse des Fischfangs im Nil und nannte sie el-masajid und 
andere mehr. Damals wurden die Einnahmen Ägyptens in 
harägt, nach dem Sonnenjahr, und %z/22z, nach dem Mondjahr 

erhobene, eingeteilt. Zu seiner Zeit und später wurden die 
hilali maräfıq und ma‘awin genannt.“ 

Wir haben schon an der falschen Jahresangabe bemerkt, 
daß Magrizi, wenn er nicht alte Autoritäten abschreibt, sondern 
selbständig über die Vergangenheit berichtet, öfters äußerst 
ungenau ist; seine Ausführungen müssen stets nachgeprüft 
werden. So sind gleich die ersten Worte der angeführten 
Stelle unpräcis. Er wollte sagen: dauernd werden andere als 

2 Ib. 599 2 Ib. 603 3 Zhtat I, 103, 34 
4 M.P.E.R.1, 08f.; P.E.R. F. 777
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die üblichen gesetzlichen Steuern erst von Ibn Mudabbir's 
Zeit an erhoben; denn wir haben oben! bereits von einer 

Steuer auf die Marktbesucher und ihr Vieh gehört; solche Fälle 
waren aber vereinzelt. Auch führt Maqrizi selbst vorher eine 
Reihe von Ausnahmefällen aus der alten Chalifenzeit an, be- 

sonders die Steuer auf Kaufleute und die Lädensteuer el- 
Mansür's. Sein maks (inags) hat Ägypten gehabt; soll es von 

der Lädensteuer frei gewesen sein? Hier lassen uns also die 

literarischen Quellen im Stich, und ehe die Papyri Klarheit 
bringen, müssen wir annehmen, daß, von einzelnen Ausnahmen 

abgesehen, ein neues Prinzip der Besteuerung erst durch Ibn 

Mudabbir eingeführt wird. Darin liegt seine große Bedeutung. 
Für die islamische Herrschaft müssen diese Einführungen 

wirklich neu gewesen sein; die römische Zeit hatte freilich 
sämtliche Steuern auf Natron, Wiesen3 und Fischerei? bereits 

gekannt. Es ist nämlich hochinteressant zu sehen, wie auf die 
Dauer immer mehr alte römische Steuern wieder aufgenommen 
werden, ob in der alten Weise gehandhabt, bleibt zweifelhaft. ‘ 

Beginnen wir mit der Betrachtung der Weidesteuer. Über 

sie liefert uns Maqrizi noch eine weitere Angabe:5 „Die Weiden 
el-marä‘i sind das freie allgemeine Futter, welches Gott hat 
wachsen lassen, um das Vieh der Menschenkinder darauf zu 

weiden. Der erste, der es in Ägypten dem Diwän unter- 
stellt hat, war Ahmed b. Mudabbir, als er Finanzdirektor wurde. 

Er setzte hierfür einen Diwän ein und einen tatkräftigen Prä- 
fekten (zmil” gald“”), welcher verhinderte, daß die Leute unter- 

einander Weiden kauften oder verkauften. Dies durfte nur 

von seiten des Diwäns geschehen.“ Magrizi fährt noch fort, 

aber er schildert seine Zeit. Wir müssen uns aber vor dem 

Hauptfehler aller ägyptischen Historiker hüten, die Epochen 
zu vermengen. Es sei nur erwähnt, daß damals die Weide- 

steuer nach der Kopfzahl des Viehs erhoben wurde. Wie dies 
unter Ibn Mudabbir gehandhabt wurde, ob nach der Kopfzahl 

des Viehs oder nach der Flächenausdehnung des Weideterrains, 

2 S.132 2 WILCKEN 0. c. I, 264 awIb.KL 7205, 

# Ib. 1, 1736, 137. 5 Hitat I, 107, 28
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bleibe dahingestellt. Das erstere ist nach der späteren Praxis 
das wahrscheinliche. Hatten es doch schon die Römer so 
gehandhabt. Klarheit gibt uns hierüber auch nicht ein sonst 
sehr interessantes Dokument, das KARABACEK P. E. R. F. 777 
veröffentlicht hat.° Es zeigt uns den Ibn Mudabbir bereits 
für a. H. 247 die Weidesteuer einkassieren: 

„Im Namen Gottes des Allbarmherzigen! Es hat bezahlt 
Kollobos, Sohn des Salih, gemäß dem, wozu er verpflichtet ist, 
vonwegen der Weidesteuer der Stadt (el-Faijüm) zwei Dinäre 
des Mitskälfußes an Kyrillos, den Säckelmeister, in Gegenwart 
zweier Stellvertreter des Dscha’far ibn Muhammed und des 
el-Ulä ibn Sa’id, Steuervogtes des (Finanzdirectors) Abü-l-Hasan 
Ahmed ibn Muhammed, den Gott stärken möge! für die Steuer des 
Jahres 247.“ Es folgen die Zeugenaussagen: „NB. Davon entfallen 
auf die Weidesteuer 1”/, und für die Almosensteuer '/, (Dinär).“ 

Ein ähnliches Dokument aus dem Jahre 249 hat ABEL 
publiziert in „Ägyprische Urkunden aus den Königl. Museen zu 
Berlin, Arab. Urkunden I, ı Nr.6. Der hier genannte Abü-l- 

Hasan ist niemand anderes als unser Finanzdirektor, wie ein 

Vergleich mit dem Wiener Papyrus ergibt. 
Diese alten und wichtigen Dokumente zeigten uns leider 

nicht, welcher Modus bei der Einziehung dieser Steuer geübt 
wurde. Jedenfalls stellte sie eine schwere Auflage dar, da doch 

von dem Vieh bereits die Zakätsteuer erhoben wurde. 
Wesentlich weniger drückend scheint mir die Abgabe auf 

die Fischerei gewesen zu sein. Wir haben es hier nicht mit 
der Verpachtung einer Gerechtsame zu tun, wie es z. B. heut- 
zutage in Deutschland mit der Fischerei gehandhabt wird, 
sondern um eine Abgabe von dem Erträgnis einer bestimmten 
Art von Fischerei, wenn wir wenigstens Maqrizi glauben 
dürfen. Diese Abgabe kann keine schwere Last für die Be- 
völkerung gewesen sein; sie wurde nur so verhaßt, weil sie 

scheinbar mit der Religion in Widerspruch stand: za lakum 
saidu-l.bahri wa taamuhu.: — Magrizi's Angabent beziehen sich 
    

ı WILCKEN I, 266 2 Vergl. auch M.P. E.R. I, 99 
3 Qoran V, 97; auf der Fischerei lag auch keine sadaga, Yahya Jon 

Adam 16, 17 4 Zitat I, 107, 34 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 10
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wieder auf seine Zeit; da sie aber eine von der periodisch 
wiederkehrenden Nilüberschwemmung abhängige Erscheinung 
behandeln, dürfen wir sie auch für die Zeit Ibn Mudabbir’s ver- 

werten. Magqrizi sagt: „Zlmasajid ist die Speise, die Gott aus 

der Wasserjagd verleiht. Der erste, der sie dem Diwän unter- 
stellte, war wieder Ibn Mudabbir; er machte ihr einen eignen 

Diwän. Aber er scheute sich vor dem Namen e/smasajid und 

dem üblen Beigeschmack dieses Wortes; deshalb befahl er, 
dab die neue Steuer im Diwän geführt werde unter dem Namen: 
harag madärib el-autäd“ wamagäris el-Sibak d. h. Steuer für 

das Einschlagen der Pflöcke und das Aufstellen der Netze. 
Dies blieb bestehen. Zur Wahrnehmung dieser Steuer werden 
ein MusSidd, Zeugen und ein Schreiber entsandt nach mehreren 
Punkten, wie an den Kanal und den See von Alexandria, an 

den See von Nesterü, nach Damiette, nach dem Katarakt von 

Assuan and an andere Teiche und Seen. Ihre Tätigkeit be- 
ginnt beim Fallen des Nil und dem Zurücktreten des Wassers 
von dem Kulturland in das Bett des Flusses; vorher sind die 

Mündungen der Kanäle eingedämmt und die Tore der Brücken 
verschlossen worden beim Aufhören der Nilsteigung, daß nicht 

das Wasser zurückkehre, sondern durch Ablagerung die Äcker 
befruchte.® Darauf werden die Netze gestellt, und die Wasser 
abgelassen. Dann kommen die Fische, mitgerissen durch das 

ablaufende Wasser, und nun verhindern sie die Netze, mit dem 

Wasser abzustreichen, und sie sammeln sich in ihnen. Dann 

werden sie ans Land geholt, auf Matten gelegt, gesalzen und 
in Gefäßen untergebracht. Sind sie durch, so werden sie verkauft 

und heißen dann smelnha oder sir.“ Die weiteren Ausführungen 

Magrizi’s sind für unseren Zweck ohne Belang. Zu seiner Zeit 
scheint beim Verkauf nochmals eine Steuer erhoben worden 
zu sein, doch beweist die Entsendung der Regierungkommissare, 

daß unter Ibn Mudabbir die Abgaben an Ort und Stelle statt- 
fanden. Über die Höhe derselben sind wir leider ohne Nachricht. 

Die dritte von Ibn Mudabbir eingeführte Neuerung war die 
Monopolisierung der Natrongewinnung. Natron (natrun) und 

ı Text autar, W. besser autad 2 Text jatakatafu
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Alaun (5255) werden in späterer Zeit immer nebeneinander als 

Staatsmonopole aufgeführt, ihre Erträgnisse wie alle derartigen 
Einkünfte verpachtet und dann auch als Apanagen verliehen. 
Ibn Mammäti — er kommt aber erst für die Fatimidenzeit in 
Betracht — hat wertvolle Nachrichten über die Natron- und 

Alaungewinnung zusammengestellt,” die dann mit Erweiterungen 

versehen in Magrizi,: Qalgasandi3 und andere übergingen. Ich 

hoffe hierauf später im Zusammenhang zurückzukommen. Für 
unsere Zeit läßt sich mit Sicherheit nur feststellen, daß Ibn 

Mudabbir zuerst den guten Gedanken hatte, die Ausbeutung der 

Natronquellen für den Staat zu reservieren. Das Alaun scheint 
er noch nicht monopolisiert zu haben. In späteren Jahrhunderten 

war nicht nur die Gewinnung, sondern auch der Verkauf in 

festen Händen. Dies System wird sich wohl langsam ent- 
wickelt haben. Ein Druck lastete durch die neue Einrichtung 
nur auf gewissen Klassen der Bevölkerung durch die Steigerung 
des Preises; denn es ist kaum anzunehmen, daß sich Ibn Mu- 

dabbir mit dem einfachen Gewinn unter Abgabe zum bisherigen 

Preise begnügte; sondern er hat gewiß — die Vorfälle der 
späteren Zeit legen die Vermutung nahe — zugleich den Preis 

des Natrons erhöht und dadurch doppelten Gewinn erzielt, zu- 
gleich damit aber weitere Volkskreise geschädigt, als wenn er 

bloß den wenigen bisherigen Ausbeutern dies Geschäft abge- 
nommen. Nur so erklärt sich die heftige Polemik gegen seine 

Maßnahme. 
Magrizi erklärte uns oben, daß die drei angeführten 

Neuerungen, die ja eigentlich bloß Monopole waren, nicht die 

einzigen waren, mit denen Ibn Mudabbir das Volk beglückte. 

Die eigentlichen den kleinen Mann drückenden Steuern waren 

anderer Natur; von ihnen — den eigentlichen a‘zwin und 

marafıg — sagt Maqgrizi, daß sie durch Ibn Tülün wieder ab- 

geschafft und erst in der Fatimidenzeit als mxkas wieder 

belebt wurden.+ Eine Liste solcher von Saladin abgeschaffter 

muküs gibt uns el-Qädi el-Fädil.s Die drei großen Monopole 
  

  

ı Ibn Mammäti 23, 12 und 24, 5 2 Hitat I, 109, 28 und 34 

3 WÜSTENFELD, 160 und 161 (l. Mudabbir für Madfan) 

4 Bitat I, 103 ult. 5 Hitat I, 104, 5 
20%
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auf die Weiden, die Fischerei und das Natron haben nie wieder 

aufgehört.‘ Gerade deshalb haben sie sich dem Gedächtnis 
tiefer eingeprägt, als die wechselnden kleinen Chikanen und 
Auflagen, die mit einem neuen Finanzdirektor kamen und 

fielen. Solche Einführungen hatten wir aber bereits kennen ge- 
lernt; sie sind es auch hauptsächlich, die unter Ibn Mudabbir 

verschärft resp. neueingeführt wurden: unter ihnen litt die Be- 

völkerung wie unter der Erhöhung der Grundsteuer; von den 

Monopolen kann höchstens die Weidesteuer auf der Gesamt- 
bevölkerung gelastet haben. Die Quälerei mit diesen vielen 
neuen Steuern und dem erhöhten Zara wurde von der Be- 
völkerung mit Recht dem Türkenregiment zur Last gelegt; im 
Fajjüm kam es sogar zu einer Erhebung; aber wir haben auch 
Dokumente dafür, wie es noch nachher und wohl während der 

ganzen Verwaltungszeit Ibn Mudabbir’s im Volke gegährt hat. 
Die Aufreizungsschreiben, die KARABACEK veröffentlicht hat, 

bezeugen das zur Genüge.? 

Eine unglückliche und traurige Epoche ist diese erste 

Hälfte des dritten Jahrhunderts — ein gewaltiger Rückgang 
vor allem des wirtschaftlichen Lebens; interessant aber und 

bedeutungsvoll wird sie dadurch, daß von der Regierung damals 

zum ersten Male Maßnahmen getroffen werden, die als böses 
Beispiel weiterwirken, und deren Folgen niemals wieder auf- 

hören sollten, wenn es auch schien, als ob mit Ahmed b. Talün 

ein neuer Morgen für Ägypten hereinbräche. 

x Magqrizi sagt dies ausdrücklich überall (ösarzarra); nicht die Monopole, 

sondern die vielen kleinen Auflagen gelten in erster Linie als ma‘awın und 

maräfig, die unpräzise Ausdrucksweise Maqgrizr’s erschwert hier das Verständnis. 

Diese kleinen Auflagen hat Ibn Tülün wieder aufgehoben, die Monopole nicht 

a M.P.E.R.], 100ff.; P. E.R. F. Nr. 788, 789
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Die Stellung der Tülüniden, 

Ahmed b. Tülün ist der erste, der Ägypten zu einem ziem- 
lich selbständigen Staate zu machen weiß, ein Ereignis, dessen 
Folgen sogar den langsamen aber sicheren Rückgang für einige 
Zeit aufzuhalten scheinen. Die Kräfte konzentrieren sich auf 
das Land selbst, die Bedeutung der Heerstadt wächst; sie wird 
zur Hauptstadt eines selbständigen Landes — ein erstaunlicher 
Aufschwung auf allen Gebieten des Lebens tritt ein. Diese 
schon oft geschilderte Blüte der Tülünidenzeit war aber un- 
möglich ohne eine gewisse Stetigkeit der Zustände oben wie 
unten, also vor allem nicht unter häufig wechselnden Statt- 
haltern, sondern nur unter einem selbständigen Fürsten und 
seinen Leibesnachkommen, also unter einer Dynastie. Diese 
Selbständigkeit aber wollte erkämpft sein. Hier hat Ahmed 
wirklich Bewundernswertes geleistet, mit eiserner Energie, 
aber auch mit seltenem Glücke. Als er nach Ägypten 
kam, war er wohl Statthalter, aber mit arg beschnittenen 
Machtbefugnissen; wenige Jahre danach konnte ihm selbst der 
mächtige Reichsverweser el-Muwaffag nichts mehr anhaben. 
Hier liegt eine gewaltige Entwickelung, die es sich wohl ver- 
lohnt einmal näher zu betrachten; es ist dabei nicht beabsich- 
tigt, eine lückenlose Biographie der Tülüniden zu geben, son- 
dern der allmähliche Wandel ihrer Machtstellung und 
seine Gründe sollen untersucht werden; denn gerade hierin 
liegt das Typische, das Allgemeingültige; die sorgfältige Be- 
trachtung eines solchen Vorganges erleuchtet uns das ganze 
bunte Auf und Ab der zahllosen Dynastien des geschwächten
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Chalifenreiches. Mit den gleichen Mitteln hinter den Kulissen, 
mit denselben Waffen auf offenem Plan wird in diesen Jahr- 
hunderten überall im Orient gefochten, und die gleichen Ziele 
ideeller und materieller Art schweben den streitenden Parteien vor. 

Gerade über die Tülüniden besitzen wir nun auch ein er- 
freulich großes Quellenmaterial, das schon mehrfach zur Be- 
arbeitung gereizt hat. Schon im Jahre 1825 hat TAcO ROORDA 
dem ersten Tülüniden eine ausführliche Monographie gewidmet,* 
eine ganz vorzügliche Arbeit, die mir besonders durch die An- 
merkungen wertvoll war. ROORDA hat nämlich als eine Haupt- 
quelle den Nuwairi benutzt, der mir nicht zugänglich war. 
Zum Teil nach ihm, aber unter Hinzuziehung aller seitdem er- 
schienenen Quellen schrieb WÜSTENFELD die Biographie sämt- 
licher Tülüniden in seinen Statthaliern. Dies Werk ist mit mehr 

Recht veraltet zu nennen als ROORDA; aber als die bequemste, 

allgemein zugängliche Übersetzung der wichtigsten, zwar fast nie 
zitierten Quellen mußte es häufig angeführt werden, namentlich 
in allen von mir nur angedeuteten Punkten. Auf WÜSTENFELD 
fußen die meisten späteren kurzen Darstellungen der Dynastie.? 
Selbständig ist dann wieder CORBET’'s The Life and Works of 
Ahmad ibn Tulun; ganz einseitig nach den AzZat dargestellt 

und historisch nur mit Vorsicht zu benutzen. Der Wert dieser 

Arbeit liegt in der Behandlung der Bauten Ahmed’s. 
Seit WÜSTENFELD hat sich nun das Quellenmaterial erheb- 

lich vermehrt; wir haben Tabari, Ja qübi, Ibn Said und andere 

erhalten; auf Grund dieses erweiterten Materials können wir jetzt 

das Verhältnis der Quellen beurteilen, wodurch wir zuerst 

eine kritische Grundlage gewinnen. Dies soll unsere erste 

Aufgabe sein. 
Es leuchtet aus der politischen Lage ein, daß man die 

Tülüniden von zwei verschiedenen Seiten betrachten konnte; 

einmal von der Reichszentrale aus als unbotmäßige Statthalter 
und dann von ägyptischem Standpunkte aus als legitime Landes- 

herren, um die eine für die Hebung des Landes dankbare Be- 

ı Abul Abbasi Amedis, Tulonidarum frimi vita et res gestae (Lugd. Bat.); 

RoORDA verarbeitet die frühere Literatur 
2 A. MÜLLER, LANE PooL£; vielleicht ROGERS 3 I. R. A. S. 1893
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völkerung einen Kranz von Anekdoten wob, in dem freilich 

auch strengere Züge nicht fehlten. So möchte ich Reichs- 
chronographie und ägyptische Lokaltradition einander 
gegenüberstellen. Die Reichschronographie vertritt dabei den 

bagdädischen Standpunkt. Sie ist ziemlich trocken und sach- 
lich, die ägyptische Tradition hingegen ungemein persönlich 

und farbenreich. Diese Trennung gilt natürlich nur für die 
ganz oder ungefähr gleichzeitige Geschichtsschreibung. In 

späteren Chroniken finden sich beide Anschauungen vermengt. 
Die gleichzeitige Reichschronographie vertritt uns für Ahmed’s 
erste Jahre Ja‘qübi, für die Folgezeit Tabari;‘ letzterer wird 
um einige irägische Züge vermehrt durch Ibn el-Atir. 

Die ägyptische Tradition ist ungleich reicher und ausführ- 
licher. Prüft man die späteren Historiker wie Ibn Said, Magrizi, 

Sojüti, Ibn Hıaldün und andere, so wird man gewahr, daß allen 

ein ganz bestimmter Anekdotenschatz zu Grunde liegt; gewisse 

Geschichten gehören zum eisernen Bestand jeder Tülüniden- 
biographie. Nach sorgfältiger Vergleichung bin ich zu der 
Überzeugung gekommen, daß alle diese Anekdoten aus Ahmed 
b. Jüsuf b. el-Däja® (7 334) stammen, der uns im Ori- 

ginal leider nicht erhalten ist. Aber aus den ihn direkt be- 
nutzenden Schriftstellern läßt er sich ungefähr wieder herstellen. 
Direkt und ausführlich haben ihn drei Autoren ausgezogen, 
Ibn Sa'id,3 Nuwairi* und Maqgrizi.s Genannt wird Ibn el- 
Däja bei Ibn Safd;. ein Vergleich ergibt aber, daß auch die 
beiden anderen ihn benutzen und zwar häufig besser,° dab 

sie also direkt aus ihm geschöpft haben müssen. Ich kann 

2 Einzelne kleine Züge finden sich freilich auch anderwärts; ich halte 

mich an die Hauptquellen 
2 BROCKELMANN, Zif.-Gesch. I, 149 

3 Ed. VoLLERS (C. BEZOLD, Semitische Studien I) 

4 Bei ROORDA in den Anmerkungen 

5 Hitat I, 230, 10—=Ibn Said 38, 4; I, 178, 19 = 19, 5; II, 267, 33 

= 17, 8 und sonst 

6 Sie geben sogar Abschnitte, die Ibn Sa’ıd nicht hat; wenn einmal 

festgestellt ist, wie der Vergleich erweist, daß der anonyme Tülünidische 

Biograph (gam: siret Ibn Tülan) Ibn el-Däja ist, dann sind auch die aus 

ihm zitierten Stellen, die keine Parallelen bei Ibn Saıd haben, aus Ibn el-Daja
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mich der Ansicht von VOLLERS,* daß wir in Ibn Said „das 

Werk des Ibn el-Däja fast unverändert vor uns haben“, nicht 

anschließen. Ibn Said hat mit der gleichen Rücksichtslosigkeit 
seine Vorlage behandelt, wie es bei arabischen Autoren nun 
einmal Stil war.” Ibn Said ist mit Ibn el-Däja umgesprungen, 

wie Ibn F-aldün mit ihm. Schon VOLLERS nimmt Anstoß an 
der schlechten Chronologie, dem mangelnden Zusammenhang 3 
— mit vollem Recht; die Schuld liegt an Ibn Sa’id, nicht an 

Ibn el-Däja. Denn, wenn die gleichen Ereignisse bei Ibn Said 
direkt konfus, bei Maqrizi aber klar und in richtiger Reihenfolge, 
beide Male aber mit denselben charakteristischen Worten erzählt 
werden, so hat eben Maqrizi besser abgeschrieben.* Freilich 
ist Magrizi nicht durchweg besser. Häufig hat auch er gekürzt 

und umgestellt und dann auch wieder durch Übernahme anderer 
Quellen den Ibn el-Däja indirekt benutzt. Beide Quellen neben- 
einander geben ein recht anschauliches Bild; für Ahmed’s erste 

Jahre ist die Ibn Said-Version, für die späteren die des Maqrizi 
vorzuziehen. 

Die Vergleichung der Nuwairiauszüge bei ROORDA machte 
es mir sehr wahrscheinlich, daß er den Ibn el-Däja sehr stark 
benutzt hat. Einige bei ihm vorkommende sonst nicht beleg- 
bare Nachrichten führe ich deshalb vermutungsweise auch auf 

Ibn el-Däja zurück. i 
Ibn el-Däja wirkt nun durch seine Ausschreiber ungemein 

weit. Ibn Sa’id wird von Ibn Ealdün,s Magrizi von Tagri- 
birdi® verwertet. Aber auch durch andere Kanäle ist sein 

Anektdotenschatz weiter gedrungen, so durch Wäsifsah bei Ibn 

Tjäs,” durch Muhammed b. ‘Abd el-Malik el-Hamadäni bei So- 

jüti;® starke Spuren finden sich bei Gamäl el-din® und sonst. 

Damit glaube ich die Bedeutung Ibn el-Däja’s dargetan zu 

1 O.c. XIII 

2 Charakteristisch ist die Behandlung des Briefes Ai/a/ II, 179, 10 und 

Ibn Sa'ıd 21, 10 3 Ib. XVII 

4 Man vergleiche Ibn Sa'id 19—24 mit Aiaf II, 178, 19—180 

5 Tarih IV, 297ff. 6 Er benutzt Ibn el-Daja vielleicht auch direkt 

7 S.37—40 8 Husn II, 12, 22 = VOLLERS 8, 3 

9 Statthalter III, 53—61
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haben: er ist der Tülünidenbiograph par excellence; deshalb 

nennt ihn schon Magqrizi einfach gam“ siret Iön Talun;* es 
wußte jeder, wer damit gemeint war. Auch Ibn Eallikän be- 
zeichnet ihn als mmu’allıf sratihi.” 

Mit Ibn el-Däja ist die ägyptische Tradition nicht völlig 

erschöpft. Wir haben eine Reihe von Nachrichten, die nicht 

persönlich die Tülüniden, sondern die Blüte der Stadt, die 

Bauten, besonders den Palast, zum Gegenstand der Beschreibung 

machen. So wie sie uns vorliegen, gehen sie wohl alle auf 

el-Qudä’i zurück,3 dem el-Kindi und andere, vielleicht sogar 

Ibn el-Däja, zu Grunde liegen mögen; sie entstammen dem früh 
erwachenden Interesse an der Topographie der Hauptstadt, der 
sogenannten Zifat-Literatur. Für unseren nächsten Zweck 

kommen sie erst in zweiter Linie in Betracht. 

Daß sich außer den beiden Gruppen irägischer und ägyp- 

tischer Nachrichten noch einige versprengte Angaben über die 
Tülüniden erhalten haben, so in den Geschichten von Haleb und 

Damaskus, ist selbstverständlich. Es kam mir nur darauf an, 

die beiden Hauptgruppen zeitgenössischer Darstellung nach- 
zuweisen. 

Die aufsteigende Linie der Tülünidenmacht zerfällt in zwei 
Etappen. Erst muß Ahmed mit vieler Mühe in Ägypten Herr 
werden; erst dann darf er daran denken, als Konkurrent neben 

dem mächtigen Reichsverweser Muwaffag in die Arena zu 
treten. Keinem gelingt es, des anderen Herr zu werden; im 

Moment, da Ahmed stirbt, halten sie sich das Gleichgewicht 

— dies ist der Höhepunkt der Tülünidenmacht. Dann beginnt 
allmählich der Verfall, der zur Katastrophe führt. Erst nach 
der Darstellung dieser Entwickelung wird es am Platze sein, 
nach den Gründen dieses Auf- und Niedersteigens zu fragen. 

75 

Für die ersten Jahre Ahmed’s folgen wir den vorzüglichen 
Angaben bei Ja’gübi sowie der Ibn Safid-Version des Ibn el- 
  

ı Hitat I, 320, 10; II, 178, 19; II, 267, 33 und sonst 

2 Ed. orient.! I, 69, I0 im Leben Ahmed’s 

3 Vergl. Astat I, 316ff.; Tagribirdi II, 14ff.
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Däja. Stellen wir beide nebeneinander: zunächst die Nach- 
richten bei Ja’gübi II, 615 ff. 

Im Jahre 254 erhält Bäjakbäk* die Statthalterschaft von 

Ägypten; d.h. es werden ihm die anal el.ma'awin in Ägypten 
übertragen; Bäjakbäk sendet Ahmed b. Tülün als seinen Stell- 

vertreter; er trifft im Ramadän 254 in Fustät ein (ib. 615, 5). 

Mit der Finanzverwaltung hatte also Ahmed nichts zu 

tun; denn die mauna (pl. maawin*) war scharf getrennt vom 

harag; schon in römischer Zeit war das so gewesen;3 dann 

waren die beiden Posten lange Zeit vereint; wir sahen oben, 

daß die definitive Trennung erst unter Usäma b. Zaid eintrat.+ 

Vorübergehend hat dann eine Vereinigung der beiden 
Ämter stattgehabt, im allgemeinen aber hat sich die Zwei- 

teilung erhalten,s deren Äußerungen uns gerade bei Ahmed 
und seinen Finanzkollegen in die Augen springen. Nominell 

war zwar der Statthalter der erste, aber wenn der Finanzdirektor 

seine Ressourcen auszunutzen verstand, war er eigentlich der 
einflußreichere. Jedenfalls bestand immer Rivalität zwischen 

diesen beiden Häuptern der Verwaltung. Zumal Ahmed hatte 
es schwer, da er einen schlauen und mächtigen Finanzdirektor 

vorfand, den uns wohlbekannten Ibn Mudabbir. 

Ja'gübi fährt fort: Beide geraten hintereinander und ein 
gewisser Sugair Abü Suhba macht den bösen Zwischenträger.. 
Er ist Postmeister, und es unterstehen ihm auch die Domänen 

und die Regierungslieferungen aus den Staatsfabriken.® Jeder 

beschwert sich über seinen Kollegen in Bagdäd; Bajakbäk, 

der inzwischen mit einigen andern die ganze Leitung der Ge- 

ı Bei allen türkischen Eigennamen halte ich mich an die in der Tabari- 

edition rezipierten Formen; jeder Schriftsteller gibt sie anders 

2 Natürlich nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Steuer 

3\M. P.’E. R.TL:6 4 S. 101/2 

5 Vergl. Ai/af II, 294, 33—34; a. H. 124 erscheint eine Vereinigung‘ 

beider Stellen als etwas ganz Besonderes, Tagribirdi I, 323, 7; auch nach 

den Tüläniden war sie nicht üblich bis auf el-Ihiid, TALLQvIsT, Zön Sa’zd 

arab. 15, 2I 

6 Jatawalla-l-barid wa-dija‘an min dijä‘ el-agtär wa-mä justa'mal lil-sultän 

min el-matä‘; da nach ihm eine Abart des bekannten dadigi-Stoffes el-sugairz 

genannt wurde, muß es sich hier um die staatlichen Webereien handeln
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schäfte an sich gerissen hat, ist für Ibn Tülün, und so 

wird die Absetzung Ibn Mudabbir’s verfügt. An seiner Stelle 
wird der Ägypter Muhammed b. Hiläl ernannt. Mit Ibn Mu- 
dabbir springt der Tülünide übel um; er fesselt ihn, bekleidet 

ihn mit einer wollenen guöde und läßt ihn in der Sonne stehn. 

Diese Verhältnisse dauern drei Monate (Ib. 615, 16). Dann 

kommt der Umschwung in Bagdäd, der Tod des Muftazz, die 
Thronbesteigung Muhtadr's, im Regeb 255. Bäjakbäk’s Kollegen 
werden verdrängt; doch bleibt ihm selber, nun im Bunde mit 

Salih b, Wasif, die Leitung der Geschäfte (ib. 617, ı1). Wie 

er dazu gebracht wird, ist nicht gesagt, jedenfalls muß er zu- 
nächst Ibn Mudabbir als Finanzdirektor von Ägypten wirken 
lassen. Doch schon nach 90 Tagen hat er es durchgesetzt, 
daß wieder Muhammed b. Hiläl an seine Stelle tritt (ib. 617, 14). 

Dies muß, wie wir gleich sehen werden, schon Anfang 256 ge- 

wesen sein; Ibn Mudabbir wird ins Gefängnis geworfen und 
kommt erst heraus, als ein abermaliger Umschwung für einige 

Zeit seine Hintermänner ans Ruder gebracht hat. Im Regeb 256 
wird nämlich Bäjakbäk ermordet und nach ihm der Chalife 
Muhtadi. Einige Monate danach wird Ibn Tülün von dem 
neuen Chalifen Mu‘tamid angewiesen, wieder Ibn Mudabbir an 

Stelle Ibn Hiläl’s zum Finanzdirektor zu machen; am 23 Dü-l- 

Qa’da 256 verläßt dieser das Gefängnis, in dem er 9 Monate 

und 25 Tage geschmachtet hat (ib. 620, 14). 

Noch unter dem Chalifate des Muhtadi, also 255/256 H., 
hat Ahmed den Auftrag erhalten, ein Heer gegen den syri- 
schen Empörer 1sä b. Saih auszurüsten. Dieser hatte den 
ägyptischen Tribut unterschlagen. Ahmed rückt bis ‘Aris vor, 
doch dort trifft ihn der Befehl zurückzukehren, während Amägür 
gegen Ibn Saih ausgesandt wird (ib. 618, 3). Dies unbedeu- 

tende Ereignis wird zum Ausgangspunkt der Herrschermacht 

des Tülüniden, wie wir weiter unten sehen werden. 

Nach dem Tode Bäjakbäk’s wird Jäargüh in allem dessen 
Nachfolger. Er bestätigt den Tülüniden, während der Chalife 
Mu'tamid zur gleichen Zeit Muhammed b. Hartama zum Statt- 
halter von Barga macht (ib. 621, 3). Um diese Zeit liefert 

Ahmed den Reinertrag des daiZ el-mal an Mu'tamid ab: 2 200000



— 156 — 

Dirhem und Pferde, Stickereien, Sackleinen (7a) und Kerzen; 

er kontrolliert es selbst und überantwortet es zur Weiter- 
beförderung gegen Quittung an den syrischen Statthalter 

Amägür. Auch überträgt ihm jetzt der Chalife die Statthalter- 
schaft von Alexandrien an Stelle von Ishäq b. Dinär. Er begibt 
sich dorthin im Ramadän 257. Ibn Mudabbir wird zum Finanz- 

direktor der vereinigten syrischen Provinzen ernannt und muß 

den ägyptischen Zarag an Ahmed b. Muhammed b. Uht el- 

Wazir abgeben. Dieser trifft im Ramadän 257 in Fustät ein; 

auch Sugair Abü Suhba wird durch Ahmed b. Husain el- 
Ahwäzi als Postmeister ersetzt. Letzterer kommt im Sawwäl 

an (ib. 621, 16—622, 9). Erst im Muharram 258 reist Ibn 
Mudabbir nach seinem neuen Bezirke (ib. 623, 4). 

Diese klaren und knappen Daten Ja‘qübi’s werden nun 
durch die Berichte Ibn el-Däja’s zu einem lebensvollen Bilde 

ausgestaltet. Ja'qübi ist für unsere Zeit reiner Chronist; die 
Genauigkeit seiner Daten verdanken wir seinem ägyptischen 
Aufenthalt. Ganz anders Ibn el-Däja; er hat entschieden 
literarische Interessen neben seinen historischen. Er gibt uns 
die speziell ägyptische Tradition, die im einzelnen etwas anek- 

dotenhaft aufgeputzt, aber im großen ganzen sehr zuverlässig 
erscheint; er erzählt etwa folgendes’: Als Ahmed nach Ägypten 

kam, war dort Finanzdirektor Ibn el-Mudabbir und Postmeister: 

Sugair Abü Suhba. Sie kamen ihm entgegen, und Ibn Mu- 

dabbir übersandte ihm ein Ehrengeschenk an allerlei Kostbar- 
keiten (nal), Sklaven und Pferden, etwa im Werte von I0000 D. 

Ibn Tülün lehnte die Sendung ab. Da sagte Ibn Mudabbir zu 

seinem Schreiber ‘Ali b. Husain: „Berichte an den Wazir (in 

Bagdad), dieser Mann wird sicher eine eigene Herrschaft 

gründen wollen.“ „Wieso?“ fragte der Schreiber. Ibn Mudabbir: 

„Wer so hochgemuten Sinnes ist, daß er ein Geschenk von 
10000 D. ablehnt, dem darf man in nichts trauen.“ ‘Ali b. 
Husain verschob die Absendung des Briefes, als plötzlich Ibn 
Tülün den Ibn Mudabbir um seine Leibwache bat, die er 

sich aus 100 im Lande geborenen Arabern, den sogenannten 

3 Ich folge hier der ausführlicheren Version bei Ibn Sa'ıd
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muwalladn-I-gor, gebildet hatte. „Ein weiteres Charakteristikum 
dieses Mannes“, ruft Ibn Mudabbir aus, „Ehrengaben und Geld 
verbittet er sich, aber die Leute will er haben.“ Aber er 
durfte nicht wagen, dem Tülüniden seine Bitte abzuschlagen. 
So ging allmählich sein Ansehen bei den Leuten zurück und 
Ahmed b. Tülün lag ihm schwer auf dem Herzen. (Ed. VOLLERs 
9, 1-19). Damals kam der Spabmacher Mutawakkil’s zu ihm, 
und sie machten sich über Ahmed lustig; dieser bekam 
Wind davon und bestrafte den Spaßmacher unter einem anderen 
Vorwand (ib. 9, 19—10, 7.) Hochinteressant ist nun zu sehen, 
wie sich Ahmed über die Gesinnung seiner Umgebung zu in- 
formieren wußte. Er gewann, wohl durch Bestechung, den Gold- 
schmied Ma‘mar und erhielt so Ibn Mudabbir's Briefe an die 
Häupter der Kaufmannschaft, in denen er anbefahl, alle Auf- 

lagen an die von Ibn Tülün unabhängigen Geschäftsstellen ab- 
zuliefern.“ Außerdem trat Ibn Tülün mit einer angesehenen 
Persönlichkeit in Bagdäd resp. Samarrä in Korrespondenz, näm- 
lich mit Hasan b. Mahlad. (Er war ein Genosse Bäjakbäk’s 
a. H. 254°, wurde aber bei dem Thronwechsel aus der Re- 
gierung verdrängt. Während seine Genossen zu Tode geprügelt 
wurden, entkam er.) Diesen bat er — und er wußte seiner 
Bitte einen klingenden Hinterhalt zu geben — um die etwa 
eintreffenden Briefe seiner Umgebung und seiner Beamten. 
Der erste Brief, den er erhielt, stammte von dem Postmeister 

Sugair, der darin dem Tülüniden Selbständigkeitsgelüste und 
Ungehorsam nachsagte. Da nun in der selben Woche die 
Nachricht von dem Umschwung in Ba&dad bei dem Tode des 
Mu‘tazz eintraf, ließ er den Postmeister zu Fuße+ zu sich 

kommen. Schon auf dem Wege soll dieser sich so aufgeregt 
haben, daß er am Tage danach verstarb. (ib. 10, 8-18). Die 

2 So wird wohl diese Stelle zu verstehen sein 

2 Ja‘qübi II, 616, 1; er hatte den diwär el-dijä“ unter sich, ib. z. Io 

3 Ib. 617, 13; er wurde später vorübergehend Wazir (Tabari III, 1915; 
1926); sein Ende dargestellt VOLLERs, Ibn Sa‘id 64 

4 Das „zu Fuß“ ist der Ausdruck des in Ungnade Gefallenseins schon 

bei der Zitierung; daher die große Aufregung des Postmeisters; ein sehr 

charakteristisches Beispiel für diesen Gebrauch ist S. 39 (Text S. 59)
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Geschichte von dem Intriguenspinner, der nachher aus bloßer 

Angst stirbt, ist ein hübsches Motiv, historisch ist sie freilich 

nicht. Sugair bleibt, wie wir bei Ja‘qübi sahen, bis 257 Post- 
meister, kann also unmöglich schon 255 gestorben sein.“ Doch 
ist der historische Grundgedanke gewiß richtig, Ibn Tülün in- 
formiert sich mittels Bestechung in Ägypten und in Bagdad 
über die Gesinnung seiner Umgebung, um allen Anschlägen 
gegen seine Person zuvorkommen zu können. 

Nach dem Brief Sugair's sandte Hasan b. Mahlad ein 

Schreiben Ibn Mudabbir's an Mu‘tazz ähnlichen Inhalts. Darauf 
wandte sich Ahmed im Interesse Muhammed b. Hiläl’s an Jär- 
güh,® und dieser wurde auch zum Finanzdirektor ernannt. Ibn 
Hiläl verfuhr hart gegen Ibn Mudabbir und hielt ihn in er- 
schwerter Haft bis Mu’tamid den Thron bestieg, und Ibn Mu- 

dabbir wieder Finanzdirektor wurde. (ib. 10, 19—11, 2). Diese 

erste Absetzung Ibn Mudabbir's deckt sich nun mit der zweiten 
bei Ja’qübi. Nach Ibn el-Däja wird also Ibn Hiläl erst im 
Jahre 256 Finanzdirektor. Hier liegt eine Abweichung vor3; 
wäre Ja'gübi nicht sonst sehr zuverlässig, so wäre man ver- 
sucht, die doppelte Gefangensetzung für eine Dublette zu halten, 
doch glaube ich dies nicht, zumal er einmal 3 Monate, danach 

9 Monate 25 Tage abgesetzt bleibt. Dieses unsinnige Vorgehen 
in der eine stetige Leitung am meisten erfordernden Finanz- 
verwaltung zeigt die Verrottung der Bagdäder Zustände. Sowie 
ein Beamter imstande ist, ein großes Trinkgeld zu geben, wird 
einfach der Vorgänger abgesetzt, um später wieder diesem 
Platz zu machen. So war der Gesichtspunkt der Machthaber 

am Hofe. Ibn Tülün hatte natürlich ein Interesse daran, den 
mächtigen Ibn Mudabbir, der andere Hintermänner hatte als 

er, zu verdrängen und eine weniger selbständige, ja vielleicht 

von ihm abhängige Persönlichkeit zu erhalten; denn schließlich 
nn er, daß an die Gründung einer selbständigen Herr- 

ı In Wirklichkeit starb er 259, Ja'qübi II, 625, ı 

2 Ein offenbarer Anachronismus für Bäjakbäk 

3 Auch Nuwairi kennt nur eine einmalige Gefangenschaft (RoORDA 

64, 65); Ibn Mudabbir’s Wiedereinsetzung wird mit seinem Bruder Ibrahim 

in Verbindung gebracht; dieser war in bedeutender Stellung, Tabart III, 1837/8
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schaft nicht zu denken war, bevor nicht das ganze Finanzwesen 
auf legalem Wege ihm unterstellt war. Einstweilen mußte er 
— als erste Etappe — versuchen, einen gefügigen Finanz- 
direktor zu erhalten; ein solcher aber war Ibn Mudabbir gewiß 

nicht. So hatte also Ahmed nicht viel gewonnen, als ihm 

a. H. 256 Ibn Mudabbir abermals als Finanzdirektor zur Seite 
gestellt wurde. 

Nun hätte Ibn Mudabbir gern an Ibn Hiläl sein Mütchen 
gekühlt, aber er konnte es nicht, da ihm Ahmed übel gesonnen 

war. Damals übertrug Jär&üh dem Tülüniden auch die übrigen 

ägyptischen Bezirke, wie Alexandria, das bisher dem Ishäq b. 

Dinär unterstanden, und Barga, das er von Ahmed b. Isä el- 

Sa’idi übernahm. (ib. 11,3—7). Ferner erhielt Ahmed den Befehl 
der Regierung, sich gegen Isä b. Saih, den Statthalter von 
Filistin und Ordonn, zu rüsten, der sich schon Damaskus’ be- 

mächtigt und es auch auf Ägypten abgesehen hatte. So 

waren von ihm 750000 D., die von Ibn Mudabbir an die 

Zentralkasse abgeführt wurden, unterwegs weggefangen worden. 
Gegen ihn nun sollte Ahmed sich rüsten und durch ein starkes 

Aufgebot von Soldaten seine Bezirke in Ordnung halten. Zu- 
gleich wurde dem Finanzdirektor der Befehl erteilt, die Aus- 

gaben zu bestreiten. Diese Gelegenheit nun ergriff Ahmed, sich 

ein tüchtiges Heer zu schaffen, vor allem durch Kauf von roten 
und schwarzen Sklaven, also von Abessyniern® und Sudanesen. 
Inzwischen fanden Verhandlungen zwischen dem Hofe und Ibn 
Saih statt, und er wurde schließlich nach Armenien abgeschoben, 
während Amägür a. H. 257 ganz Syrien übernahm (ib. ı1, 6— 
12, 15). Wichtig an dieser Nachricht ist, daß wir hier so recht 

Ahmed’s pekuniäre Abhängigkeit von seinem Finanzdirektor er- 
kennen; noch wichtiger aber, daß jetzt die Verhältnisse ihm ein 
starkes Heer geradezu in die Hände spielten; er brauchte es nur 
auszubilden und zu benutzen. Schon oben sahen wir, daß er 

2 Vergl. II Anm. 2; die „roten“ sind hier alle nicht schwarzen Afrikaner, 

Berberiner usw. 
2 Diese Dinge sind ausführlich dargestellt 7a? I, 315, 3 

3 Hitat I, 315,8 weist der Chalife Ibn Mudabbir an, dem Tülüniden so 

viel Geld zur Verfügung zu stellen, als er wolle
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gar nicht dazu kam, es für den beabsichtigten Zweck zu be- 
nutzen. Schon vorher erhielt er Gegenbefehl; aber das Heer 
verblieb ihm; dies ist der Anfang seiner später so gebietenden 

Machtstellung. 

Eine Schwierigkeit bleibt noch zu lösen. Ja'gübi berichtet 
von Ahmed’s Rüstungen gegen Ibn Saih unter dem Chalifat 
Muhtadis, a. H. 255—6, während sie Ibn el-Däja ins Jahr 257 
verlegt." Im Notfall ließen sich diese Daten harmonisieren, in- 

dem man diese Rüstungen sich über mehrere Jahre hinziehen 
läßt. Wahrscheinlich liegt aber eine chronologische Differenz 
vor; darum entscheidet man sich am besten für den hierin zu- 

verlässigen Ja'gübi, mit dem auch Tabari III, 1841 überein- 

stimmt. Etwas später war die Belehnung mit den übrigen zu 

Ägypten gehörenden Provinzen erfolgt, und zwar erst mit 

Alexandria, dann mit Barga, endlich mit den syrischen Grenz- 

bezirken. Ibn Haldün IV, 298, 22 kann verstanden werden, als ob 

Ahmed erst damals Oberägypten erhielt; auch die gasada in hztat], 

314, 21 ist mißverständlich und mißverstanden worden?; gasaba 

ist hier nicht die Hauptstadt, sondern das Hauptland im Gegen- 
satz zu den See- und Grenzprovinzen. Schon a.H. 255 finden 

wir Ahmed in Oberägypten tätig. Jedenfalls aber bedeutet die 

Anschließung Alexandrias einen großen Machtzuwachs für 

Ahmed. 

seinen Nachbar Amägür, den Sieger im Streite mit Ibn Saih, 

nicht schlafen. Sofort berichtete er nach Bagdad: Ahmed habe 
noch mehr Leute an sich gezogen als einst Ibn Saih und 

er fürchte einen Gewaltstreich gegen Syrien. Am Hofe be- 
kam man Angst, und Ahmed erhielt den Befehl, vor dem 
Chalifen zu erscheinen, um die Leitung der Regierung und des 

ganzen Reiches zu übernehmen. Aber Ahmed erkannte die 
Falle, blieb ruhig in Ägypten und sandte nur seinen Sekretär 
Ahmed b. Muhammed el-Wäsiti mit sehr viel Geld nach 

Samarrä (ib. 14u.—15, 6). Die Hauptstütze Ahmed’s am Hofe 

ı A.H. 258 in Statthalter III, 10 ist sicher unrichtig 

2 CORBET in I. R. A. S. 1891, p. 529 

Ahmed gebot nun über ein zahlreiches Heer; das ließ 
a



— 161 — 

war Jargüh, der es wegen seiner fortgesetzten Liebesgaben 
und ihrer Verschwägerung mit ihm hielt. (Ahmed war sein 
Schwiegersohn.) Er war nach Bäjakbäk’s Tod in allem dessen 
Nachfolger geworden. El-Wäsiti machte dem Wazir ein reiches 
Geschenk; da wurde dem Tülüniden das persönliche Erscheinen 

erlassen, ja sogar seiner Familie erlaubt, nach Ägypten zu 
ziehen (ib. 15apu.—ı6, 2). Mit der Festigung von Ahmed'’s 
Stellung wuchs die Furcht Ibn Mudabbir's vor ihm. Deshalb 
schrieb er an seinen Bruder Ibrahim — hier lernen wir seinen 
Hintermann kennen? —, er möchte die nötigen Geschenke für 
ihn machen (e#talattuf lahu), dab er von Ägypten abberufen 
werde. Da wurde er in gleicher Eigenschaft nach Syrien ver- 
setzt, als Finanzdirektor von Filistin, Ordonn und Damaskus. 

Mit Bestechung und List wußte er geschickt zu entkommen. Den 

Tülüniden suchte er durch die Abtretung seines gesamten 
ägyptischen Landbesitzes zu gewinnen. Auch gab er seine 
Tochter dem Humärawaih zur Gattin. Dafür gab ihm Ahmed 
feierlich das Abschiedsgeleit. Als sein Nachfolger traf Ahmed 
b. Muhammed b. Uht el-Wazir a.H. 258 ein (ib. 16, 2—10). 
Im Datum ist hier wieder eine kleine Abweichung von Ja'qubi; 
nach letzterem traf der neue Finanzdirektor schon 257 ein; aber 

auch nach ihm verließ Ibn Mudabbir Ägypten erst 258. Seine 
große Angst läßt auf ein schlechtes Gewissen schließen; wahr- 
scheinlich hatte er bei der Intrigue Amägür’s die Hand im 
Spiele; dafür spricht auch, daß er nachher gerade in Syrien 
wieder verwandt wird. Fast jeder Satz dieses Berichtes er- 
öffnet uns neue Perspektiven; die Andeutungen genügen; es 
ist unnötig, alles einzeln zu behandeln. Den Hauptgegner 

war Ahmed nun los, aber ihm waren doch immer noch die 

Hände gebunden, solange ihm nicht der Finanzdirektor voll- 

kommen untergeordnet war. In geschickter Weise setzte er 

auch dies durch. 
Ibn Uht el-Wazir brachte eine Ermahnung mit, den Tribut 

wieder an Mu'tamid abzuführen, wie es bisher regelmäßig 

2 Litawali birrihi, ein euphemistischer Ausdruck für Bestechung, 

2 Vergl. oben S. 158 Anm. 3 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 11
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geschehen war. Da ließ Ahmed den Chalifen wissen, daß seine 

Sendungen nur dann vor den Genossen verborgen bleiben 
könnten, wenn ihm auch der karag unterstünde, und daß die 
Eingänge unmöglich den Mawäli und Reklamanten (mutakbun) 
entgehen könnten, solange die Finanzdirektion selbständig sei. 

Da übertrug ihm Mu’‘tamid durch Spezialgesandten! auch den 

harag Ägyptens, ebenso wie die mama und den karag in 
den syrischen Grenzdistrikten. — In welch’ eigenartige Ver- 
hältnisse zwischen Statthalter, Chalife und Heer läßt uns das 

Schreiben Ahmed’s blicken! — Ferner erhielt er einen Brief, 
laut dem die fällige Summe ausgeglichen sein sollte durch die 
Aufwendungen Ahmed'’s für die Truppen; dagegen mußte er sich 
verpflichten, die üblichen Lieferungen an Geld und Stickereien 

wie früher abgehen zu lassen. Der bisherige Finanzdirektor 

Abü Ajjüb Ibn Uht el-Wazir blieb in seinem Amte, nur wurde 
er jetzt von Ahmed völlig abhängig (ib. 16, 10—22). Damit 
hat Ahmed den Ausgangspunkt für eine eigene Herrschaft ge- 
wonnen; er darf sich in Ägypten jetzt wirklich zu Hause fühlen. 
Eine genaue Zeitangabe besitzen wir nicht, doch dürfen wir 
die finanzielle Selbständigkeit Ahmed’s vom Jahre 258 an 
datieren. 

Ich nehme das Jahr 258 an, weil es in mehr als einer 
Hinsicht einen Wendepunkt darstellt; in ihm starb Ahmed’s 

Schwiegervater und Helfer am Hofe, Järgüh; in diesem Jahre 

muß also die Oberlehnsherrschaft Ägyptens neu vergeben 
worden sein. Wohl ward Ahmed im Lande selbst sein eigener 
Herr, doch besaß er weiter einen nominellen Lehnsherrn. Hier 

herrscht nun ein trauriges Durcheinander in den Quellen. 
WÜSTENFELD? macht den Muwaffag zum Nachfolger des 
Järgüh; das ist ganz unmöglich. Der sonst so zuverlässige 

Ja‘gübi hat hier eine sicher unrichtige Angabe3: a. H. 258 wird 

Muftadid, der Sohn Muwaffaq’s, zum Thronfolger proklamiert und 

ı Namens Nafis oder Nasim; gemeint ist die gleiche Person; so auch 

Ibn Haldün nach Ibn el-Däja; Nafis nach %ifa? I, 319, 34; Tagribirdi II, 17, 10; 

gänzlich mißverstanden Szaz/kalter II, 12 pu. 
2 ONCE ELT 

30. c. II, 624, ıı
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zum Nachfolger des Järgüh als Lehnsherr von Ägypten ernannt. 
Dieser Irrtum (von gerade 20 Jahren :) ist wohl so zu erklären, 

daß) hier eine spätere überdies falsche Glosse in den Text kam: 
Nach Tagribirdi II, 45 hätte Mu‘tamid schon a. H. 256 den 
Muwaffag zum Oberlehnsherren der östlichen, den Mufawwad 

zum Oberlehnsherrn der westlichen Reichshälfte ernannt und 
so auch über Ägypten gesetzt. Diese Zweiteilung ist aber 

erst 261 H. vorgenommen worden.” Viele Quellen äußern sich 
überhaupt nicht über einen Nachfolger des Järgüh, sodaß man 
versucht ist, Ahmed nun für ganz selbständig zu halten.3 Dem 
ist aber nicht so. Järgüh’s Nachfolger in der Stellung als Ober- 

lehnsherr Ägyptens war Ga°far, der Sohn Muttamid’s, derselbe, 
der später (a. H. 261) den Ehrennamen el-Mufawwad er- 

hielt. Den Beweis hierfür erbringen die Münzen. Im Jahre 
258 nämlich erscheint auf Emissionen der Münzprägstätte 
Misr der Name Gafart. Erst im Jahre 266, das auch zum 

ersten Male Ahmed’s Namen auf Goldmünzen zeigt, erscheint 
der Ehrentitel Mufawwad auf ägyptischen Münzen.s Auf 

Kupfermünzen scheint der Name Ahmed’s schon a. H. 258 vor- 
zukommen.‘ 

So ist das Jahr 258 für die Geschichte der Tülüniden von 
größter Wichtigkeit. Ahmed wurde selbständig bis auf eine 
jährliche Geldzahlung an den Sohn des Chalifen Gafar. Sein 
Schwiegervater hatte gerade lange genug gelebt, ihn den nö- 
tigen Hinterhalt in Ägypten selbst gewinnen zu lassen. Seinen 
Truppen nahm er damals einen besonderen Eid ab, wie Ja'gübi? 

berichtet: In diesem Jahre nahm Ahmed b. Tülün die Hul- 

digung des Heeres, der Söldner ($äkirijje), der Mawäli und der 

3 Die Ernennung Mu‘tadid’s zum Thronfolger geschah a. H. 278, Tabarı 

II, 2123 2 Tabarı III, 1890 

3 So hat z. B. RoGERS geurteilt, Numismata Orientalia IV, 6 und 

ROORDA 15 4 ROGERS ib. IV, 17 

5 Ib. p. 17; unbegreiflicherweise behauptet LAnE PooLE, 0. c. 67 

Anm. I Ahmed’s Dinäre hätten nur den Namen des Chalifen getragen, nie 

den des Muwaffag. Muwaffag’s Namen zu führen, bestand gar keine Veran- 

lassung; dafür steht auf allen Dinaären Ahmed’s der Name Mufawwad resp. 

Gafar 6 Ib. 16 71, 624 5 
L0®
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übrigen Leute für seine Person entgegen. Seine Feinde sollten 

ihre Feinde, seine Freunde ihre Freunde sein. Gegen jeder- 
mann sollten sie mit ihm zu Felde ziehen. 

2. 

Ahmed war aufgewachsen zu einer Zeit, da die Macht des 

Chalifen nichts mehr bedeutete, da die türkischen Generale in 

Samarrä und Bagdäd schalteten, wie es ihnen gefiel. Es 
herrschte ein solches Chaos, daß man schließlich allgemein 
einsah, so konnte es nicht weiter gehen. Die Reaktion brach 

herein und sie fand einen würdigen Träger in Muwaffaq, dem 

Bruder des regierenden Chalifen Mu'tamid. Den Wandel der 
Dinge hatte Ahmed nur von fern beobachten können; er stand 
noch ganz in den alten Anschauungen, nach denen ein be- 

liebter Truppenführer tat, was ihm gefiel, ohne sich im min- 

desten um den Chalifen zu kümmern. Nun war es ihm ge- 
lungen, sich sowohl ein starkes Heer zu gründen als auch die 

Finanzkontrolle eines reichen Landes unter der Hand zu haben. 

Die Basis einer selbständigen Herrschaft war geschaffen; er 
stand jetzt auf eigenen Füßen und hatte die Regierung am 

Hofe, die ihm doch dazu verholfen, nicht mehr nötig. Der Streit 

soll über die Tributlieferung ausgebrochen sein. Ich bin über-. 
zeugt, die paar Hunderttausend sind es nicht gewesen, die Ahmed 

zum Abfall bewogen; es war das straffere Anziehen der Zügel, 

das jetzt unter Muwaffag beliebt wurde. Hiergegen machte 
Ahmed Front. Ihm mußten freilich die Dinge wesentlich anders 

erscheinen als uns; wir sehen in Muwaffaq die letzte Blüte des 

Chalifenreiches und sind deshalb nur zu leicht für ihn ein- 

genommen. Ahmed konnte in ihm nur einen Usurpator sehen, 

der den Chalifen gefangen hielt und vor einem beliebigen 
Türkengeneral nur die hohe Geburt voraus hatte. Gewiß hat 
er nicht aus moralischer Entrüstung, sondern aus reinem Egois- 
mus schließlich den Gehorsam verweigert. Aber die Verhält- 
nisse stellten sich ihm doch wesentlich anders dar als uns, 

Muwaffaq vertrat ihm nicht eine durch den Chalifen geheiligte 
Autorität, sondern er war sein Konkurrent in der Bevor-
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mundung dieses Chalifen. Auf dem Höhepunkte seiner Macht 
angelangt, stellte Ahmed den Gegenpol zu Muwaffaq dar. 

Zwischen ihnen schwankte der Chalife hin und her. Aber schon 
in den Anfängen des Streites zwischen Ahmed und Muwaffaq 
spielte der Chalife eine kaum noch zweideutig zu nennende Rolle 
gegen seinen Bruder; er tat alles, in Ahmed das Gefühl der 

Gleichberechtigung Muwaffag gegenüber zu erwecken. Aus der 

Feindschaft des Chalifen gegen seinen Bruder schöpfte Ahmed 
die moralische Rechtfertigung seines Vorgehens gegen Mu- 
waffag; Ahmed wahrte immer gern die dekors. 

Der Streit zwischen Ahmed und Muwaffaq verläuft in zwei 
Phasen; zunächst verweigert Ahmed Geldsendungen, wird dafür 
abgesetzt und bekriegt, aber ohne Erfolg; dann stirbt Amägür, 
der bisherige Präfekt Syriens, Ahmed rückt an seine Stelle; 

das Gegenspiel mit Muwaffaqg hat seinen Schauplatz in den 
Marken und um die Person des Chalifen; es endet mit gegen- 
seitiger Absetzung und Verfluchung. Auf diesem Punkte stirbt 

Ahmed. 
Über die erste Phase sind wir durch Ibn el-Däja gut 

unterrichtet; ich folge seiner Version bei Magrizi,* da ich sie 

für besser halte als die bei Ibn Said,” die zwar einige Details 
mehr hat, aber eine Reihe nicht glücklicher Umstellungen auf- 
weist. Magrizi's Version macht einen viel einheitlicheren 
und ursprünglicheren Eindruck3 Den interessanten Prozeß 

der allmählichen Machtentfaltung des Muwaffaqg, den man 
bei Tabari verfolgen kann, faßt Magrizi kurz zusammen. 
Muwaffaqg wird von Mu’tamid aus der mekkanischen Verbannung 

zurückgeholt und die Thronfolge bestimmt: Nach Mu'tamid soll 
sein Sohn Gafar el- Mufawwad und nach diesem Muwaffaq die 

Herrschaft antreten. Einstweilen wird der Osten dem Muwaffagq, 

der Westen dem Mufawwad übertragen.* Jeder hat die Un- 
kosten für sein Gebiet aus dem Ertrag seines karäg zu zahlen. 

    
Keiner soll sich — das stand in dem schriftlichen Vertrage 

ı Hitat II, 178, 19— 180 2 P. 19—24 
3 Im übrigen vergl. die vorzügliche und ausführliche Darstellung RooRDA 

23—28; hier ist auch Nuwairt benutzt 

4 A. H. 261 nach Tabari III, 1890
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— um den Bezirk des anderen kümmern dürfen. Nun beginnt 
der Zingkrieg und zieht sich in die Länge. Da geht dem 

Muwaffaq das Geld aus, und die Not treibt ihn dazu, sich an 
Ahmed zu wenden mit der Bitte um pekuniäre Unterstützung, 
obwohl Ägypten eigentlich dem Kreis des Mufawwad zubehört. 

Der Eunuche Tahrir soll das Geld gleich mitbringen. Gleich- 
zeitig mit diesem trifft nun in Ägypten ein Brief Mu‘tamid’s 
ein, der Ahmed anweist, das Geld wie jedes Jahr mit den üblichen 
Gaben an gestickten Gewändern, Sklaven, Pferden, Kerzen usw. 
zu senden. Heimlich aber warnt ihn der Chalife vor Tahrir, der 

nur als Aufpasser und Kundschafter zu ihm gesandt sei. Mu- 
waffag stehe mit einigen seiner Offiziere in Korrespondenz 
und er solle sich hüten, jedenfalls aber schleunigst das Geld 
an den Chalifen schicken. 

Ahmed nimmt Tahrir ehrenvoll auf in seinem eigenen 
Palaste, macht ihm aber jeden Verkehr mit seinen Großen un- 
möglich. Dann beschlagnahmt er alle seine Papiere: und 

sendet ihn mit einer Summe von 1200000 D. außer dem 
Üblichen zurück; er geleitet ihn selbst bis ‘Aris, wo er von 

Amägür in Empfang genommen wird. Nach der Rückkehr 
hält er ein strenges Strafgericht über die durch die konfiszierten 

Briefe bloßgestellten Personen. 
Muwaffag antwortet dann dem Ahmed in einem zweiten. 

Schreiben. Er findet die Geldsendung zu gering. Die Rech- 
nung lege ihm die Verpflichtung auf, die geschickte Summe zu 
verdoppeln. Zugleich bemüht sich Muwaffag einen geeigneten 
Mann an Stelle des Tülüniden zu finden, aber alle Türken 

lehnen ab, weil sie von Ahmed bestochen sind. Ahmed ist 

sehr erbost bei Empfang des Briefes: Was soll das für eine 
Rechnung sein zwischen mir und ihm! ruft er aus und schickt 
ihm ein ziemlich deutliches Antwortschreiben, in dem er nach 

der Einleitung folgendes ausführt. Er habe in allen Dingen 
das Interesse des Reiches vertreten und sich die größte Mühe 
gegeben. Statt nun sein Recht anzuerkennen und ihm Wohl- 

ı Diese Beschlagnahmung wird sehr ausgeschmückt erzählt von Gamäl- 
el-din, Siatihalter III, 59 Mitte 

Ee
n:
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taten zu erweisen, habe man im Gegenteil noch eine Leistung 
von ihm verlangt und mit ungerechtfertigter Härte ihm ge- 
schrieben. Dann weist er den Muwaffag ziemlich derb in seine 
Schranken. Der Westen gehe ihn gar nichts an, der unter- 

stehe dem Mufawwad, und die Einmischung in seine Verhält- 
nisse sei ein Vertragsbruch, so vor allem die Bemühungen, 

seine Stellung zu untergraben. Damit habe er eigentlich den ihm 
geleisteten Eid (als zweiter Thronfolger) verscherzt; auch hätten 

ihn seine Freunde aufgefordert, den Namen Muwaffaq aus dem 

Freitagsgebet wegzulassen, aber er habe es vorgezogen, ihn 

beizubehalten. Er möge ihn aber nicht weiter reizen; denn sonst 
könne er — was Gott verhüten möge — auch einmal die zahl- 
reichen zum Schutz des Reiches angesammelten Truppen zu 
seiner Vernichtung gebrauchen. Bei ihm gäbe es manche, die 
sich für geeigneter hielten als Muwaffag. Vor allem aber 

pocht er auf die Kraft und Unbezwinglichkeit seiner Truppen 
im Gegensatz zu den schwachen Hilfskräften Muwaffag’s. Es 

sei von letzterem doch entschieden verständiger, sich Ahmed 

und seine Macht als wohlwollende Freunde zu bewahren, statt 

sie durch unberechtigte Umtriebe sich zu Feinden zu machen. 

Der Brief kommt zu Muwaffaqg und beunruhigt ihn. Als 

er nun von Ahmed eine große Geldsumme erhält (wir haben hier 

offenbar einen Bestechungsversuch), entbrennt sein Zorn. Amägür 
wird an Stelle Ahmed’s zum Statthalter ernannt, wagt aber 

nicht, etwas zu unternehmen. Nun wird Müsä b. Bugä abgesandt 
und mit der Einkassierung der Gelder des Bezirkes des Mu- 
fawwad beauftragt. Er zieht auch gegen Ahmed, kommt aber 
nur bis Ragqa. Diese Bewegung veranlaßt Ahmed zum Bau 
der Festung auf der Insel Röda. Er erweist sich als geschickter 

Stratege. Die Nilmündung wird gegen die Schiffe abgeschlossen, 
der Getreideexport verboten. Müsä kann sich in Raqgqa aus Geld- 

mangel nicht halten, seine Truppen meutern, und er muß zurück 
nach Bagdäd, wo er 2 Monate nach seiner Rückkehr im Safar 
264 stirbt. 

So hatAhmed dem Muwaffaq energisch die Zähne gezeigtund 
ist sogar Sieger geblieben. Dem Muwaffaq waren eben durch 
die Aufstände der Zing die Hände gebunden; trotzdem zeigt der
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fieberhafte Eifer, mit dem die Befestigungen in Ägypten be- 

trieben werden, daß Ahmed seiner Sache keineswegs sicher 

war. Umsomehr muß nach dem kampflosen Siege sein Selbst- 
und Kraftbewußtsein gestiegen sein. 

Charakteristisch für die Stellung Ahmed’s sind die zahllosen 

Anekdoten von aufgefangenen Spionen.” Von Bagdäd aus läßt 
man die Generale Ahmed’s bearbeiten, worauf Ahmed mit den 

gleichen Maßregeln antwortet. Dieses fein ausgearbeite Spio- 
nagesystem ist eben ein Zeichen der Zeit. Ahmed hat seine 

Spitzel in der Umgebung aller der Personen, die für ihn wichtig 
sind, nicht nur in Bagdäd, sondern auch in Ägypten. Die 
Grenzen werden scharf überwacht,? und selbst vor dem Harem 

seiner Großen machen seine Aufpasser nicht Halt.3 In Bagdäd 
laufen, wie in Fustät bei Ahmed, alle Fäden bei seinem Stell- 

vertreter (alfa) zusammen. Dieser heißt Taifür: er scheint 

ständiger Gesandter am Hofe zu sein.+* Die Bearbeitung der 
Großen geht durch ihn. 

Mit dem Jahre 264 beginnt die Ausbreitung der Herrschaft 
Ahmed’s auf außer-ägyptische Provinzen. In diesem Jahre stirbt 

nämlich Amägür, der bisherige Statthalter von Syrien, den wir 
bereits als Widersacher Ahmed’s kennen gelernt haben. Ah- 

med, der wohlgerüstet mit einem schlagfertigen Heere bereit 
steht, rückt jetzt in Syrien eins und wird von Amägür's' 
Sohne ‘Ali und dessen Generalen ohne Widerstand empfangen. 
Die meisten Würdenträger bleiben in ihren Stellungen. Mit 
überraschender Schnelligkeit fällt ihm das ganze Land zu, 
Ramla, Damaskus, Hims, Hamät, Haleb. Nur Antiochia macht 

eine Belagerung nötig.® 

Jetzt steht Ahmed auf dem Höhepunkte seiner Macht; in 
Syrien und Ägypten ist er unbeschränkter Herrscher und Mu- 
  

? Ibn Saııd 34—36; 47; 19f.; die gleichen Geschichten bei den anderen 

Abschreibern Ibn el-Däja’s 2 Ib. 52, 14 3 Ib. 50, 18 

4 Ib. 29, 10; 47 u. (kalifatuhu bil-hadrat); 48, 14 

5 Als Vorwand nimmt er den hl. Krieg gegen die Romäer; ROORDA 34/35 

6 Näheres Szatthalter III, 16; Quellen: Ibn el-Atir VII, 219; Aitat I, 320; 

Tabari III, 1929; den ausführlicheren Nachrichten liegt Ibn el-Däja zu Grunde, 

aber in ganz freier Verwertung; gut erhalten ist er in Ibn Sad 55, 5ff.
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waffag vermag ihm nicht das Geringste anzuhaben. Da trifft 

ihn die Nachricht von der Empörung seines Sohnes ‘Abbäs, 
den er bei seinem Auszuge aus Ägypten dort als Statthalter 
eingesetzt. Hierdurch wird Ahmed zur sofortigen Rückkehr 

gezwungen.! Dieser Aufstand wirft ein eigentümliches Licht auf 
die inneren Verhältnisse Ägyptens: deshalb verlohnt es sich 
wohl, den bei Ibn Said vorliegenden Originalbericht etwas 
näher anzusehen (S. 58ff.). 

Bei seinem Auszuge hatte Ahmed seinen Sohn ‘Abbäs als 

Stellvertreter zurückgelassen; er war der Repräsentant des ab- 

wesenden Fürsten, aber die eigentliche Leitung aller Geschäfte 
lag auch unter ihm in der Hand des Ahmed b. Muhammed 

el-Wäsiti, der uns als Vertrauensmann Ahmed’s bereits bekannt 

ist. Ahmed hatte seinem Sohne dringend ans Herz gelegt, 
sich an diesen altbewährten Minister zu halten. EI-Wäsiti muß 

eine Art Wezir gewesen sein;? Finanzdirektor war er nicht; 
diesen Posten hatte noch immer Abü Ajjüb Ibn Uht el-Wazir 
inne. Die Gründe zu der Empörung des ‘Abbäs waren nun 
folgende. Er verkehrte besonders mit einigen Offizieren,3 die 
sich vor Ahmed fürchteten und eine Gelegenheit suchten, von 
ihm abzufallen. Ihre Namen werden genannt. Sie trieben ihn 
dazu an, Ägypten an sich zu reißen und den Minister el-Wä- 

siti zu überrumpeln. ‘Abbäs aber zögerte, da er Angst vor 
seinem Vater hatte. Eine andere Intrigue gab dann den An- 
laß. ‘Abbäs hatte einige Schöngeister um sich versammelt, mit 
denen er Literatur und Grammatik pflegte. Da diese bei ihm 
hoch in Ansehen standen, wollte er ihnen auch entsprechende 

Staatsstellen übertragen, obwohl sie nicht die geringste Sach- 
kenntnis besaßen. Hier trifft er auf den energischen Widerstand 

2 WÜSTENFELD 1. c. 17, auch Anm. ı wundert sich, daß einige Schrift- 

steller sagen, der Aufstand des ‘Abbäs habe Ahmed beunruhigt, während 
andere das Gegenteil behaupten. Der Fehler liegt an der lückenhaften Über- 

lieferung der Quelle, die bei Nuwairi (gewiß aus Ibn el-Däja) vorliegt, ROORDA 

36 u. 84; der Abfall des ‘Abbäs beunruhigt ihn erst, als bald darauf noch 

ein weiterer Aufstand gemeldet wird 

2 Dali Alımed einen solchen hatte, sagt Sojütı II, 152, 20 

3 Ich lese >\38 für IS S. 58, ı1
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el-Wäsiti’s. Dadurch zieht sich dieser die Feindschaft der Clique 

zu, über deren gefährliches Treiben er an Ahmed Berichte er- 

u
 

stattet. Diese Briefe el-Wäsiti’s sendet nun sein eifersüchtiger 

Nebenbuhler, Mahbüb b. Ragä, damals Sekretär Ahmed's in 

Syrien, an ‘Abbas, dessen Zorn nun doppelt gegen el-Wäsiti 
entbrennt. Bei einer Haussuchung findet ‘Abbäs auch die Ant- 

worten seines Vaters, der seinem Minister geschickte Verstellung 
bis zu seiner Rückkehr anempfiehlt; die Furcht vor dem Zorn 

des Vaters bringt nun das Komplott zur Reife. Mit allen ihm 

erreichbaren Truppen zieht ‘Abbäs nach Barga. Den Minister 
führt er gefesselt mit sich. Nach seiner Rückkehr schickt Ibn 
Tülün eine Gesandtschaft an seinen Sohn, die diesem Straf- 

losigkeit zusichern soll im Falle sofortiger Umkehr. “Abbas 
gibt aber dem Drängen seiner Mitschuldigen nach und bricht 
völlig mit seinem Vater. Der Bericht über diese Verhandlungen 

ist sehr ausführlich. Die weiteren kriegerischen Ereignisse und M 

das klägliche Mißlingen der Unternehmung des ‘Abbas hat 
schon WÜSTENFELD ausführlich dargestellt.“ Nach Ibn Said 

63, ıı wurde ‘Abbäs noch im Jahre 267 in Fustät, eingeliefert, 

nach Magrizi /ztat I, 320, 26 erst 268 und zwar im Sawwäl.? 
Die ganze Episode ist ein Beweis dafür, auf wie schwachen 
Füßen selbst die verständige und gute Herrschaft des Tülü- 
niden stand. Die ganze Autorität liegt in den Truppen; wem 
sie gehorchen, der ist König. Dagegen sieht man aber auch 
welchen Respekt gerade Ahmed genießt; deshalb wird es | 
ihm spielend leicht, der Gefahr Herr zu werden; ein anderer 

wäre einfach verdrängt worden. Nachdem die Ordnung wieder | 

hergestellt ist, wirt Ahmed den Abü Dahhäk Mahbüb 

b. Ragä ins Gefängnis; denn er ist der eigentliche Schuldige, 
da er durch die Übersendung der Briefe den ‘Abbäs gegen 
el-Wäsiti aufgehetzt hat (Ibn Said 64, 14). Auch Ajjüb Ibn 
Uht el-Wazir und einer seiner Söhne werden mit dem Tode 

bestraft; ‘Abbäs hat nämlich vor seinem Auszug bei den 

ı Statthalter IU, 18, 19 

2 Dieser Magrizi-Bericht ist überhaupt selbständig; wahrscheinlich liegt 

el-Qudai vor; s. unten S. 173 unten
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Kaufleuten eine Anleihe von 200000 D. aufgenommen und 
den Finanzdirektor Abü Ajjüb angewiesen, diese aus den Er- 
trägnissen der Ländereiverpachtung zu bezahlen. Dies war 
geschehen (58, 7—9). Ahmed zwingt nun den Abü Ajjüb, diese 
Schuld von seinem Vermögen zu bezahlen. „Nicht genug da- 
mit, daß du für meinen Feind eine Anleihe gemacht hast, hast 
du sie gar noch mit meinem Gelde bezahlt!“ sagt Ahmed zu 
ihm. Der Finanzdirektor und einer seiner Söhne werden von 
einem anderen Sohne bei Ahmed verleumdet: und zu Tode 
geprügelt; ihr Vermögen wird eingezogen. Die Stelle des 
Finanzdirektors wird geteilt zwischen Ahmed b. Ibrahim el- 
Utrü$ und ‘Ali b. el-Husain (resp. Hasan) el-Madä’ini (67, 4). 
Ahmed b. Ibrahim ist der erste der berühmten Familie der 
Mädarä’ijjün, der in Ägypten Einfluß gewinnt. Ihm und 
seinen Verwandten, die von 266 ab bis kurz vor Beginn der 
Fatimidenzeit die Geschichte Ägyptens maßgebend beeinflussen, 
widmen wir eine eigene Abhandlung. Die Ernennung des Ah- 
med b. Ibrahim fällt ins Jahr 266 nach Magrizi’s mugaffa> Dort 
heißt sein Kollege nicht Ibn Husain sondern Ibn Hasan. Dieser 
wird aber bald abgesetzt, da er sich Ibn Mudabbir gegenüber 
schriftlich über seine Stellung beklagt. Daraufhin übernimmt 
der erste Mädarä’i die gesamte Finanzverwaltung allein (Ibn 
Said 67, 7). 

Ich erwähnte eben Ibn Mudabbir, den alten Widersacher 
Ahmed’s. Wir verließen ihn oben,3 als er Finanzdirektor der 
syrischen Provinzen wurde. Als nun Amägür gestorben und 
‚Ahmed b. Tülün Statthalter auch in Syrien geworden war, 
kam Ibn Mudabbir abermals in Abhängigkeit von Ahmed. 
Zwei Nachrichten sind uns erhalten: Tagribirdi II, 44, 2 be- 
richtet, daß Ahmed a. H. 267 seinen syrischen Finanzdirektor 
Ibn Mudabbir verhaften ließ und ihm seine Besitztümer abnahm, 
    

: Die ganze Stelle ist wegen der Namen dunkel; ich stütze meine 
Interpretation auf einen Vergleich von 66 ult. mit 58, 8; p. 67,2 wäre dann 
zu lesen Abü Mugätil Ibn Abı Ajjüb; vielleicht gehört das erste Abü vor 
Ajjüb, und heißst der Sohn Mugätil; nach dem Zusammenhang scheint mir 
diese Lesung die allein mögliche 

2 Ms. Lugd. Bat. 3 8. 161
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dann aber gegen eine Zahlung von 600000 D. wieder Frieden 
mit ihm machte. Ausführlicher ist Ibn Said, der das Ende 

des Ibn Mudabbir folgendermaßen darstellt: Hasan b. Mahlad, 

der uns schon aus der Anfangszeit der Regierung Ahmed’s als 
Helfer des Tülüniden bekannt ist, hatte mittlerweile mancherlei 

Geschicke durchgemacht und wandte sich jetzt an Ahmed. Er 
wurde mit Ehren in Fustät aufgenommen, verscherzte aber 

bald durch ungebührliches Betragen das Wohlwollen des Tü- 

lüniden. Dieser Hasan berichtete von den Umtrieben Ibn Mu- 

dabbir’s und über seine Korrespondenz mit Muwaffag. — Wir 
begegnen hier zum ersten Male wieder den Intriguen des Mu- 
waffag. — Ahmed ließ ihn holen und setzte ihn zunächst in ein 
Gefängnis erster Klasse. Ibn Mudabbir machte sich deshalb an- 

fangs Illusionen über seine Lage, doch öffnete ihm Ahmed die 

Augen. Er blieb bis zu seinem Tode ein Gefangener Ahmed’s.? 

So war Ahmed auf allen Gebieten Herr der Situation. In 

Ägypten war die Ruhe wieder hergestellt, und in Syrien hatte 
er endlich den stillen aber zähen Gegner Ibn Mudabbir für alle” 
Zeiten unschädlich gemacht. Abgesehen von den Intriguen Ibn 
Mudabbir's haben wir für längere Zeit die Hand des Muwaffaq 

vermißt. Mittlerweile war aber durch all diese Erfolge die Macht 
des Tülüniden ganz erheblich gestiegen. Ein Ausdruck dieser 
erhöhten Machtvollkommenheit ist es, wenn vom Jahre 266 ab 

Ahmed’s Namen auf den Dinären erscheint. Außer ihm werden 

sein Oberlehnsherr Mufawwad und der Chalife auf ihnen erwähnt,3 

natürlich nicht Muwaffag; jedoch wurde für letzteren als prae- 

sumptiven zweiten Thronfolger auch in Ägypten das Freitags- 

gebet gesprochen.+ 

Auf diesem Punkte war die faktische Stellung Ahmed’s, 

1 5.64, 17f. 

2 Ibn Sa’id 64, 16—66 pu. Diese ganze Episode steht etwas verloren 

zwischen der Besprechung der durch den Aufstand des ‘Abbäs notwendig 

gewordenen Mafiregeln; ob das Blatt hier am richtigen Platze ist? Auch 

der Umstand, dals abermals Hasan b. Mahlad die Briefe Ibn Mudabbir’s über- 

liefert, gibt zu denken. Diese Gründe sind jedoch ohne Kenntnis des Ms.’s 

nicht stark genug, die Nachrichten zu bezweifeln 

3 Vergl. oben S. 163 4 Vergl. unten S. 177  
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natürlich nicht die theoretische, der des Muwaffaq gleich. Hie 

Ibn Tülün! Hie Muwaffag! das war das Feldgeschrei der 
beiden großen Lager, in die das damalige Chalifenreich zerfiel. 
Lange Jahre waren beide Männer mit der Befestigung ihrer 

eigenen Stellung und dann mit internen Unruhen so beschäftigt 
gewesen, daß sie an einen Entscheidungskampf, der doch im 
Jahre 263 gedroht, nicht denken konnten. Erst im Jahre 268/269 
erfuhr der latente Konflikt eine zur Entscheidung drängende 
Verschärfung. Der Abfall eines Statthalters von Ahmed zu 

Muwaffaqg brachte den Stein ins Rollen, mit den schärfsten Mitteln 

wurde gegeneinander gearbeitet, freilich’ nur mit Worten, nicht 

mit kriegerischen Taten. Dal die Waffen ruhen blieben, be- 

weist, daß beide Parteien sich der Ebenbürtigkeit des Gegners 
bewußt waren. Ein Kampf wäre für jeden eine Existenzfrage 

geworden; bei dem friedlichen Nebeneinander standen sich 

beide besser. 
Auch hier wieder ein Wort über die Quellen. Einem 

Hauptbericht können wir hier nicht folgen, da alle Quellen 

Wahres und Falsches vermengen. Der zeitgenössische Chronist 

mit genauer Datierung ist Tabari; seine Angaben bringen 
Ibn el-Atir, Abü-I-fidä und andere in einen erklärenden Zu- 

sammenhang. Ausführlich wird eigentlich nur der Versuch 
Mu'tamid’s geschildert, auf das Gebiet Ahmed’s zu fliehen. 
Merkwürdigerweise fehlt diese wichtige Episode bei dem 
ägyptischen Historiker Ibn el-Däja, der nur die Pläne Ahmed’s 
aufführt, ohne uns ahnen zu lassen, wie weit sie in Wirklichkeit 

durchgeführt wurden. Ibn Faldün, der sonst die Ibn Said- 
Version des Ibn el-Däja durchweg abschreibt, hat diese Epi- 
sode ohne Quellenangabe nach Tabari-Ibn el-Atir in seine 

Darstellung verflochten. Tabari und Ibn el-Däja sind durchweg 

unabhängig von einander. — Eine eigene Stellung nimmt 
Magqrizi ein; der Bericht über die nach Damaskus einberufene 

Richterversammlung zur Absetzung des Muwaffaq findet sich 
nur bei ihm (I, 320) ohne Angabe einer Quelle; er folgt hier 
scheinbar Qudäi, bietet also im wesentlichen ägyptische Tra- 
dition,; sein Bericht ist der ausführlichste, aber nicht einwand- 

frei, namentlich in dem wichtigen Punkte, wer den Streit
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begonnen. Die Divergenz und das Zusammengehen der Quellen 
erhellen aus den Anmerkungen. 

In den syrischen Marken hatte Ahmed seinen Feldherrn 
Lulu’ mit großen Vollmachten zurückgelassen; dieser Lulu’ 
wurde sogar auf Münzen hinter Ahmed genannt, wenigstens 

a.H. 268 in der Emission der Münzprägstätte el-Räfiga bei Raqga.* 
Die Gründe für seinen Abfall werden verschieden angegeben; 
einmal soll es eine, mir höchst unwahrscheinliche, verkehrte 

Sparsamkeit Ahmed’s,? dann Lu’lu’s Annektierung der an Ahmed 

abzuführenden Gelder gewesen sein,3 die ihn in die Arme des 

Muwaffag trieb. Jedenfalls spielt sein Sekretär eine große 

Rolle, Muhammed b. Sulaimän, derselbe, der später dem Tülü- 

nidenreich überhaupt ein Ende machen sollte. Muwaffaq er- 
scheint nicht als der Verführer, sondern als der angenehm 

Überraschte. Der wahre Grund des Abfalls wird wohl der 

gewesen sein, daD sich Lu’lu’ in der Gefolgschaft des Muwaffaq 
eine bessere Karriere versprach. Die Rolle des Ibn Sulaiman 
könnte man versucht sein als Geschichtskonstruktion ex eventu 
aufzufassen,* wenn nicht Ibn el-Däja überlieferte,5 daß Ahmed 

daraufhin den Bruder Ibn Sulaimän’s ‘Ubaidalläh überwachen 
ließ. Die Nachricht von einem bevorstehenden Abfall soll 

Ahmed durch eine zufällig geschossene Brieftaube erhalten 
haben.® . 

Vergleichen wir die Angaben Nuwairt’s” und Ibn Safid’s, so 
ergibt sich einmal, daß beiden Ibn el-Däja zu Grunde liegt. 

Vorsichtige Interpretation gestattet aber auch den Schluß, dab 
Ahmed’s Aufforderung an den Chalifen, sich zu ihm nach Ägypten 
zu begeben, eine Folge des Abfalls Lu’lu’s ist und nicht nur 
zufällig mit diesem zusammentrifft, wie es nach anderen Quellen j 

erscheint. Also Ahmed fordert den Chalifen feierlich auf, sich ° 
auf ihn und seine 100000 Krieger zu stützen und seine Residenz 

nach Kairo zu verlegen. Um seinem Vorgehen einen größeren 
Rückhalt zu geben, läßt er das Motiv, einen abgefallenen Statt- 

ı ROGERS 0. c. 18; vergl. auch LAnE PooLE, History of Egypt 68 Anm. 
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2 Nuwairi bei ROORDA 39 3 Ibn Sa‘ıd 68, 3 

4 Dazu palit die Anekdote bei ROORDA 39, I1ff. 5 Ibn Said 68, 15 

6 Ib. 2.9 7 ROORDA |. c. I 
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halter zur Raison zu bringen, ganz zurücktreten hinter dem 
religiös-moralischen Deckmantel, er ziehe aus, um den von 
Muwaffag aller Rechte entkleideten Chalifen zu unterstützen, als 
dessen besorgten Beschützer er sich ausgibt. Dies religiöse 
Motiv* spielt in allen jetzt folgenden Ereignissen die größte 
Rolle. Es handelt sich natürlich um ganz andere Dinge, aber 
es ist stets vorteilhaft, als Kämpfer für Recht und Religion 
auftreten zu können. Es kommt ihm sehr zu statten, daß Mu’'tamid 
schon lange kaum etwas anderes als der Gefangene seines 
Bruders ist. Sojüti, der den Ibn el-Süli ausschreibt,? geht dann 
auch schon so weit, daß er Ahmed auf Bitte des Chalifen Ägypten 
verlassen läßt. Der ganze Auszug Ahmed’s hat nach ihm nur 
den Zweck dem zu ihm fliehenden Chalifen entgegenzukommen. 
Darin geht Sojüti unbedingt zu weit. Wohl hat Ahmed den 
Gedanken reiflich erwogen, den Chalifen nach Ägypten zu holen, 
er hat ihn sogar eingeladen, zu ihm zu kommen, aber es wird 
ihm kaum ernst mit seinem Plan gewesen sein; Ibn Said 69 
gibt uns Nachricht von Ahmed’s Beratschlagungen mit seinen 
Großen über diesen Punkt; es wird ihm dringend abgeraten. 
Ich bin überzeugt, daß Ahmed seine ganze Stellung sicher nicht 
für diesen zweifelhaften Gewinn riskiert hätte; dafür spricht 
auch die ganze Lauheit, mit der er die Sache betrieb;3 er. 
kannte die wirklich große Macht Muwaffag’s zu genau und 
wußte, daß die vielen türkischen Generale doch lieber ein Mit- 
glied des geheiligten Chalifenhauses als einen ihresgleichen an 
‚der Spitze sahen. Tatsächlich wurde auch später von Muwaffag’s 
Seite mit diesem Gedanken operiert. 

In weiser Erkenntnis der Grenzen seiner Macht läßt er sich 
nicht auf tollkühne Unternehmungen ein, bei denen er alles 
riskiert hätte; trotzdem unterläßt er nichts, was die Autorität des 
'Muwaffaq untergraben konnte. Eine solche Maßnahme war 
‚die an den Chalifen gesandte Einladung; wenn dieser wirklich zu 

* Ibn el-Däja operiert häufig damit, z. B. Ibn Said 68, 175 70, 16 
2 Tarih 374,6 3 Er hält sich stark zurück 
4 Als die mit Mu‘tamid fliehenden Generäle zur Umkehr bewogen 

‚werden sollen; vergl. die Stellen S. 176 Anm. 7 
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ihm floh, erlitt Muwaffaq eine große moralische Einbuße. Auch 

für die Erhaltung des status quo muß er unbedingt eintreten. 

So zieht er auf die Nachricht von Lu’lu’s Abfall (Ende 268°) 
im Safar 269 nach Syrien, nachdem er seinen Sohn Humära- 

waih als Stellvertreter eingesetzt hat.? Lu’lu’ selbst hat aber 

bereits seine Vereinigung mit Muwaffaq vollzogen und unter- 

stützt diesen im Zingkriege3 Ahmed ist schon in Damaskus, 

als ihn die Nachricht erreicht, in den Grenzprovinzen, besonders 

in Tarsus, sei ein Aufstand ausgebrochen* Schon will Ahmed 

gegen diese Empörer ziehen, als ein Brief des Chalifen eintrifft, 

er wolle unter dem Vorwand einer Jagd versuchen über Ragga 
zu ihm zu kommen, um sich der Bevormundung seines Bruders 

zu entziehen5 Der Aufstand in Tarsus war im Rabi I aus- 

gebrochen,$ der Fluchtversuch des Mu’ttamid findet im Gumädä I. 
statt.” Er mißglückt, da Muwaffaqg von der Sache Wind be- 
kommt und den Kalifen noch gerade im letzten Moment zu 

fassen vermag. Das Nähere erzählt WÜSTENFELD, Statthalter 
III, 20. Die Aufgreifung Mu’'tamid’s wird durch den Statt- 

halter Muwaffag’s in Mosul, Ishäq b. Kindäg, bewerkstelligt; er 
ist es auch, der den Chalifen nach Bagdäd zurückschafft. Am 

4. Sa’ban trifft er mit ihm in Samarrä ein® Am 8. des gleichen 
Monats erhält er die Belohnung für sein staatserhaltendes Vor- 

gehen und wird mit allen nur erdenklichen Ehrenbezeugungen 
überschüttet; vor allem wird ihm der Ehrennamen Dü-l-saifain 
verliehen? Daß Muwaffag dem Chalifen Hausarrest diktiert, ist 
nach seinem Fluchtversuch nur zu verständlich. 

Gegenüber allen anderen Quellen erhält nach Magrizi Ibn‘ 

Kindäg schon damals die Belehnung mit sämtlichen Provinzen 
Ahmed’s; dieser Akt ist einer Absetzung gleich, auf die Ahmed mit 

der gleichen Maßnahme antwortet. Danach habe dann Muwaffag 

ı Tabari III, 2025; Ibn el-Atir VII, 260, ı . 

2 Zitat I, 320, 30; nicht erst auf die Nachricht von der Empörung ii 

  

Tarsus, wie Tabari III, 2028, 8 wil ‘ 3 Ibn el-Atir VII, 276 

4 Zitat ib.; Tabarı III, 2028; Ibn el-Atır VII, 278, 9 
5 Hitat ib. Z. 31 6 Tabari l. c. 

7 Tabari 2037; Ibn el-Atir 276 

8 Tabari III, 2040, 3 9 Ib. 2.5
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auch den Kanzelfluch gegen Ahmed eingeführt. Diese Dar- 
stellung ist irrig. Nach ihr hätte Muwaffaq mit dem Streite 
begonnen. Das ist aber nach allen anderen Quellen nicht der 

Fall gewesen: Ahmed hat mit der Absetzung Muwaffag’s den 
Anfang gemacht; auch zeigt die weitere Darstellung Magrizi’s, dab 
er selbst das letztere voraussetzt. Deshalb ist seine Angabe ein 
bloßer lapsus, und nicht, wie ich anfangs glaubte, eine ägyp- 
tische Tradition im Gegensatz zu einer irägischen. Auch irrt 
er darin, daß er die Absetzung und Verfluchung Ahmed’s 
trennt. Ahmed’s weiteres Vorgehen gegen Muwaffaq stützt sich 
nicht auf dessen Einschreiten gegen seine Person; er wirft 

sich als Beschützer des in seinem Hause gefangen gehaltenen 

Chalifen auf.* 
Im Sabän war der Chalife zurückgekehrt; auf die Kunde 

von seiner Inhaftierung ruft Ahmed im Ramadän die Bevölkerung 
Syriens zu seiner Rettung auf.” Es ist bezeichnend und für 
meine Auffassung der Lage beweisend, daß auch Ahmed’s 

weiteres Eintreten für den Chalifen höchst platonisch ist. Statt 
mit seinen Hunderttausend ihn aus der Gefangenschaft zu be- 
freien, begnügt er sich damit, die letzte Spur einer Abhängig- 

keit von Muwaffaq unter diesem Vorwand abzuwerfen. Bisher 
hatte er noch immer den Reichsverweser im Freitagsgebet als 
zweiten Thronerben erwähnen lassen; jetzt läßt er ihn sowohl 

hier wie auf den Stickereien der Prunkgewänder fort.3 Er will 
aber, da er ja Recht und Religion verteidigt, nicht aus eigener 
Machtvollkommenheit vorgehen, sondern er beruft ein feier- 
liches Richterkonzil nach Damaskus, das am ı1. Dü-l-Qa’da 
269 die Absetzung Muwaffaqg’s aussprechen muß.* Muwaffaq ver- 

liert sein Thronfolgerecht, weil er ungehorsam gegen den Chalifen 

2 Unzweideutig so Magrizi 1. c.; Sojütt 375; daß Ahmed erst auf die 

Transportierung des Chalifen nach Wäsit hin eingegriffen, ist natürlich falsch; 

denn die große Vorbereitungen erheischende Richterversammlung zu Damaskus 

war bereits am ıı. Dü-l-Qa‘da (Zitat I, 321, 1), während der Chalife erst im 

gleichen Monat nach Wäsit geschafft wurde (Tabari III, 2068). Aulserdem soll 

Ahmed nach Tabarı III, 2048 die Bevölkerung Syriens schon im Ramadäan 

zur Rettung des Chalifen aufgerufen haben 2 Tabari II, 2048 

3 Ibn el-Atir VII, 279, 3 4 Zitat I, 320 apu. 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 12
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ist und ihn vergewaltigt. Seine Bekämpfung ist eine Pflicht 
der Gläubigen. 

Dieser ganze Akt ist ein mit viel Lärm in Scene gesetztes 
Kampfmittel, das freilich wesentlich weniger gefährlich war als 
die Waffen. Solche religiösen Urteile, sei es in der Form einer 
Absetzung oder auch nur eines /ezw@’s, sind bis in unsere Tage 
ein beliebtes Hilfsmittel geblieben. Man denke an ägyptische 

oder indische ferwa’s zur Zeit der Mahdisten- resp. Wahhäbiten- 
unruhen. Ich bin überzeugt, daß es auch hiermit Ahmed nicht 

ernst war; der Erfolg zeigt es: der gihad ist doch nicht zu 
stande gekommen. Ahmed hatte nur den Vorteil, nun völlig 
selbständig zu sein. 

Auf die Absetzung durch das Richterkonzil zu Damaskus 
antwortet Muwaffag natürlich mit Repressalien. Er erklärt 
Ahmed für abgesetzt und läßt ihn auf den Kanzeln verfluchen; 
mit allen seinen Provinzen wird Ibn Kindäg belehnt.‘ Wider- 
strebend muß der Chalife seine Sanktion erteilen. Auch Ahmed’s 

Lehnsherr Mufawwad, der doch allen Grund hat, mit dem 

Tülüniden zufrieden zu sein, wird gezwungen, ihn in der 

Moschee feierlich zu verfluchen und Ibn Kindäg an seiner Stelle 
zu ernennen.? 

So verfluchten sich die beiden Teilherrscher des Chalifen- 
reiches auf allen Kanzeln ihrer Kreise, aber zu einem Ent- 

scheidungskampf kam es nicht. Nur in Mekka gab es eine 
kleine Prügelei. 

Ebenso wie die konkurrierenden Chalifen der späteren Zeit 
das größte Gewicht auf die Namennennung in der Zutde, vor 
allem in den heiligen Städten, legten, so machten es zur Zeit 
des einheitlichen Chalifats die selbständigen Fürsten.3 Schon 
a. H. 267 hatte Ahmed versucht,* in Mekka zur Festzeit als 

Hauptbeschützer des Chalifen zu erscheinen, aber der Versuch 
war mißlungen, ebenso wie seine Wiederholung im Jahre 269.5 
Auch hier wurde er zur Festzeit verflucht wie auf allen Kanzeln, 

deren Inhaber von Muwaffag abhängig waren. 

ı Tabari II, 2048; Ibn el-Atir VII, 279; Abü-Ifida (ed. Cpel) II, 56 
und sonst 2 Tabarı ib. Z. 6 3 SNOUCK HURGRONJE, Mekka I, 52 

4 Tabarı III, 2008 u. 5 Ib. 2083/4  
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Noch an einem anderen Punkte hatte Muwaffaq Erfolg; 
Ahmed war von seinem Zug in die Grenzmarken wegen des 
plötzlich akut gewordenen Streites mit Muwaffag zurückgekehrt, 
ohne die Ruhe wiederhergestellt zu haben. Ende 269* brach 
er nun wieder dorthin auf, da die Aufständischen die von Mu- 
waffag befohlene Verfluchung eingeführt hatten. Auf diesem 
nicht gerade glücklichen Feldzuge holte sich Ahmed seine Todes- 
krankheit. Er eilte nach Ägypten zurück, wo er im Gumädä II. 
eintraf und im Du-l-Qa‘da 270 starb. 

Bevor jedoch Ahmed verschied, trat Muwaffag in einen 

höchst diplomatischen Schriftenwechsel mit ihm ein. Nach vor- 
sichtiger Sondierung wurden die Grundlagen zu einem Frieden 
gelegt. Der Abschluß war jedoch noch nichtvollzogen, als 
Ahmed plötzlich starb. Diese ungemein wichtige Nachricht 
kenne ich nur aus Nuwairi.* Sie enthält den besten Beweis 
für meine Anschauung von dem Verhältnis der beiden Wider- 
sacher in Ahmed’s letzten Jahren. Wäre Ahmed nicht ge- 
storben, so wäre es doch zu keinem Kriege gekommen, denn 
in der Theorie war man bereits übereingekommen, die Ver- 
fluchung beiderseits abzuschaffen und den status quo aufrecht 
zu erhalten. Ahmed konnte gar nicht daran denken, den aus 
dem Zingkriege siegreich hervorgegangenen Muwaffag zu ver- 
drängen; ebenso hatte aber auch Muwaffag sich überzeugt, 

    

* Die Chronologie dieses Feldzuges bietet Schwierigkeiten; nach Tabari 
II, 2028 und Tagribirdi II, 46 fiel er ins Jahr 269; nach A:/a/ I, 321, 3 muß 
"er ins Jahr 270 gefallen sein; denn dort zieht Ahmed erst nach der feier- 
lichen Absetzung des Muwaffaq im Dü-l-Qa’da, d.h. Mai-Juni 269 nach den 
Grenzprovinzen; da der Feldzug aber bei großer Kälte stattgefunden haben 
soll, mul man ihn noch später ansetzen, im Herbst; dieser fiel aber bereits 
ins Jahr 270. Unmittelbar nach seiner Erkrankung reist Ahmed nach Ägypten 
zurück, wo er im Dezember eintrifft. Ibn Haldün IV, 304, der Ibn el- -Daja 
(Ibn Safıd 70/71) und eine andere Quelle verbindet, gibt vermutlich das 
Richtige, wenn er den Feldzug sich über beide Jahre ausdehnen läßt. Die 
Unternehmung erleidet, wie ja auch Magrizı will, durch den Zusammenstoß 
„mit Muwaffag eine Unterbrechung. Man vergl. sonst noch Ibn el-Atir VII, 
278; Statthalter III, 23; Ibn Sa'ıd 70/71, der ganz richtig die Hauptexpedition 
erst Ende 269, also nach der Richterversammlung beginnen läßt. Es kann 
‘dann aber unmöglich im 2. Kanün (S. 71, 8) gewesen sein, da Ahmed bereits 
Gumäda II in Ägypten eintraf 2 ROORDA 44 (vergl. 94) 
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daß er dem Tülüniden nichts anhaben konnte. Zu einem Ein- 
greifen war es jetzt zu spät; die Zingkriege hatten Ahmed 
groß werden lassen. So wäre, wenn Ahmed länger gelebt 
hätte, gewiß zunächst eine Epoche des Friedens gefolgt; als 

er aber plötzlich starb, gewannen auf beiden Seiten alte 
Wünsche wieder neue Befruchtung; jetzt griffen beide Parteien 
zu den Waffen, weil sich beide Erfolg versprachen. Der Aus- 
gang bewies, daß Ahmed und Muwaffag recht hatten, Frieden 

zu schließen; denn auch der Kampf mit den Waffen änderte 
nichts daran, daß die Macht der einen Partei an der natür- 

lichen Interessensphäre der anderen ihre Grenze fand. 

2, 

Ehe wir nach den Gründen der Machtstellung Ahmed’s 

fragen, werfen wir einen Blick auf die weiteren Geschicke seines 

Hauses. Wir dürfen uns hier kurz fassen, da wichtige Quellen 
zu den von WÜSTENFELD benutzten nicht hinzugekommen sind; - 
doch gibt es einiges zu klären; auch hier soll uns nur das für 
die Stellung der Tülüniden Wichtige beschäftigen, besonders 
ihr Verhältnis zum Chalifenhofe. 

Über den Präliminarien einer Bestätigung des status quo 
war Ahmed gestorben; aber noch waren die ständigen Äuße- 
rungen der Feindschaft nicht getilgt; zunächst blieb also die 
feierliche Verfluchung des Gegners bestehen. Bei dieser Sach- 
lage konnte natürlich von einer Bestätigung des Nachfolgers 
Ahmed’s nicht die Rede sein, und Humärawaih übernahm die 
Herrschaft auf Grund der letztwilligen Bestimmung seines Vaters 

und der Anerkennung seiner Großen, nicht auf Grund einer 
Ernennung durch den Chalifen. 

Ahmed scheint bis kurz vor seinem Tode nicht an sein 

Ende gedacht zu haben; jedenfalls ist uns keine Nachricht von 
der frühzeitigen Ernennung eines Nachfolgers bekannt; auch 

hat nie eine offizielle Anerkennung des Erbrechts seiner Fa- 
milie auf Ägypten durch den Beherrscher der Gläubigen statt- 

gefunden. Trotzdem ist selbstverständlich, daß er zunächst 

daran dachte, seinem ältesten Sohne ‘Abbäs, nach dem er die 

kunja führte, das von ihm gegründete Reich als Erbe zu) 

B
T



  

— 13 — 

hinterlassen” Nun war “Abbäs ein brutaler und leichtsinniger 
Patron, der seinem Vater schwer zu schaffen machte, und der 

sich schließlich zur offenen Empörung hinreißen ließ. Diese 

Erfahrung war ein schwerer Schlag für Ahmed, dessen Augen 

sich jetzt von diesem ehemaligen Liebling auf seinen zweiten 

Sohn Eumärawaih wandten. Aber noch auf seinem Toten- 

bett war es unentschieden, wer sein Nachfolger sein würde. Seine 

Großen und Generäle waren unbedingt für Humärawaih, weil sie 
von dem wenig erfreulichen Charakter des ‘Abbäs Schlimmes be- 
fürchteten. Der eine war gegen ihn zu Felde gezogen, der andere 
hatte ihn im Auftrage seines Vaters züchtigen müssen, kurz fast 
jeder hatte Grund, die Rache des jähzornigen und unverständigen 
‘Abbäs zu fürchten. Ihrem Drängen folgend hat dann auch 
Ahmed den Humärawaih zu seinem Nachfolger ernannt, kurz 
ehe er die Augen für immer schloß. Obwohl ‘Abbäs gefangen 
saß, schienen sich die Generäle und Großen nicht sicher, solange 
er am Leben war; eine sofortige Huldigung und Anerkennung 

seines Bruders hätte ihn retten können; da er aber Schwierig- 
keiten machte, wurde er beiseite geschafft. Ahmed el-Wäsiti, 

der alte Kanzler Ahmed'’s, scheint der Anstifter dieses Mordes 

gewesen zu sein.” Nach Magrizi3 fürchtete er deshalb den 
Zorn des jungen Herrschers, wenn dieser sich erst der Ver- 
antwortlichkeit für den Brudermord bewußt werden würde. 
Darum soll er, von Humärawaih mit einem Heere nach Syrien 
gesandt, von dort aus den Muwaffag zur Bekriegung des 

jugendlichen Tülüniden angetrieben haben, indem er ihm dessen 
Macht als unbedeutend hinstellte. Diese merkwürdige Nach- 

richt, die den langjährigen treuen Gehilfen Ahmed’s zum Ver- 

räter an seinem Sohne werden läßt, muß jedenfalls beachtet 
werden; denn sie gewinnt eine gewisse Bestätigung durch den 
Umstand, daß Ahmed el-Wäsiti von dieser Zeit an völlig aus 

den historischen Berichten verschwindet. Die Mühlenschlacht 
scheint er noch auf Humärawaih’s Seite zu erleben; dann 

2 So el-Qurti bei Ibn Saıd im Leben des ‘Abbas (Cairoer Ms.) 

2 Zu allem Vorstehenden vergl. Ibn Said 74, 3ff.; Aizaz I, 321, 11; Tagri- 

birdi II, 51, 2 

3 Zitat ib. Z. 15; danach Tagribirdi II, 51 apu.
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besetzt er zusammen mit einem anderen General Damaskus: — 
und wird fernerhin nicht mehr erwähnt. 

Der innere Zusammenhang der syrischen Ereignisse in 
Humärawaih’s ersten Jahren ist nicht klar zu ermitteln; die Er- 
eignisse selbst sind bekannt.” Interessant sind auch gar nicht 
die kriegerischen Taten, sondern die Gründe, aus denen sie 
entspringen. 

Ahmed’s Tod hatte die Friedensverhandlungen unter- 
brochen. Ehe sie mit Humärawaih aufgenommen wurden, war 
dieser vom bagdädischen Standpunkt ein Usurpator, während 
als der legale Herr Syriens und Ägyptens — Ibn Kindag an- 

zusehen war. 
Warum wurden die Unterhandlungen nicht mit Humära- 

waih weitergeführt? Gewiß lag die Schuld nicht an Humära- 
waih, wie WÜSTENFELD3 annimmt; Eumärawaih war ein fried- 
liebender und bequemer Herr, der nur dann in den Krieg zog, 

wenn es sich gar nicht vermeiden ließ. Richtiger wird die 
Annahme sein, daß man jetzt in Bagdäd den Zeitpunkt für 
gekommen erachtete, mit den Tülüniden ein Ende zu machen. 

Das jugendliche Alter Humärawaih’s legte diese Möglichkeit 
nahe. Den Interessen Muwaffag’s, der vielleicht durch el- 

Wäsiti orientiert war, kam die Kriegslust zweier Türkengeneräle 

entgegen,* von denen der eine, Ibn Kindäg, ein moralisches 
Recht, ja eine Pflicht hatte, Syrien und Ägypten dem Tülüniden 
abzunehmen; Ibn Kindäg war Präfekt von Mosul und der Gazira, 
während sein Bundesgenosse Muhammed b. Abi-l-Säg am 
Euphrat stand.s Diese beiden bitten Muwaffag um Hilfe; er 
sagt sie zu, und es kommt nun eine Koalition gegen Kumära- 
waih zu stande, an der sich auch sein eigener Präfekt von 

Damaskus beteiligt. Des Aufstandes in Damaskus wird ein 

von Ägypten abgesandtes Korps rasch Herr, aber die Grenz- 

provinzen gehen verloren; bedenklich wird die Lage Eumära- 
waih’s, als nun auch die von Muwaffag den Empörern ver- 

ı Hifat I, 321, 20 2 ‚Statthalter III, 26—30 

3 Statthalter III, 26 4 Ibn el-Atir VII, 287 

5 Statthalter von Küfa, Ibn Haldün IV, 305  



sprochene Unterstützungstruppe unter Muwaflag’s Sohn Abü- 
l-Abbäs Ahmed, dem späteren Chalifen Mu‘tadid in Syrien 
erscheint und Damaskus fällt. Erst jetzt rafit er sich auf und 
zieht mit bedeutenden Truppenmengen gegen die Verbündeten. 
Es folgt am 16. Sawwäl 271: die berühmte Mühlenschlacht, 
in der sich das komische Schauspiel ereignet, dal die beiden 
Führer in wilder Flucht das Schlachtfeld verlassen. Als Eu- 
märawaih erschöpft und verängstigt in Ägypten eintrifft, erfährt 
er zu seiner grenzenlosen Verwunderung, daß er einen glän- 
zenden Sieg gewonnen. Damit ist die Rolle Ibn Muwaffag’s 
in Syrien ausgespielt, und er kehrt nach Bagdäd zurück, wo er 
am 21. Gumädä Il. 272 eintrifft.” Aber auch Humärawaih hat 
trotz seines Sieges durch sein klägliches Verhalten an Boden 
verloren; als er nun gar nicht daran denkt, den Sieg auszu- 
nutzen, sondern bis auf einen kurzen Aufenthalt in Damaskus 
ruhig in Ägypten bleibt, empört sich sein Feldherr Sa‘d, der 
Sieger in der Mühlenschlacht, und kündigt ihm den Gehorsam. 
Jetzt erst reißt er sich zusammen, rückt nach Syrien und stellt 
dort die Ordnung wieder her. (Um die Wende der Jahre 272/3.) 
Dann wendet er sich gegen Ibn Kindäg, den er in glänzender 
Weise besiegt. Durch seine persönliche Tapferkeit stellt er 
sein Ansehen auch moralisch wieder her. Ibn Kindäg erkennt 
seine Oberhoheit an. Endlich schreibt er an Muwaffag: Friedens- 
verhandlungen beginnen. Im Regeb 273 erscheint der frägische 
Unterhändler in Fustät. Der nun festgestellte Friedensvertrag 
ist mir nur in der Überlieferung des Magrizit und seines Nach- 
folgers Tagribirdis bekannt. Sein Inhalt ist der: E umärawaih 
und seine Nachkommen werden auf 30 Jahre als Statthalter 
von Ägypten, Syrien und den Grenzprovinzen anerkannt; als 
Gegenleistung hebt Ahmed die Absetzung des Muwaffaq wieder 
auf, und huldigt ihm als Thronerben durch die Nennung in der 
Autbe. Non einer Tributzahlung ist nicht die Rede. 

Damit sind die feindlichen Parteien soweit wie vor Ahmed’s 
Tode; der Kampf endet mit gegenseitiger Anerkennung. Noch 

ı Tabari III, 2107, 8 2 Tabari III, 2109, 2 
3 Erzählt nach Zziaf I, 231; Ibn Haldün IV, 305; Tagribirdi II, 5ıff.; 

Ibn el-Atir VII, 290 4 Hitaf I, 321,25 5, 53, 14
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einige Worte über diesen Vertrag! Für die Stellung der Tü- 
lüniden ist es von der größten Wichtigkeit, daß hier zum ersten 
Male offiziell ihr Erbrecht anerkannt wird, freilich zunächst 

nur auf 30 Jahre, eine Zeitspanne, die auch bei späteren Ver- 
trägen vorkommt. Eiumärawaih untersteht, wie einst sein Vater, 

dem Regenten der Westhälfte des Reiches Mufawwad, der 
auch auf seinen Münzen erscheint; aber er nennt in der Predigt 

auch den zweiten Thronerben Muwaffag, den er bis zu dem 

Vertrage verflucht hatte.“ Daß er sich als Statthalter auch in 
der Zut6e nennen läßt, wenn er sogar auf den Münzen genannt 

wird, ist selbstverständlich; Muwaffag erscheint nur in der kuzde, 

nicht auf den Münzen. 

Einen sehr charakteristischen Zug fügen die Quellen hier 
an; der Unterhändler erzählt dem Tülüniden, die hohen Herren 

in Bagdäd, der Chalife, Muwaffag und sein Sohn, hätten den 

Brief höchsteigenhändig geschrieben, um ihn damit zu ehren; 
Humärawaih fühlt sich hierdurch ungemein geschmeichelt. Der 

Zug zeigt, wie ungeheuer doch immer noch der Abstand 
zwischen der Chalifen- und der Statthalterfamilie war. Materiell 
standen sie sich gleich, aber an Ansehen und Würde standen 

die ‘Abbäsiden himmelhoch über den Tülüniden. Diese An- 

schauung hat sich auch bei noch weiter sinkendem Ansehen, 

des Chalifen erhalten. Als in späteren Jahren der Ihöid dem 
armen Schattenchalifen Muttaki seine Hilfe anbot, war er aufs 

angenehmste berührt, daß ihn dieser mit der Aunja anredete.? 

Diese Ehrfurcht der türkischen Großen vor der Person des 
Chalifen mag eine Folge des Nimbus der Heiligkeit sein, mit 

dem sich die Chalifen beim Niedergang ihrer Macht zu um- 
geben wußten.3 

Auf Grund des Vertrages übte nun Humärawaih auch ‚de 

jure die Macht aus, die er de facto schon von Anfang an be- 
sessen hatte. Es gelang ihm sogar, diese Macht noch zu er- 

ı So klar die Quellen; WÜSTENFELD hat sie gänzlich milßverstanden 

(Statthalter III, 30); er übersieht den Unterschied zwischen da‘@ 4 und da‘a 

“ala (kitat II, 321, 27) 

2 Statthalter IV, 31 u.; man vergl. GOLDZIHER, Muhammedanische Studien 

I, 267 3 GOLDZIHER 0. c. II, 61 

   



weitern. Er wurde als Statthalter auch in Mesopotamien aner- 

kannt. Dies war die Folge einer Reihe glücklicher Feldzüge, 
die durch die Eifersucht der oben erwähnten beiden Generäle, 
Ibn Kindäg und Ibn Abi-l-Säg, nötig geworden waren. Die 
wechselvollen Schicksale dieser Leute fallen aus dem Rahmen 
einer Geschichte Ägyptens. Ich stelle deshalb nur das End- 
zesultat fest: Ibn Abi-I-Säg geht schließlich zu Muwaffag und 
wird später Statthalter von Aderbaigän, während Ibn Kindäg 

als Unterstatthalter Eumärawaih’s Mesopotamien für ihn ver- 
waltet.* 

Diesen Besitzstand bestätigte dann später ein neuer feier- 

licher Vertrag, nachdem er vorübergehend — wenigstens was 

Mosul betrifft — etwas beschnitten gewesen war.? Dieser fand 
statt anläßlich. der Thronbesteigung Mu‘tadid’s, der nach dem 
Tode des Muwaffag und der Absetzung des Mufawwad un- 
mittelbar auf Mu tamid folgte; das war a. H. 279 im Regeb. 
Sofort bemühte sich Humärawaih, der dem Kriegführen abhold 
war, um Erneuerung seines Vertrages3; zur Festigung des Ver- 
hältnisses schlug er dem Chalifen eine Verbindung ihrer 
Kinder vor. Qatr el-nadä bint Eumärawaih sollte die Gattin des 
Muktafi werden. Der Chalife zog jedoch vor, sie selbst zu heiraten. 
Schon vorher war die feierliche Bestätigung Humärawaih’s durch 
Spezialgesandten erfolgt. Der uns erhaltene Vertrag ist im 
wesentlichen gleich dem früheren, nur wird jetzt Mesopotamien 
einbezogen; außerdem ist von einer Geldleistung die Rede; 

freilich schwanken hier die Angaben; Ibn Hallikän* und Gamäl 

el-din5 nennen als jährlich abzuführende Summe 200000 D.; 

Magrizi® und Tagribirdi” sprechen von 200000 für die Ver- 
gangenheit und 300000 D. für die Zukunft. \VÜSTENFELD 
übersetzt dies: „für das laufende Jahr 200000, für die Folge 
  

ı Man vergl. Tabari III, 2116; Ibn el-Atir VII, 295, 299, 301; Ibn 
Haldün IV, 306—7; Statthalter III, 30—33 (Vorsicht: die Namen sind ver- 

wechselt) 2 Ibn el-Atir VII, 315—6 

3 Zitat I, 321, 34; Tagribirdi II, 55 4 Ed. WÜSTENFELD Nr. 220 
5 Statthalter III, 61, 20 6 Hitat I, 321 ZB 55 

8 Fı kulli ‘im 200000 D. ‘ammä madä wa 300000 D. “an (oder li) el- 

mustagbal



— 186 — 

jährlich 300000 D.“ Ob sich die 200000 D. nur auf das lau- 
fende Jahr oder auf eine Nachzahlung für früher unterbliebene 
Tributsendungen beziehen, bleibe dahingestellt. Dagegen be- 
hält Humärawaih vollkommene Selbständigkeit in allen Zweigen 
der Verwaltung, deren Kosten er natürlich auch zu tragen hat. 

Von diesem erneuerten Vertrage wissen Tabari und Ibn 

el-Atir nichts, die nur von der Verheiratung der Qatr el-nadä 
berichten. Diese traf, da sie bei ihrer Verlobung noch sehr 

jung war, erst im Muharram 282 in Bagdäd ein.“ Ihre Aus- 

stattung und Geleitung wurde mit wahrhaft orientalischer Pracht 
ausgeführt und kostete Millionen. Der eitle Humärawaih war 

durch die Werbung des Chalifen so geschmeichelt, daß er seine 
ganzen Finanzen ruinierte, um in dieser höfischen Angelegen- 
heit mit Glanz zu bestehen. Die sich bei dieser Gelegenheit 
zeigende Verschwendung Humärawaih’s war keine Ausnahme, 
sondern die Regel; nicht diese Heirat allein hat seine Kasse 

erschöpft. Deshalb ist es wohl auch eine Verleumdung, wenn 
arabische Historiker behaupten, der Chalife hätte durch diese 

Heirat den Tülüniden ruinieren wollen. Es ist jedenfalls 
interessant zu sehen, was für Mittel arabische Autoren für 

möglich halten in diesem heißen Ringen zwischen zwei sich 
materiell ziemlich gleichen Parteien, die in Erkenntnis der Sach- , 

lage äußerlich Frieden wahren. Lange sollte Humärawaih 
die Herstellung dieser vornehmen Verbindung nicht überleben; 
er starb im Jahre der Hochzeit seiner Tochter, ermordet von 

seinen eignen Sklaven zu Damaskus im Dü-l-higge des 

Jahres 282. 

Der Tod Eumärawaih’s ist der Anfang vom Ende der 
Tülünidenmacht; ihre langsam und mit vieler Mühe erworbene 

Position geht nun mit unheimlicher Schnelligkeit in die Brüche 
Überblicken wir rasch die 10 Jahre, in denen das noch eben 

so mächtige Reich kläglich dahinsinkt. Eumärawaih’s Sohn 
Gais regiert nur wenige Monate, die gerade genügten, seine 
völlige Unfähigkeit darzutun. Freilich hätte es auch ein fähigerer 
und älterer Mann schwer gehabt; denn schon unter seinem 

ı Tabarı III, 2143; Ibn el-Atir VII, 319, 327
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Vater war vieles faul geworden; die Generäle waren der 

Herrscherfamilie über den Kopf gewachsen. Einige der an- 
gesehensten von ihnen wollten GaiS’ Herrschaft ein Ende 
machen, er erfuhr es, doch konnten sie sich aus Ägypten heraus 
retten. In Bagdäd wurden sie mit offenen Armen aufge- 
nommen. 

In Ägypten brach jetzt eine furchtbare Wirtschaft los, der 

wir einen eigenen Aufsatz widmen wollen. Gai$ war unfähig 
und roh; die Ermordung seiner eigenen Verwandten machte 

-ihn schließlich unmöglich, und er ward das Opfer einer Revolte. 
Sein Bruder Härün, der ihm folgte, war ebenso jung und 

töricht und ebenso schlecht beraten. Es fehlte an einem 

den anderen überlegenen Kopfe, die Generäle machten was 
sie wollten, die Finanzverwaltung lag ganz darnieder; alle 
Beamten, die es einigermaßen konnten, suchten sich Reich- 

tümer zu erwerben auf Kosten des Volkswohlstandes. Von einer 

einheitlichen Regierung war nicht mehr die Rede; Mesopotamien 
und die Grenzprovinzen waren gleich nach Humärawaih’s Tode 

abgefallen, auch Tugg b. Guff in Damaskus war so gut wie 
selbständig. Auch war anfänglich nicht die Rede von einer 

Anerkennung des jungen Fürsten durch den Chalifen; da aber 
ringsherum die Provinzen abbröckelten, da die Regierung 
vor inneren Schwierigkeiten nicht ein noch aus wußte, ver- 
suchte man a. H. 285, wenigstens die Belehnung mit Syrien 
und Ägypten vom Chalifen zu erhalten? Es ist ungemein 

charakteristisch für die geschwundene Bedeutung des regierenden 
Tülüniden, daß er in dieser Tradition nicht mehr als der 

Fürst erscheint, sondern als General unter anderen Generälen. : 

Der Abgesandte Härün’s wird mit einem Beamten des Chalifen 

zurückgesandt, um die Bedingungen des Vertrages festzu- 

setzen. Dieser kommt im folgenden Jahre (286) zu stande; 
Härün verzichtet auf alles außer Syrien und Ägypten, und hat 
jährlich 450000 D. an die Reichskasse abzuführen. Hier spricht 
sich der Rückgang zahlenmäßig aus; das Gebiet wird be- 
schnitten, nichtsdestoweniger der Tribut erhöht. Von Meso- 
    

ı Tabart III, zı51f. 2 Tabari III, 2185
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potamien ist weiter gar nicht die Rede, aber die Grenzprovinzen 

werden offiziell abgetreten und übergeben.* 

Durch diesen Vertrag scheint Ägypten wieder viel fester 
mit dem Gesamtreich verbunden worden zu sein. Der Chalife 

greift wieder in Verwaltungsangelegenheiten ein. So befiehlt er die 

Nennung seines Freigelassenen Bedr auf allen offiziellen Akten; 

wirklich hatssich nun aus Ägypten ein Papyrusprotokoll mit seinem 

Namen erhalten, auf dessen Bedeutung in unserem Zusammen- 

hang bereits KARABACEK aufmerksam gemacht hat. Unter 
Ahmed wäre dies undenkbar gewesen. 

Die nominelle Wiedergewinnung Syriens bedeutet nicht 

viel, da bald danach (a. H. 289) in Syrien die Qarmatenunruhen 
beginnen,3 denen weder der syrische Statthalter noch das aus 

Ägypten ihm zu Hilfe gesandte Heer ein Ende zu setzen ver- 
mögen. Die Lage in Syrien wird so bedenklich, daß sich der 
neue Chalife Muktafi entschließen muß, ein großes Heer unter 
Muhammed b. Sulaimän nach Syrien zu schicken. Nach Be- 

siegung der Qarmaten wird Ibn Sulaimän auch mit der Er- 
oberung Ägyptens betraut. Ein formaler Grund ist nirgends 
angegeben, aus dem der Chalife den Anlaß nahm, plötzlich 
gegen seinen Statthalter zu Felde zu ziehen. Bei der Ver- 
wirrung in den inneren Verhältnissen Ägyptens, bei der Aus-, 
beutung der Finanzen war zweifellos der Tribut nicht regelmäßig ° 
bezahlt worden: auch bot die üble Wirtschaft in Ägypten selbst 
Grund zum Eingreifen genug. Da es hier an Männern, an 
Disziplin, an Geld und an Rückhalt am Volke fehlte, war die 

Eroberung ein leichtes Stück Arbeit. 

4. 

Die gewaltige Bedeutung des wirtschaftlichen Momentes 
für den Gang der Geschichte ist in den vorigen Aufsätzen so 
häufig betont worden, daß ich mich nicht dem Verdacht aus- 
setze, es zu unterschätzen, wenn ich zum Ausgangspunkt meiner 

Betrachtung der Gründe für das Steigen und Sinken der Tülü- 
  

ı Tabarı II, 2187; Tagribirdi II, 125 pu. 2P,E.R.F.98 

3 Tabarı III, 2217ff.    
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nidenmacht, nicht wirtschaftliche Faktoren, sondern die Per- 

sönlichkeiten mache; die Personen sind natürlich bedingt 
durch den allgemeinen historischen Zusammenhang, aber ihre 
Leistungen und Fehler haben auf Grund der bestehenden Basis 
den Werdegang der Ereignisse nachhaltig beeinflußt. Das 
Tülünidenreich war nicht das Resultat allgemeiner Strömungen 
in den breiten Schichten des Volkes, sondern es war das Werk 

eines Mannes, eine ganz eminent persönliche Leistung und 
zwar so persönlich, daß mit dem Tode des Stifters dem stolzen 
Gebäude der wichtigste Stützpfeiler entzogen war. Da der 
Bau aber gut ausgeführt war, hielten die Glieder noch eine 
zeitlang zusammen; als dann aber zu dem immer zunehmenden 

inneren Verfall plötzlich noch ein äußerer Sturm hinzukam, 
brach das scheinbar noch ganz ansehnliche Gebäude mit einem 
Schlage zusammen. Das Tülünidenreich war begründet auf 
der Tüchtigkeit eines einzelnen; es brach zusammen unter 

einer die Massen durchziehenden Bewegung, die in der Unfähig- 
keit der späteren Tülüniden ihren Quell hatte. So muß unsere 
Betrachtung mit den Persönlichkeiten beginnen. 

Unverständlich bleiben jedoch Erscheinungen wie das Tü- 
lünidenreich ohne eine Vorstellung von dem Verfall der Chalifen- 
macht, dem Überwuchern des Prätorianertums, der privaten 

Ausbeutung der Staatseinnahmen und der Fülle innerer 

Schwierigkeiten anderer Natur, mit denen die Zentralregierung 
zu tun hatte. Alle diese Dinge müssen als bekannt voraus- 
gesetzt werden; sie bilden den trüben Hintergrund der Zeit- 

geschichte. 
Diese Verhältnisse waren wie dazu angetan, bedeutende 

Charaktere heranzubilden und hervorragenden Menschen den 
Weg zur Höhe zu bahnen. Es ist die Zeit der großen Türken- 
generäle, die alle eine mehr oder weniger ähnliche Laufbahn 
durchmachen. Ein besonders gutes Exemplar dieser Gattung, 

aber typisch für sie wie für die ganze Zeit überhaupt, ist 

Ahmed. Er stellt sich uns dar als eine kräftige, in vielen Be- 

ziehungen hochstehende Persönlichkeit, die sich mit rastloser 

Energie und der nötigen Rücksichts- und Skrupellosigkeit seinen 

Staat erbaut. Der Rückschlag seiner Karriere auf seinen
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Charakter kann nicht ausbleiben. Aber immer bleibt er eine 
reckenhafte Gestalt, orientalisch fromm und orientalisch will- 

kürlich, aber kein Betbruder und Despot, der berühmte Typus 

des ‘Abbäsiden, nein, durch und durch ein Mann, der seinen 

Truppen imponiert, nicht nur sie kommandiert. Nicht der Re- 
spekt vor seiner Stellung, sondern vor seiner Leistung hält 
seine Generäle in Zaum; denn er allein hat die Armee geschaffen, 

vor der selbst ein Muwaffaq zittert. Er weiß auch, wie diese 
Armee zu behandeln ist, vor allem wie die Mittel zu ihrer 

Unterhaltung herbeizuschaffen sind. Von diesem Gesichts- 
punkt aus gewinnt für ihn die Verwaltung eine große Be- 
deutung; die Tendenzen eines Volksbeglückers haben ihm 
gewiß fern gelegen. Die treibende Feder ist sein Egoismus, 
aber seine Einsicht gibt ihm die besten Mittel an die Hand. 

Eine Macht ist nur möglich durch ein tüchtiges Heer; dieses 
schafft Autorität; so wird Ordnung im Lande, wenn es weise 

gehandhabt wird. Das Heer braucht Wohnstätten; das Heer- 

lager wird durch öffentliche Bauten zur Stadt; die wachsende 
Stellung des Statthalters bedingt einen immer glänzenderen 

Hofhalt; davon leben wieder viele Handwerker. Durch die 

Erfolge steigen die Bedürfnisse; der durch die Ordnung wach- 

sende Wohlstand erlaubt sie zu befriedigen. So entwickeln 
sich allmählich die glänzenden Verhältnisse des städtischen’ 

Lebens, von der spätere ägyptische Schriftsteller als von der 

goldenen Zeit des Landes reden. Die Nachfrage erzeugt An- 
gebot; die Sicherheit der Zustände läßt das Risiko gering er- 

scheinen: Handel und Gewerbe auch mit dem Auslande müssen 

blühen. Der materielle Wohlstand befördert auch die geistige 
Blüte — kurz es ist ein recht glänzendes Bild, das uns Ägypten 
zur Zeit Ahmed’s bietet. Bedauerlich, daß dies alles auf der 
Tüchtigkeit eines einzigen Mannes basiert, der offenbar ein 
Verständnis für diese Entwicklung besessen hat. Nur die 
Autorität des Fürsten hält die zahllosen selbstischen Inter- 
essen der unteren Organe im Zaum. Er kennt seine Mit- 
menschen, da er es im Kampfe mit ihnen soweit gebracht 
hat; er weiß, wie schwer diese Macht erworben ist, sie 

ist ihm nichts Selbstverständliches, darum wacht er Tag und 
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Nacht über ihr. Die Rüstkammer der politischen Mittelchen 
seiner Zeit ist ihm wohl vertraut. Auch kennt er seine 
Grenzen — ein Realpolitiker vom Scheitel bis zur Zehe. 

Es ist der naturgemäße Fehler der meisten orientalisch-ab- 
solutistischen Gründungen, daß sie hauptsächlich auf dem Ge- 
schick ihres Schöpfers basiert sind. Deshalb mußte auch im 
Tulünidenreich der Verfall beginnen, als Ahmed die Augen 
schloß; wieder war es die Persönlichkeit, die alles bestimmte. 
Ahindd war der Gründer, Humärawaih der Erbe — in diesen 
Worten ist die ganze veränderte Sachlage ausgesprochen. Die 
Herrschaft war ihm etwas Selbstverständliches, etwas Vor- 
gefundenes; er übte sie gern aus, scheute aber die Unbequem- 
lichkeiten und die Arbeit, die zur Erhaltung dieser Macht un- 
bedingt nötig waren. Höfischer Pomp und Glanz ersetzten 
eine gewissenhafte Verwaltung; der vortülünidische Schlendrian 
riß langsam wieder ein; dazu hatte er gar keine Ahnung vom 
Wert des Geldes, da er nie wie Ahmed in seiner Jugend 
mit pekuniären Schwierigkeiten zu tun gehabt; darum ver- 
schwendete er in geradezu sinnloser Weise. Sen Hausstand, 
sein Palast gehören in dichterisches Wunderland. Dabei 
dienten seine Ausgaben nicht wie bei Ahmed durch Errichtung 
großer Bauten indirekt dem öffentlichen Wochle, sondern meist 
der Befriedigung seiner Eitelkeit, die sich in kleinlichen Zügen 
zeigte. Dies Leben in Luxus und Üppigkeit verweichlichte ihn 
und machte ihn den Kriegsstrapazen abhold. Alle die Züge, 
mit denen man sich das Bild eines orientalischen Despoten 
auszumalen pflegt, passen auf Humärawaih. Er übte seine 
Autorität als Sohn seines Vaters; seine persönliche Leistung 
war die Inaugurierung des Verfalls. 

Seine Unbekümmertheit um die finanziellen Grundlagen 
‚seines Reiches hätten dessen Ende schon früher herbeigeführt, 
wenn er nicht eine gewisse Geschicklichkeit in der Behandlung 
seiner Armee besessen hätte; hier hatte er anfangs einen schweren 
Stand und Gelegenheit zum Lernen gehabt. Sein feiges Be- 
‚nehmen in der Mühlenschlacht hatte seine Stellung sehr er- 
schüttert; erst sein mannhaftes Auftreten später hat ihm den 
unbedingt nötigen Respekt verschafit. Ahmed hatte seine



Autorität in sich gehabt; Humärawaih hatte außer einem im- 

ponierenden Benehmen noch sehr viel Geld und gute Worte 

nötig. 

Seine Söhne sind Kinder und Nullen, launische, schlecht 

erzogene Fürstensöhne, denen die einfachsten Regeln der 
Klugheit nichts gelten, die in falscher Beurteilung ihrer Stellung 
und der Ursachen ihrer Macht die wirklichen Stützen ihrer 
Krone vor den Kopf stoßen, mit Beamtenstellen und Todes- 
urteilen spielen, sich natürlich um nichts kümmern — Zustände, 

unter denen sich alle Bande des Reiches auflösen mußten. 

Ahmed hatte, wie wir sahen, sein Werk damit begonnen, 

sich eine zuverlässige und kriegstüchtige Armee zu schaffen. 
Nur durch sie war ihm alles Weitere möglich geworden. 

In der Übergangsepoche seit Mutasim waren die Türken 

unter den ägyptischen Truppen immer zahlreicher geworden. 
Ahmed rückte dann selbst mit neuen Kräften nach dem Nilland. 

Ein günstiger Zufall kam ihm bei der Gründung einer starken 
Truppenmacht sehr zu statten: der Aufstand des Ibn Saih in 
Syrien, der die Zentralregierung veranlaßte, Ahmed die nötigen 

Geldmittel aus dem ägyptischen Schatzhaus zur Verfügung zu, 
stellen. Mit ihnen gründete sich Ahmed sein Heer, und legte 
damit den Grund seiner Herrschermacht. Die wenigen Worte, 

die Magrizi diesem Vorgange widmet," lassen uns eine völlige 
Reorganisation der ägyptischen Truppen erkennen. Er inspi- 

riert die Soldaten, behält das gute Material und kauft dazu 

Sklaven aus Griechenland und dem Sudän. Er hat noch das 
Glück, daß er seine Truppen gar nicht in den Kampf zu stellen 
braucht, und daß dadurch sein Zug nach der Grenze eine reine 
Manöverübung wird. Daß die Zahl der Truppen eine recht 
bedeutende gewesen sein muß, ergibt sich daraus, dal für sie 
eigene neue Quartiere (e}-Qata’‘) angelegt werden müssen,? in 

denen sowohl die Neger wie die Griechen ein eignes Quartier 
  

» Zitat I, 315,9 2 Zitat I, 315, 14
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erhalten.” Bestimmte Zahlen gibt uns Magrizi an anderer 
Stelle.® Danach bestanden die Truppen Ahmed’s aus über 

24000 türkischen und über 40000 sudanesischen Sklaven. Als 
Sklaven scheinen diese ohne Sold gewesen zu sein; ihnen 
gegenüber stehen 7000 Freie in einem Lohnverhältnis (murta- 
zig). Unter ihnen mögen auch Araber gewesen sein, obwohl 

die prinzipielle Heranziehung des arabisch-ägyptischen Elementes 
als Ruhmestat Fumärawaih’s angeführt wird. Zu den genannten 
Zahlen passen die Angaben Gamäl el-din’ss der von ‘Ali b. 
Muhägir wohl durch Ibn el-Däja* berichtet, daß Ahmed bei 

seinem Tode 7000 Mawäli5 und 24000 Sklaven hinterlassen 

habe. Die Negersklaven scheinen hier nicht mitgezählt zu sein. 
Bei der Verfolgung des ‘Abbäs verfügt Ahmed einmal über 

100000 Mann, wohl nur ein Ausdruck für eine unbestimmt 

große Anzahl, wie schon der Chronist durchfühlen läßt.° Jeden- 

falls aber verdeutlichen die obigen Zahlen nicht die ganze 

Streitmacht Ahmed’s. Namentlich seit er über Syrien gebot, 
muß er viel mehr Truppen gehabt haben, aber schon vorher 
pochte er bei seinem Streit mit Muwaffaq auf die Menge seiner 
kriegsgeübten Soldaten. Auch dem Chalifen bot er oben den 

Schutz seiner 100000 an. Jedenfalls geht man wohl nicht fehl, 

in der tüchtigen Heeresorganisation des Tülüniden den Haupt- 
grund seiner unabhängigen Stellung zu erblicken. In da- 
maliger Zeit hing aber die Disziplin in den Heeren in erster 

Linie von der pünktlichen Löhnung und Verpflegung ab. Von 
einer Meuterei oder Unzufriedenheit aus diesem Grunde hören 
wir bei Ahmed’s Truppen nie; gerade hierin lag aber die 
Schwäche seiner Gegner; nur aus diesem Grunde kam der 

gegen Amhed abgesandte Müsä b. Bugä nicht über Raqga 
hinaus. Schon hier schimmert es durch, daß auch die Finanz- 

verwaltung eine glänzende gewesen sein muß; denn ohne Geld- 
mittel hätte dem Tülüniden all seine Geschicklichkeit nichts 

genutzt. Bevor wir auf seine Finanzquellen eingehen, müssen 

: Tagribirdi II, 15, 1, ult. f.; 747. ib. a Hitat I, 94,23 

3 Statthalter III, 59, 6 4 Vergl. Ibn Satıd 76 

5 Tagribirdt II, 22, 6 erscheinen sie ungenau als Mamlüken 

6 Hitaf ib. Z. 25 
Becker, Beitr. z. Gesch. Ägyptens. 13
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wir aber noch eine Neuerung im Heere betrachten, die Humä- 

rawaih vornahm, und die man als eine äußerst glückliche be- 
zeichnen muß. Die Tatsache ist uns mehrfach überliefert.” 
Die im Hauf angesiedelten Araber (Beduinen) waren bekannt- 

lich ständig ein unruhiger Faktor; sie machten, wie wir sahen, 

häufig der Regierung Schwierigkeiten und spielten auch als 

Wegelagerer eine üble Rolle. Diese Gesellschaft, die zum 

großen Teil aus kräftigen und tapferen Leuten bestand, zog 
Humärawaih zu seinem persönlichen Dienste heran und bildete 

aus ihnen eine Leibgarde mit reicher Ausstattung und Do- 
tierung; die auserwählte Schar, „e/-muhtära“, wurden sie ge- 

nannt. Es waren Araber, und haben wir hier die interessante 

Erscheinung: ein türkischer Herrscher mit arabischer Leibwache. 
Wahrscheinlich wollte Humärawaih in diesen freien Soldaten 

sich ein Gegengewicht gegen die türkische Soldateska schaffen 
zu seinem persönlichen Schutze. Außerdem hatte diese Be- 

schäftigung der tapferen aber unruhigen Elemente die besten 
Folgen für die Sicherheit in Unterägypten. Ä 

So große Truppenmassen verlangten zahlreiche Generäle, 

die als Türken sich der herrschenden Familie ebenbürtig fühlten, 

und die alle noch mehr als den Marschallsstab im Tornister 
trugen. Wir haben schon die Schwierigkeiten erwähnt, denen 
Humärawaih als jugendlicher Erbe ausgesetzt war. Seine Nach- 
folger bedeuteten schon nichts mehr gegenüber ihren Generälen, 

unter denen damals nur ein fähiger Kopf fehlte, der die Herr- 
schaft hätte an sich reißen können, wie es später Käfür getan 
hat. Sowie oben die Zügel locker gelassen wurden, erschlaffte 

die Disziplin; als nun gar dank der unerhörten Verschwendung 
auch die nötigen Gelder für die Löhnung ausgingen, wurden 

aus den sieggekrönten Regimentern Banden von Straßentäubern. 
Diesen Übergang hat die Geschichte Ägyptens häufiger aufzu- 
weisen. Was unter geordneten Verhältnissen, d. h. unter der 
Leitung eines überlegenen Herrschers ein Segen für das Land 
war, wurde unter unfähiger Leitung zur Quelle unsagbaren Elends: 

auch wieder ein Beweis für die Bedeutung der Persönlichkeit. 

” Hitaf I, 318, 19; 94, 24; Taäribirdi II, 64
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Schon oben ergab es sich mit Notwendigkeit, daß die 

vorzügliche Heeresorganisation Ahmed’s auch eine vortreff- 
‚liche Finanzverwaltung voraussetzt. Leider sind die Nach- 

richten hierüber sehr spärlich. Außerdem gehen sie alle 

"abermals auf Ibn el-Däja zurück. Eins steht fest: Ahmed 
‚hat immer Geld; da zu gleicher Zeit das Land in größter 
"Blüte steht, muß; ersteres eine Folge des letzteren gewesen 
‚sein. Erst Humärawaih’s sinnlose Verschwendung ruiniert die 
"Finanzen. 

Man vergleiche Gamäl-el-din,: Ibn Said 76, Maqrizi I, 99, 8, 
Tagribirdi I, 49, ı1; II, ı1, Ibn Ijäs I, 40 — allen liegt ohne 

Ausnahme für die Verwaltungsverhältnisse der Bericht ‘Ali b. 
Muhägir's zu Grunde, der seine weite Verbreitung dem Umstand 

zu danken hat, daß ihn Ibn el-Däja rezipierte. Es würde ein 
Leichtes sein, in handschriftlichen Quellen noch weitere Belege 

für die Verbreitung dieses einen Berichtes zu finden. Ibn 
Muhägir war ein Finanzbeamter Ahmed’s, also besitzt er eine 

unbestreitbare Autorität, wenn er vielleicht auch etwas schön- 

färbt. Die Quintessenz seines Berichtes ist, daß der karag 

‚durch die Mißwirtschaft unter Ibn Mudabbir auf 800000 D. 
herabgesunken war. Als Ahmed die Verwaltung übernahm, 

brachte er ihn in Bälde auf 4300000 D., womit der zweite 
Höhepunkt des ägyptischen Zarag — ich erinnere an Ibn el- 
Habhäb — erreicht war; er tut dies nicht durch Aussaugung 

des Landes, schaffte er doch sogar die uns wohlbekannten 

maawin und maräfig wieder ab, sondern dadurch, daß er das 
Land in Blüte zu setzen wußte. Er brachte dieses Einkommen 
zu stande, trotzdem viele Landgüter in den Händen der Emire 

waren. Besonders wird hervorgehoben, dafs dieser hohe Geld- 

wert des Zarag nicht etwa die Folge besonders hoher Getreide- 

preise war, nein, zu Ahmed's Zeit war das Korn ungemein 

billig, 10 Irdabb kosteten nur ı Dinär; unter Eumärawaih be- 

kam man für dies Geld nur die Hälfte, aber auch dies wurde 

von späteren noch für billig angesehen. Welcher der zahl- 
losen ägyptischen Irdabbs gemeint ist, wird leider nicht gesagt. 

  

3 Statthalter III, 59 

13*



— 196 — 

An Brot erhielt man 6 Ritl für ı Dirhem.* Weiter geben die 
Quellen auch sein Hauptausgabenverzeichnis, wenigstens die 

Kosten seiner Hauptbauten und seines Hofhaltes;? die Armee- 

kosten betrugen unter Humärawaih 900000 D. jährlich.s 
Diesen allgemeineren Angaben, die Ibn el-Däja scheinbar 

als Resumee an das Ende seiner Biographie gestellt hat, können 
wir einen etwas spezielleren Bericht hinzufügen, der auch aus 
Ibn el-Däja stammt und bei Magrizi II, 267, 35 und Ibn Said 

17, 8 erhalten ist;* er behandelt die von Ahmed nach dem 

Sturze Ibn Mudabbir’s eingeführte Finanzreform. Es ist eine 
erbauliche Anekdote: Ahmed wird von einem seiner Finanz- 

beamten zu allerlei ungerechten aber lukrativen Malinahmen 

angestachelt. Darüber in seinen guten Absichten, die üblen 

Neuerungen Ibn Mudabbir's fallen zu lassen, irre gemacht ver- 
bringt er die Nacht, als ihm im Traume ein frommer Mann 

erscheint, dessen Ermahnung er befolgt. Er läßt die ungerechten 

Steuern fallen, und entdeckt dafür als himmlischen Lohn einen: 

reichen Schatz. Ohne das Anekdotenhafte zu verkennen, 

beobachten wir hier einen Reflex wirklicher Vorkommnisse. 

Ahmed hatte, als er auch den Aarag übernahm, den oben 

erwähnten Abü Ajjüb Ibn Uht el-Wazir als Finanzdirektor be- 

halten, nur ihm einen gewissen ‘Abdalläh als an und Naim 

als ‘ain zur Seite gestellt.5 Der diwan el-amlak war damals 
schon getrennt; an seine Spitze stellte er den Sulaimän b. 
Täbit Ibn Dasüma.®° Ahmed beabsichtigte, die maawin und 

maräfig fallen zu lassen. Darüber konferierte er mit "‘Abdalläh, 
der ihm nicht nur riet, sie bestehen zu lassen — brachten sie 

doch in Fustat allein jährlich 100000 D. auf — sondern ihm 

auch noch eine Einziehung der verpachteten größeren Terrain- 

komplexe anempfahl, um durch eine Neuregelung (natürlich 
i 

  

ı Die letzte Angabe nur bei Gamäl-el-din, der 60 Ritl sagt; vergl. jedoch 3 

  

die Preise oben S. 49—53 hi 

2 Vergl. Statthalter III, 13, 14 3 Zitat I, 318, 17 2 

4 Man vergl. RoORDA 14f.; ich kann mich seiner Auffasssung nicht. 

ganz anschließen 5 Ibn Salıd 16 pu. 4 
6 Dieser Name bildet eine Crux; auch “Abdalläh soll so heißen; offen- 

bar liegt ein Schreibfehler vor; die Schreibung des Namens ist ganz unsicher” 
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mit Steigerung) für die Staatskasse einen Profit herauszu- 
schlagen. Ich halte diese Deutung der schwierigen Stelle für 

die wahrscheinlichste.* Ahmed ging jedoch nicht darauf ein, 
sondern lief die za’zwin fallen, verhinderte,daßs die Inhaber der 

Grundstücke, d.h. die Staatspächter (mutagabbzlun), ihren orts- 

ansäbßigen Bauern den Vertrag brachen d.h. sie steigerten, und 
verbot die Annahme von Geschenken durch die Beamten.? 

Diese Angaben sind natürlich nur der Niederschlag von 

einer allgemeinen Besserung der administrativen Verhältnisse. 

Die Kasse wurde gefüllt durch Verhinderung des Unwesens bei 
den Zwischenbeamten, das wir oben3 kennen gelernt haben. 
Das Volk wurde nicht ausgesogen, sondern der allgemeine 

Volkswohlstand gehoben durch eine peinliche und gewissenhafte 
Verwaltung. Das war unter Ahmed. Bei den immer steigen- 
den Ansprüchen an die Kasse unter E-umärawaih, bei dem 

Aufkommen einer Reihe von Beamten und Offizieren, deren 

Humärawaih nur Herr werden konnte, indem er sie gewähren 
ließ, vor allem bei dem Aufhören einer gewissenhaften Inspek- 
tion durch das Staatsoberhaupt selbst, konnte es nicht aus- 

bleiben, dal man wieder zu den alten Mittelchen der Volks- 

ı Zitat II, 268, 5 858 8 onunätcle le! gu gs oa 

Lebe 1,555 zB035 all Je 215 ginäll Las Ib is Sy Al 
Gl Je Al 5laü.— Ipn Sad 18, 1 a5@lla slyeVl gu Ems ole 
JUN pP] al tlasyl [ls lie Yl Text]. Dazu ist noch zu 

stellen, was Ahmed dann wirklich tat, A:/a/ II, 267, 35 it! ai 

a! & gi! ©&*. Alle diese Stellen mit einander verglichen, 

scheint es sich mir hier um einen in Ägypten nicht ungewöhnlichen Prozel 

zu handeln (man vergl. ganz besonders Aifa/ I, 84, 9, spielt in der Fatimiden- 

zeit), Steigerungen in den festen Verträgen vorzunehmen, sei es auf ärarische 

Grundstücke oder auf private Ländereien, die vergeben werden. So möchte 

ich das fası dijä e-umarä erklären. Durch Steigerungen fiel natürlich eine 

doppelte Last auf die armen Bauern (musäriün). Die Begründung der Mab- 

nahme mit der Trockenheit ist nur als Vorwand gedacht; es mußte doch 

ein Umstol der Verträge stattfinden, weil in dem schlechten Jahre die Leute 

ihre Verpflichtungen nicht erfüllen konnten. Dab die Landgüter der Emire 

eine Ausnahmestellung einnahmen, scheint nach oben S. 195 wahrscheinlich. 

Vielleicht sind es schon Militärlehen; es wäre sehr wichtig, wenn das bewiesen 

werden könnte. Die mwfagabbilün wären dann die nicht militärischen Pächter 

ärarischer Grundstücke a Zitat 1, 258, 35; —36 3 Vergl. S. ı18f.
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bedrückung zurückgriff. In diese Verhältnisse des Verfalls, die 
dann fortdauern bis auf el-Ihsid, werden wir von ganz andrer 

Seite eingeführt. Nicht die Betrachtung der Herrscherfamilie, 
sondern die ihrer ersten Gehilfen läßt uns die Lage klar durch- 
blicken. Hierüber soll der nächste Aufsatz handeln. Halten 
wir aber fest, daß auch hier wieder die Hauptschuld an dem 
Haupt nicht an den Gliedern lag. Wie die Dynastie, die noch 
ebenso geglänzt hatte, plötzlich so ganz morsch und faul ge- 

worden war, das lehrt uns ein Blick hinter die Kulissen.
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Zweiter Band: Bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens. 

Mit Gesamtregister und einer Karte. 

  

Gr. 8°. XIII, 720$. 1897. Broschiert M. 9.—, in Halbfranz geb. M. 11.— 

I. u. II. Band complett in 2 Halbfranzbände gebunden M. 20.—. 

  

Dritter Band: Geschichte des hellenistischen Zeitalters von 

330—217 v.Chr. Zwei Abteilungen ca. 50 und 35 Bogen 

mit sechs Karten und einem Register. (Unter der Presse.) 
(Mit ausführlicher Berücksichtigung der Geistes-, Wirtschafts- und Verfassungs- 

geschichte, eingehenden Quellen- und Literaturnachweisen, kritischer Besprechung, 
einzelner Punkte, ausführlicher Erörterung aller chronologischen Probleme ın syste- 
matischer Form mit Einschluß der wichtigsten Probleme der Literaturgeschichte mit 
einer fortlaufenden Reihe von Untersuchungen über controverse historische Fragen 
und einer Zeittafel.) 

    

»... Wir haben hier ein Buch vor uns, das unbedingt zu den bedeutsamsten Er- 
scheinungen der geschichtlichen Literatur der letzten Zeit zu rechnen ist, Beloch betont 
selbst, dab er das Gebäude fast überall von den Grundlagen neu aufgeführt habe und manche ; 
Gebiete, wie die Wirtschaftsgeschichte, bei ihm zum erstenmal zu ihrem Recht kommen; ebenso, x 
daß er kein Nebeneinander von Sondergeschichten (athenische, spartanische u. s. w.) biete, 
sondern die Entwickelung der ganzen hellenischen Nation von einheitlichen Gesichtspunkten 
zu erfassen suche. Dabei hüte er sich, ein Phantasiegemälde der ältesten Zeit zu entwerfen, . 
und richte seine Absicht vielmehr darauf, nur das mitzuteilen, was wir auf Grund des archä 
logischen Befundes, des homer. Epos, der sprachgeschichtlichen Forschung mit Sicherheit 
zu erkennen vermögen. Man wird nicht bestreiten können, dal) alle diese Züge, in denen 
Beloch selbst die charakteristischen Merkmale seiner Art zu forschen und zu arbeiten erblickt, 
wirklich in dem Buche heryortreten. 

-... Wir hoffen, daß das gediegene Werk den Absatz findet, den es verdient, und 
wüßten denen, welche sich in verhältnismäßiger Kürze über den jetzigen ungefähren Stand 
unseres Wissens von griechischer Geschichte unterrichten wollen, nichts Besseres als Beloch 
zu empfehlen. In 2 Bänden wird der ganze Stoff völlig bewältigt werden und zwar so, dal 
neben einem anziehend, manchmal glänzend, geschriebenen Text, zahlreiche Anmerkungen 
hergehen, die alle wesentlichen Quellen- und Literaturnachweise darbieten .... Die Aus- 
stattung des Werkes ist vorzüglich; der Preis von 7 M. 50 Pfg. für go Bogen ein überaus 
mäßiger.« 

Prof. G. 
»Der eigentliche Vorzug des Werkes liegt auf dem Gebiete der Darstellung 

der wirtschaftlichen und socialen Grundlagen des Lebens, in denen B. die 
materiellen Grundlagen erkennt, auf denen sich die großartigen Umwälzungen, auch der 
geistigen und politischen Entwickelung vollzogen. Da B. gerade in dieser Beziehung das 
Material beherrscht, wie nicht leicht eın anderer Forscher, so durfte man hierin von seiner 
Darstellung Ausführliches und Vorzügliches erwarten ... . Glanzpunkte sind der VII. Abschnitt: 
Die Umwälzung im Wirtschaftsleben (vom 7. zum 6. Jahrh.) und der XII.: Der wirtschaftliche 
Aufschwung nach den Perserkriegen. Über die Bevölkerungsverhältnisse, über die Getreide- 
einfuhr, über das Aufhören der Natural- und den Beginn der Geldwirtschaft, die Erträgnisse 
der Industrie und des Handels, über Zinsen, Arbeitslöhne etc. erhalten wir die eingehendsten 
Aufschlüsse und wundern uns, wie diese wichtigen Dinge bei der Darstellung 
der griechischen Geschichte bisher unberücksichtigt bleiben konnten, 
.. . Die Form der Darstellung ist eine außerordentlich gewandte und fließende« 

bl. f. d. Gymnasialschulwesen, NXX. Jahrg. S. 671. 

       
   

         

  

   
  

  

l 

    
    

    Ihaaf, Württ. Korrespondenzblatt f. Gelehrten- u. Realschulen, 1894 Heft 1. 
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